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� BauGB – Novelle nur „Reförmchen“
� VHV Bauschadenbericht 2023/2024
� Baukammerpreis 2023
� Nähmaschinenwerk Wittenberge 

von der BIngK ausgezeichnet
� Deutscher Ingenieurbaupreis 2024 – Luftschiffhangar
� Bürokratieentlastungsgesetz ohne Effekt
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Vor Ort moderiert von Jessica Witte-Winter mit Vertretern der Baukammer Berlin
und Bauingenieuren

Die elementar wichtige Arbeit der Bauingenieure bleibt meist im Verborgenen,
da viele Architekten mit ihren Entwürfen im Vordergrund stehen. 

In unserem Podcast stellen wir die Berliner Bauingenieure vor, die für bekannte Berliner Konstruktionen stehen und
berichten über diese spannenden Projekte und ihre Schöpfer. 

Dieser Podcast hat sich zu einer interessanten Reise durch Berlin entwickelt. Die Interviews entstehen meist direkt an
den betreffenden Bauwerken. Wir decken auf, was sich dahinter verbirgt, welche Schwierigkeiten und Herausforde-
rungen bei der Planung und Umsetzung gemeistert werden mussten. Der Zuhörer bekommt einen bisher verborge-
nen Blick hinter die Kulissen und wird die besprochenen Bauwerke künftig gewiss unter einem ganz anderen Aspekt
wahrnehmen. 

https://www.baukammerberlin.de/podcast/ 

konstruktiv 
Der Podcast der Baukammer Berlin 

Weitere Podcast-Episoden sind bereits online: 

01 – Der Lückenschluss der U-Bahnlinie U5

02 - Die AVUS Tribüne und das neue Dreieck Funkturm

03 - Die Sanierung der neuen Nationalgalerie

04 - Der Rück- & Neubau der Elsenbrücke

05 - Die aufwändige Sanierung der Emmauskirche in Kreuz-
berg

06 - Das Holzhaus Lynarstrasse – Ein Wohnhaus mit 
6 Stockwerken

07 - Das Regenwasserspeicherbecken in Mitte

08 - Der Schöneberger GASOMETER auf dem Euref Campus

09 - Die Erneuerung der Gleishallen im Berliner Ostbahnhof

10 - Das Entstehen des Edge East Side Towers – das höchste
Gebäude Berlins

11 - Das Spore Haus in der Berliner
Hermannstraße/Neukölln

12 - Die neue Nashorn Pagode im Berliner Zoo

13 - Segen und Fluch der Deutschen Bau-Normen

14. - Alles über „Hidden Structures“, die Internet-Plattform

15. - Die Herausforderungen bei der Sanierung des Bran-
denburger Tors

16. Der Waisentunnel

Dipl.-Ing. Gabriele Henkens und Moderatorin Jessica
Witte-Winter (links.)  Foto: Kerstin Freitag

Das Brandenburger Tor gilt nicht nur weltweit als Wahrzeichen Berlins, sondern auch als be-
deutendes Bauwerk.

1788 erbaut, musste es von 2000-2003 aufwendig restauriert werden. Mit welchen offensichtli-
chen aber auch überraschenden Herausforderungen die Ingenieure zu kämpfen hatten, das
besprechen wir in unserem aktuellen Podcast mit der verantwortlichen Tragwerksplanerin Ga-
briele Henkens (Geschäftsführerin der GSE Ingenieur-Gesellschaft Saar, Enseleit und Partner in
Berlin und Vorstandsmitglied der Baukammer Berlin).
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Zum Jahresende nur kurz das Wesentli-
che in ein paar Worten:

Zunächst zu den Wahlen zur Vertreter-
versammlung, deren Ergebnis Sie hier
einsehen können. - Ich jedenfalls darf
mich bei Ihnen für das große Vertrauen
bedanken.

Bekanntmachung zur Wahl der
XIV. Vertreterversammlung der
Baukammer Berlin
vom 18. November 2024

Gemäß § 10 Abs. 2 der Wahlordnung
(WO) vom 21 Mai 2012, genehmigt
durch die Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung und Umwelt am 31. Juli
2012 (ABl. S. 1556), wird nachstehend
das Wahlergebnis bekannt gegeben:

Gemäß § 2 WO erfolgte die Wahl in
getrennten Listen der Mitgliedergrup-
pen 

– nach § 3 Abs. 1 der Satzung vom 21.
Mai 2012 - Beratende Ingenieurin-
nen und Ingenieure in der Wahl-
gruppe 1 – WG 1 sowie 

– nach § 3 Abs. 2 und 3 der Satzung
vom 21. Mai 2012 – Freiwillige Mit-
glieder und Pflichtmitglieder, die
nicht Beratende Ingenieurinnen
oder Beratende Ingenieure sind,
zusammengefasst in der Wahlgrup-
pe 2 – WG 2

Stimmabgaben insgesamt 851

davon

Stimmabgaben für WG 1 gesamt 313

ungültige Stimmabgaben für WG 1 4

gültige Stimmabgaben für WG 1 309

und

Stimmabgaben für WG 2 gesamt 538

ungültige Stimmabgaben für WG 2 8

gültige Stimmabgaben für WG 2 530

gültige Stimmabgaben insgesamt 839

Wahlbeteiligung: 24,42 %

konstruktiv 4/2024 | 3

Bericht des Präsidenten

Bericht des Präsidenten
Dr.-Ing. Ralf Ruhnau
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Ergebnis der Auszählung:

Nr. MA FG Name Stimmen

Vorabzuteilung gemäß § 9 (5) WO:

1. BI 5 Ruhnau, Dr.-Ing. Ralf 183
2. BI 6 Karstedt, Dr.-Ing. Jens-Peter 165
3. BI 1 Henkens, Dipl.-Ing. Gabriele 145
4. BI 2 Pech, Dipl.-Ing. Stefana 101
5. BI 3 Ilgeroth, Dipl.-Ing. (FH) Marco 93
6. BI 4 Bohne, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dirk 82

Vertreter:

7. BI 5 Rahn, Prof. Dipl.-Ing. Axel Clemens 178
8. BI 1 Uka, Dipl.-Ing. (FH) Jennifer 142
9. BI 1 Krone, Dipl.-Ing. Ines 133
10. BI 1 Horlamus, Dipl.-Ing. (FH) Paula 126
11. BI 1 Scholz, Dr.-Ing. Hans 120
12. BI 1 Tesch, Dipl.-Ing. Andreas 119
13. BI 6 Münchow, Dipl.-Ing. Katrin 109
14. BI 1 Gaulke, Dr.-Ing. Alexander 103
15. BI 2 Ruth, Dipl.-Ing. Manfred 95
16. BI 6 Kirsch, Dr.-Ing. Fabian 84
17. BI 6 Struck, Dr.-Ing. Detlef 83

Wahlgruppe 1:
Beratende Ingenieurinnen und Ingenieure - BI

18. BI 5 Funke, Dipl.-Ing. Bernd 79
19. BI 4 Wolfsdorf, Dipl.-Ing. (FH) Markus 72
20. BI 6 Marek, Dipl.-Ing. (FH) Otto Ewald 71
21. BI 3 Vielhaben, Dipl.-Ing. (FH) Dirk 70

Nachrücker:

22. BI 2 Kaluza, Dipl.-Ing. (FH) Stefan 70
23. BI 1 Köhne, Dipl.-Ing. (FH) Frank 63
24. BI 4 Piterek, Dipl.-Ing. (FH) Ralph 58
25. BI 1 Mrawietz, Dipl.-Ing. (FH) Robert 43

Wahlgruppe 2:
Pflichtmitglieder, die nicht Beratende Ingenieurinnen
und Ingenieure sind  und Freiwillige Mitglieder

Nr. MA FG Name Stimmen

Vorabzuteilung gemäß § 9 (5) WO:

1. SPM 5 Moll, Dipl.-Ing. Annika 312
2. SPM 1 Parlow, Dipl.-Ing. (FH) Nicole 287
3. SPM 6 Seegers, Dipl.-Ing. Cornelia 283
4. FM 2 Kieser, Dipl.-Ing. (FH) Thomas 191
5. FM 3 Holzberger, Dipl.-Ing. Heiko 180
6. SPM 4 Stiefermann, Dipl.-Ing. Hans 171
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Wahl des Vorstandes 
der XIV. Wahlperiode 
der Baukammer Berlin

Auch der neue Vorstand konnte am
04.12. gewählt werden. Er besteht wie
üblich aus sieben Personen und ich bin
zuversichtlich und freue mich auch
insoweit, die nächsten drei Jahre der
Baukammer mit diesem guten Team
dienen zu können. 

Der Vorstand (siehe Foto) setzt sich wie
folgt zusammen:

Präsident:
Dr.-Ing. Ralf Ruhnau
Beratender Ingenieur, FG 1, 5

Vizepräsidenten:
Prof. Dipl.-Ing. Axel C. Rahn
Beratender Ingenieur, FG 1, 5

Prof. Dr.-Ing. Helmut Schmeitzner
Freiwilliges Mitglied, FG 1, 5

Vorstandsmitglieder:
Dipl.-Ing. Manfred Ruth
Beratender Ingenieur, FG 2

Dr.-Ing. Detlef Struck
Beratender Ingenieur, FG 1, 3, 6

Dipl.-Ing. Andreas Tesch
Beratender Ingenieur, FG 1

Dipl. Bau-Ing. ETH Nicole Zahner
Pflichtmitglied, FG 1

Der neue Vorstand wird am
01.01.2025 seine Amtszeit beginnen.

Ich danke dem Wahlvorstand für die
Durchführung und Vorbereitung der
Wahlen!

Ansonsten an dieser Stelle nur noch ein
paar wesentliche Ergebnisse der letz-
ten Jahre, insbesondere der zurücklie-
genden Amtszeit:

Die Mitgliederzahl der Baukammer
konnte von rund 3.450 auf jetzt knapp
3.600 gesteigert werden; die „neue“
Bauvorlageberechtigung in § 65 Bau-
ordnung Berlin (sog. beschränkte Bau-
vorlageberechtigung) konnte in enger
Zusammenarbeit mit dem Abgeordne-
tenhaus des Landes Berlin an eine Mit-
gliedschaft in der Baukammer Berlin
geknüpft werden – auf diese Weise
bleibt die gesetzliche Berufsaufsicht
gewahrt; erstmals konnten die sog.
„Hidden Structures“, d.h. interaktive

3D-Gebäudemodelle herausragender
Berliner Gebäude von uns in Zusam-
menarbeit mit dem Landesdenkmal-
amt, der Bundesingenieurkammer und
Herrn Prof. Lorenz von der BTU Cottbus
über einen Link unserer Homepage
sichtbar gemacht und realisiert wer-
den. Dies ist deshalb einmalig, weil es
eine solche 3D-Animation in dieser
Form bisher in Deutschland noch nicht
gegeben hat. Damit wird ein quasi –
Röntgenblick auf diese ganz besonde-
ren Berliner Bauten dem Betrachter
eindrucksvoll ermöglicht.

In Sachen Berufsrechtsvorbehalt für
alle im Bauwesen tätigen Ingenieure
sind wir mit den anderen Länderinge-

Vertreter:

7. FM 5 Geissinger, Dipl.-Ing. Susanne 290
8. SPM 1 Ostleb, Dipl.-Ing. Ariane 278
9. SPM 1 Zahner, Dipl. Bau-Ing. ETH Nicole 267
10. FM 1 Heider, Prof. Dipl.-Ing. Andreas 243
11. SPM 1 Müller, Dr.-Ing. Christian 242
12. FM 1 Schmeitzner, Prof. Dr.-Ing. Helmut 230
13. FM 6 Wolf, Dipl.-Ing. Matthias 202
14. SPM 1 Waßmuth, Dipl.-Ing. Carl-Friedrich 197
15. FM 1 Czupajllo, Dr.-Ing. Jan 179
16. SPM 1 Brendel, Dipl.-Ing. Marcus 176
17. SPM 6 Büchel, Dipl.-Ing. Rainer 171
18. FM 1 Ganz, Dipl.-Ing. Harald 170
19. FM 5 Scharf, M.Sc. Philipp 168
20. SPM 1 Pesall, Dipl.-Ing. (FH) Andrè 156

21. SPM 4 Karaca, Dipl.-Ing. Mustafa 155
22. SPM 1 Rauert, Dipl.-Ing. (FH) Jan 148

MA - Mitgliedsart
FG - Fachgruppe
FM - Freiwillige Mitglieder
SPM - Pflichtmitglieder
BI - Beratende Ingenieur(e)/innen
WO - Wahlordnung
FG 1: Konstruktiver Ingenieurbau
FG 2: Vermessungswesen
FG 3: Verkehrs- und Wasserwirtschaftswesen sowie Ver- und

Entsorgungstechnik
FG 4: Technische Gebäudeausrüstung
FG 5: Bauphysik
FG 6: Brandsicherheit, Geotechnik, Projektsteuerung, Sicherheits-

und Umwelttechnik sowie andere Fachrichtungen

Der Wahlvorstand

Dipl.-Ing. (FH) Walther Trathnigg (Vorsitzender)
Dipl.-Geol. Andreas Zill (Stellvertreter)
Dipl.-Ing. (FH) Newen Arndt
Dipl.-Ing. Sten Höpfner
Dipl.-Ing. (FH) Tilmann Lossen
Dipl.-Ing. Frank Mues
Obering. Frank Rawlinson
Dipl.-Ing. Cortina Riedel
Dipl.-Ing. Rolf Schumann

Nachrücker:

Der neu gewählte Vorstand (v.l.n.r.): 
Manfred Ruth, Nicole Zahner, Dr. Ralf Ruhnau, Prof. Axel C. Rahn, Prof. Dr. Helmut
Schmeitzner, Dr. Detlef Struck und Andreas Tesch. Foto: Regine Jelonek
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nieurkammern und der Bundesinge-
nieurkammer ein sehr gutes Stück wei-
tergekommen. Es geht letztlich um die
notwendige Umsetzung einer gesetzli-
chen Mitgliedschaft für alle im Bauwe-
sen tätigen Ingenieure. Ziel ist es, mit
anderen Freiberuflern und Freiberuf-
lerkammern endlich gleichzuziehen
und bundesweit eine berufsständische
taugliche Vertretung in allen Bundes-
ländern zu erreichen, die diese Be-
zeichnung auch verdient.

Natürlich freue ich mich über die Fort-
setzung unseres Erfolgsmodells Schü-
lerwettbewerb Junior.ING und Bau-
kammerpreis - die stabile Teilnehmer-
zahl an diesen Wettbewerben gibt
unserem beharrlichen Einsatz für die
Nachwuchsgewinnung Rückenwind
und stärkt uns in diesem Bemühen. 

Auch unsere kontinuierlichen Fort- und
Weiterbildungsangebote für alle Mit-
glieder erfreuen sich nach wie vor gro-
ßer Beliebtheit und dienen damit nicht
nur dem notwendigen beruflichen
Wissenszuwachs, sondern vor allem
auch dem fachlichen und kollegialen
Austausch untereinander. 

Soweit in aller Kürze. 

Und was die kommende Zeit angeht, so
werden wir mit ruhiger Hand und flexi-
bel das gestalten, was die berufspoliti-
schen Themen uns abverlangen. Einfa-
cher wird das bestimmt nicht, wenn wir
uns die wirtschaftliche und haushalte-
rische Lage in Deutschland und Berlin
ansehen. – Aber eines ist sicher: gute
Ingenieure sind Mangelware und das
privilegiert unseren Berufsstand vor

dem Hintergrund evtl. aufkommender
wirtschaftspolitischer Unwetter.
Da bleibe ich für die Ingenieure optimi-
stisch. Die Baukammer jedenfalls wird
alles tun, Sie auf Ihrem Berufsweg best-
möglich zu unterstützen und zu beglei-
ten. – Ich wünsche Ihnen eine anregen-
de Lektüre. –

Der Wahlvorstand (v.l.n.r.): Frank Mues, Frank Rawlinson, Andreas Zill, Vorsitzender
Walther Trathnigg, Tilmann Lossen, Rolf Schumann, Cortina Riedel, Newen Arndt (Sten
Höpfner war am Tag der Wahl entschuldigt). Foto: Regine Jelonek

Ingenieurbauführer Berlin

Ingenieurbaukunst in Berlin – das ist das Erbe von Generationen von Baumeistern und Bau-
ingenieuren. Sie sorgten für das Funktionieren der Metropole, schufen die Tragwerke groß-
artiger Architektur, und oft prägten ihre Werke auch direkt das Gesicht der Stadt. Ihre welt-
weit beachteten Industriebauten, Kraftwerke und Gasanstalten, markanten Brücken, Tun-
nel und Bahnhöfe oder auch Stätten für Kultur, Sport und Vergnügen sind zu Meilenstei-
nen der Bau- und Kulturgeschichte Berlins geworden.

Reich bebildert und auch für den interessierten Laien verständlich, werden 111 Berliner
Ingenieurwerke vorgestellt – vom gotischen Dachstuhl der Spandauer St.-Nikolai-Kirche
über das Neue Museum, die AEG-Turbinenhalle und das Shellhaus bis hin zu Fernsehturm,
Velodrom und Sony Center. Ergänzende Einführungen weiten den Blick auch auf verlore-
ne Bauten, Themenfenster vertiefen das Verständnis einzelner Aspekte.

Der Ingenieurbauführer lädt ein, Berlin als Standort international bedeutender Konstruk-
tionskunst zu entdecken und deren spannende Spuren lesen zu lernen.

ISBN 978-3-7319-1029-9

Michael Imhof Verlag GmbH & Co. KG | EUR 29,95

Autoren: Werner Lorenz, Roland May, Hubert Staroste unter Mitwirkung von Ines Prokop
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Bericht des Präsidenten

Eindrücke vom Empfang 
der ehrenamtlichen Mitglieder

am 14.11.2024

Fotos: Regine Jelonek
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Als der Volksentscheid 2014 gegen die
Bebauung des Tempelhofer Feldes eine
Mehrheit erhielt, steckte die Erzählung
von der „schrumpfenden Stadt“ noch
in den Köpfen vieler Berliner. Die
Hauptstadt zählte seinerzeit rund 3,4
Millionen Einwohner. Heute, zehn Jah-
re darauf, sind es eine halbe Million
Menschen mehr, mithin knapp 3,9 Mil-
lionen. Es war die wohl gröbste, nicht
aber einzige Fehleinschätzung jener
Zeit. Die Behauptung, das Tempelhofer
Feld berge das Potenzial einer Frei- und
Erholungsfläche von der Bedeutung
des Berliner Tiergartens oder gar des
New Yorker Central Parks, erwies sich
als maßlos übertrieben. Die tatsächli-
che Nutzung des Geländes ist aktuell
kaum messbar. Offizielle Zahlen gibt es
nicht. Es heißt, Anwohner seien die
häufigsten Besucher. Bei Regen und
schlechtem Wetter ist die Fläche men-
schenleer. Obendrein blieben sämtli-
che angekündigten Nutzungskonzep-
te für das Flughafengebäude – immer-
hin der größte Einzelbau Europas – so-
wie für das Flugfeld Schall und Rauch.

Als 1923 der Magistrat von Groß-Berlin
den Bau des Flughafens beschloss, wur-
de für einen Moment die gleichzeitige
Ansiedlung der Messe auf dem Areal
erwogen. Die Wahl fiel schließlich auf
das Gelände in Charlottenburg unter
dem Funkturm. Dort hat die Messe
noch immer ihren Sitz, in einem über
die Zeit entstandenen Sammelsurium
aus mittlerweile teils zweckfernen und
sanierungsbedürftigen historischen
Ausstellungshallen sowie verschieden-
artigen Neubauten. Hinzu kommt mit
dem leerstehenden, gleichfalls baufäl-
ligen ICC Berlin das größte Kongress-
zentrum Europas. Auch um die Zukunft
dieses Kolossalbaus sind Jahre des
Erwägens und Redens ins Land gegan-
gen, ohne Ergebnis. In den beiden
bedeutenden Stadträumen Tempelhof
und Messegelände zeigt sich die läh-
mende Entschlusslosigkeit der Landes-
politik. Stattdessen bringt sie allen
denkbaren Ideen und Äußerungen von
Interessengruppen Aufmerksamkeit
entgegen, verbunden mit einer tiefen
Abneigung zum großen Wurf. Es
scheint so, als wäre die vielfältige

Metropole Berlin nur noch miniatur-
haft zu planen und kleinteilig zu den-
ken. 

Vorbild Hansaviertel

Gelungener Städtebau setzt keine
Tabula rasa voraus. Die im Zweiten
Weltkrieg dem Erdboden nahezu
gleich gemachte Hauptstadt bot aller-
dings seltenen Platz für planerische
Freiheiten. In einigen Stadträumen
wurden Projekte angestoßen, die
gänzlich Neues verfolgten, vornehm-
lich im Berliner Hansaviertel. 

Dieses in der letzten Phase des 19. Jahr-
hunderts entstandene Wohngebiet
wurde überwiegend von vermögen-
den Hamburger Kaufleuten entwik-
kelt, zunächst über die Berlin-Hambur-
ger Immobiliengesellschaft, nach de-
ren Liquidation durch die Baugesell-
schaft Bellevue. Im Gegensatz zu den
einfachen Wohnhäusern und Arbeiter-
vierteln im dicht besiedelten Moabit
auf der nördlichen Spreeseite residier-
te an dessen südlichem Ufer nun das
gehobene Bürgertum. Es bewohnte
großzügige Mietshäuser im Stil des
Historismus, mit edler Ausstattung,
opulentem Interieur und war umgeben
von Grün. Die Errichtung von Fabrik-
und Gewerbegebäuden war per kaiser-
lichem Erlass untersagt. Die wenigen,
aus jener Zeit noch erhaltenen Objekte
vermitteln den Eindruck behaglichen
Lebens. Am Ende des Krieges war fast
alles zerstört. 

Nach dem Forträumen der Trümmer
blieb das Gelände zunächst eine bald
mit Gestrüpp überwucherte Brache am
Rande des Tiergartens. Man hätte
damals die gesamte Fläche oder Teile
davon dem großen Park im Stadtzen-
trum kurzerhand zuschlagen können.
Zu einer Zeit, da mehr als eine halbe
Million Wohnungen in Berlin ausra-
diert waren, lag dieser Gedanke frei-
lich fern. Die Beseitigung der drücken-
den Wohnungsnot war oberstes
Gebot. Hohe Fertigstellungszahlen
und kurze Bauzeiten standen weit
über gehobener Architektur und
gediegenem Wohnen. Viele Gebäude
im Rahmen der Aufbauprogramme
wurden möglichst rasch in einfachem

Standard errichtet, um Menschen
wenigstens vier Wände und ein Dach
über dem Kopf zu geben.

Der südliche Teil des Hansaviertels soll-
te indes für ein ambitioniertes Experi-
ment neuen Wohnens stehen. Der Plan
sah ein locker bebautes mit viel Grün-
flächen versehenes Areal vor, das dem
Tiergarten gewissermaßen Eintritt in
die Gebäudelandschaft gewährte, die
Natur mit der Großstadt versöhnte.
Architektur, Stadt- und Landschaftspla-
nung bildeten einen Dreiklang. Für
den internationalen Ideenwettbewerb
und die daran anschließende Bauaus-
stellung machten sich der West-Berli-
ner Senat gemeinsam mit dem Bund
Deutscher Architekten und dem Bun-
desbauministerium stark - nicht zu-
letzt, weil das Großprojekt in einem
Prestigeduell mit der Ost-Berliner Sta-
linallee stand. 1953 ergingen Einladun-
gen an namhafte Architekten aus aller
Welt, deren Einsendungen prämiert
und ab 1956 umgesetzt wurden. Im fol-
genden Jahr waren bereits erste ferti-
ge Wohngebäude im Rahmen der
Interbau auf dem „Ausstellungsareal
für modernes Bauen“ öffentlich zu
besichtigen. Bis 1960 entstanden ne-
ben Einfamilienhäusern überwiegend
vier- bis siebengeschossige Zeilenbau-
ten sowie Punkthäuser mit sechzehn
bis siebzehn Geschossen.

Die im Zuge dieser ersten Berliner
Internationalen Bauausstellung (IBA)
errichteten Häuser (später wurde sie
IBA 57 in Abgrenzung zur IBA 87 beti-
telt) waren Ausdruck modernen Bau-
ens und galten vielen Stadtplanern als
Zukunft städtischen Wohnens. Im
Rückblick liegt die langfristige Bedeu-
tung des neuen Hansaviertels vielleicht
mehr noch in seiner umsichtigen Pla-
nung und Projektsteuerung, was wie-
derum Grundlagen für künftige freifi-
nanzierte wie auch soziale Wohnungs-
bauprogramme legte. Lage und Ver-
kehrsanbindung machen die Siedlung
bis heute zu einem idealen Wohnge-
biet. Großzügige Grünflächen stellen
eine Harmonie mit dem Tiergarten her,
ohne den Wohnungsbau zu beschnei-
den.

Stadtentwicklung /Baugeschehen / Technik

8 | konstruktiv 4/2024

Tempelhof als Fortschreibung des Hansaviertels 
und Ort der Messe 
Dipl.-Ing. Ulrich Springer
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Nutzung und Bebauung 
von Tempelhof

Die gegenwärtigen Voraussetzungen
für die Entwicklung des Tempelhofer
Feldes erinnern mit seiner großräumi-
gen Freifläche an die Bedingungen im
Hansaviertel vor der Interbau. Ein Ver-
gleich der Mangellage von heute und
einst drängt sich ebenfalls auf. Wenn-
gleich die Wohnungsnot derzeit eine
andere Ursache, Dimension und Schär-
fe als in der unmittelbaren Nachkriegs-
zeit besitzt, bleibt das enorme Ausmaß
an fehlendem Wohnraum auffällig. Es
gibt derzeit rund 200.000 Wohnungen
zu wenig. Dem zuletzt massiven Bevöl-
kerungszuzug nach Berlin – der zweit-
höchste in der Geschichte der Stadt -
steht nicht ansatzweise ein erweitertes
Wohnungsangebot gegenüber. Ohne
massiven Neubau wird es keine Entla-
stung bei den unablässig kletternden
Mieten geben. Die Schere zwischen
Bedarf und Zubau geht unterdessen ste-
tig weiter auf, da sämtliche Planungs-
ziele bei den Fertigstellungszahlen 
Jahr um Jahr deutlich verfehlt werden.

Alle Argumente, an diesem Zustand
ließe sich einstweilen wenig ändern,
sind wohlfeil, bequem und unzutref-
fend. Wenn es wie so oft heißt, die
Stadt sei eigentlich zugebaut, so bezif-
fert der jüngst verabschiedete Stadt-
entwicklungsplan 2040 das Potenzial
auf eine weitere viertelmillion Woh-
nungen. Auch der zehn Jahre alte, auf
unsinnigen Annahmen beruhende
Volksentscheid zum Tempelhofer Feld
wäre selbstverständlich korrigierbar.
Wenn es nicht geschieht, weist dies auf
den wirklich entscheidenden Unter-
schied zu damals hin: Das Fehlen einer
mächtigen Lobby für die Wohnungssu-
chenden. Keine politische Kraft hätte
damals vor allem mit Blick auf die Woh-
nungsbesitzenden handeln können.
Bei gutem Willen und fairer Interessen-
abwägung wäre in Tempelhof man-
ches machbar, ähnlich wie in den Nach-
kriegsjahren. Die schiere Größe von
Gebäudefläche und Flugfeld ermög-
licht Nutzungen, bei der verschiedene
gesellschaftliche Belange wie Freizeit
und Kultur sowie übergeordnete städ-
tische Ziele wie Wohnungsbau und
Gewerbeansiedlung mühelos zusam-
men zu berücksichtigen wären. Das
könnte folgende Überlegungen ein-
schließen:

• Das Tempelhofer Feld verfügt ähn-
lich wie das Hansaviertel über eine
erstklassige Verkehrsanbindung für
die urbane Nutzung.

• Die derzeit mit Gebäuden, Vorfeld
und Rollbahnen nur geringfügig
versiegelte Gesamtfläche wird
durch eine Neubaubesiedlung in
aufgelockerter Struktur das weite
Grünareal kaum beeinträchtigen.

• Vorzugsweise lässt sich eine Wohn-
randbebauung von Teilflächen ent-
lang von Autobahn und S-Bahn rea-
lisieren.

• Eine neue Internationale Bauaus-
stellung (IBA) erarbeitet hierzu Vor-
schläge für innovative, zeitgemäße
Wohntypen in Hochhäusern. 

• Für die Bewohner entstehen zentra-
le Versorgungseinrichtungen und
Parkhäuser.

• Das Flughafengebäude geht vom
Land Berlin als Eigentümer in privat-
wirtschaftliche Verantwortung
über. Ohne diesen Schritt wird auf

absehbare Zeit kein Kapital zur
Sanierung und Entwicklung des
Geländes verfügbar sein. Die Flä-
chen werden sowohl für Wohnen als
auch für Gewerbe und Freizeit / Kul-
tur entwickelt.

• Als Bindeglied zwischen der bedeu-
tenden Vergangenheit des Orts für
die Geschichte der Stadt wie auch
der Luftfahrt und den modernen,
emissions- und lärmfreien Konzep-
ten im Luftverkehr wird ein Teil der
Flugzeughallen für den künftigen
Betrieb von elektrischen Lufttaxis
und autonomen Luftfahrzeugen
vorgehalten. Tempelhof erhält die
Funktion eines City Hubs und
Zubringers zum BER. 

Neuer Messe- und Kongressstandort

Neben dem riesigen Hauptgebäude
von 1,2 Kilometern Länge steht das

Stadtentwicklung /Baugeschehen / Technik

10 | konstruktiv 4/2024

© Falk Verlag, D-73760 Ostfildern

Bau 4-24 Umbruch 1.qxd  17.12.2024  13:52 Uhr  Seite 10



ausgedehnte Vorfeld aus Beton einer
neuen Nutzung offen. Von seiner
Dimension bietet es sich zusätzlich zu
den historischen Hangaren und Hallen
als Ausstellungsgelände an. Genügend
Platz für weitere Einrichtungen und
Hotels machen das Areal zum geeigne-
ten Standort für Messen und Kongres-
se, bis hin zu internationalen Großver-
anstaltungen. 

Wie zukunftsträchtig das alte Messege-
lände unter dem Funkturm ist, wird
alle Jahre von Neuem diskutiert. Wer
die Leipziger Messe mit ihren moder-
nen Ausstellungshallen und Flächenre-
serven besucht, erahnt die wachsenden
Probleme des Berliner Standorts im
engen Wettbewerb. Zum praktisch
nutzlosen, aus städtischen Mitteln
offenbar unbezahlbaren Sanierungs-
fall ICC kommen die historischen Aus-
stellungshallen unter dem Funkturm,
deren ebenfalls denkmalgerechte
Ertüchtigung bisher vermieden wor-
den ist und finanziell eine erhebliche
Belastung darstellt. Gewiss nicht zufäl-
lig hat sich die Messegesellschaft in der
Vergangenheit selbst bemüht, Tempel-
hof für ihre Zwecke zu nutzen. Die
Möglichkeiten und Vorzüge vor Ort,
die vorteilhaften Platzverhältnisse und
flexiblen Raumstrukturen sind unüber-
sehbar.

Vor wenigen Monaten hat die Euref
AG des Architekten und Immobilien-
entwicklers Reinhard Müller ein Kon-

zept vorgestellt, das die Entwicklung
von Tempelhof mit dem Umzug der
Messe vom Gelände unter dem Funk-
turm verknüpft. Die Gesellschaft mit
dem Namen „Europäisches Energiefo-
rum“ hat sich mit der Sanierung des
alten Gasspeichers in Schöneberg und
dem Industriegelände in seinem
Umfeld sowie dem Aufbau eines Cam-
pus um die Themenbereiche Energie
und Mobilität einen Namen gemacht.
Kern des Tempelhof-Vorhabens ist die
Errichtung von sechs Hallen auf dem
Vorfeld des alten Hangars. Vor dem
einstigen Terminal soll eine Konzert-
und Veranstaltungshalle mit 12.000
Plätzen entstehen, drei Hotels zu je 500
Zimmern können Besucher in unmittel-
barer Nähe beherbergen. Im Hauptge-
bäude ließen sich überdies 42.000m2

für Büros nutzen. Die Messe in West-
end würde stillgelegt, das Gelände für
den Wohnungsbau freigegeben. Eine
Wohnbebauung auf dem alten Flug-
feld ist im Euref-Konzept hingegen
nicht vorgesehen.

Während die Senatsverwaltung für
Wirtschaft ein Gespräch mit den Initia-
toren führte, blockte die Stadtentwick-
lung ab. Die zentrale Kritik an den Vor-
schlägen dreht sich um die Kosten (das
Projekt übersteige Berlins Haushalts-
mittel), den Denkmalschutz (das Vor-
feld des alten Flughafens dürfe nicht
einfach bebaut werden) sowie Logi-
stik- und Verkehrsprobleme durch den

Umzug der Messe. Der letzte Einwand -
mit dem neuen Messeort würden Tem-
pelhofer Damm und Stadtautobahn
über Gebühr als Zubringer belastet – ist
im Grunde genommen ein Eigentor des
Senats. Der ehemalige Güterbahnhof
Tempelhof, der unmittelbar an das alte
Flugfeld grenzt, hätte nach Plänen der
Stadt längst in ein neues City-Logistik-
Terminal umgewandelt sein sollen. Lei-
der blieb dieser Umschlagpunkt zwi-
schen Schiene und Straße, der den
Gütertransport auf dem Gleis bis weit
in die Innenstadt und direkt auf das
Gelände von Tempelhof ermöglicht,
eine bloße Absichtserklärung. 

Unterdessen hat die Senatsverwaltung
für Wirtschaft am 24. November 2024
den Start eines „Internationalen Kon-
zeptverfahrens“ für das ICC ausgeru-
fen. Als „Architekturikone“ soll es „ein
Ort für Kunst, Kultur, Kreativwirt-
schaft, Innovation und Kongresse
sein“, sich zu nichts weniger als einem
„Berliner Centre Pompidou“ mausern.
Ein privater Investor kann das Gebäude
in Erbpacht und ohne öffentliche
Zuschüsse bekommen. Da allein die
Sanierungskosten für das Gebäude auf
eine halbe Milliarde Euro geschätzt
werden, dürfte es an ein Wunder gren-
zen, wenn sich unter diesen Bedingun-
gen auch nur ein seriöser Interessent
fände.
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Schneller Bauen in Berlin, wie geht das? - 
Beispiel Einheitsdenkmal
Gespräch der Sprecherin der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien mit Dr.-Ing. Christian Müller

Das Einheitsdenkmal steht für einen
der wichtigsten Momente der deut-
schen Geschichte, an dem nach Krieg
und Teilung die deutsche Einheit wie-
der erreicht werden konnte. Das Ein-
heitsdenkmal soll uns an diesen histori-
schen Moment erinnern – nur mit der
Realisierung klappt es noch nicht so
ganz.

Darum haben wir nachgefragt und fol-
gende Antworten der Sprecherin der
Beauftragten der Bundesregierung für
Kultur und Medien bekommen:

1. Historie der Planung 
und Stand der Ausführung

„Das Freiheits- und Einheitsdenkmal

(FED) in Berlin wird auf Grundlage drei-
er Beschlüsse des Deutschen Bundesta-
ges errichtet. 2016 wurde das Vorha-
ben für eine kurze Zeitspanne durch
einen Beschluss des Haushaltsausschus-
ses des Deutschen Bundestages ange-
halten. Nach einem neuerlichen
Beschluss des Deutschen Bundestages
2017 wurden die Planungen wieder
aufgenommen.

Die Beauftragte der Bundesregierung
für Kultur und Medien ist mit der
Umsetzung beauftragt. Planung, Aus-
führung und Koordination der Reali-
sierung des FED sowie die damit ver-
bundenen Kosten- und Realisierungsri-
siken liegen vollständig in der Verant-

wortung des Generalübernehmers, der
ARGE Milla & Partner/Sasha Waltz. Im
Vorfeld der Baumaßnahmen waren
eine Reihe von natur- und denkmal-
schutzrechtlichen Fragen zu klären, die
den Umgang mit historischen Mosai-
ken auf dem Baufeld und mit streng
geschützten Fledermausarten betra-
fen. Beides hat den Baubeginn verzö-
gert, der im Frühjahr 2020 erfolgte.

Auf der Baustelle des FED sind wesent-
liche Arbeiten am Denkmalsockel
abgeschlossen, es fehlt die Fertigstel-
lung des Sockelbauwerkes und der
Stahlschale. Der Baufortschritt beim
Stahlbau wurde durch vertragsrechtli-
che Auseinandersetzungen zwischen
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der ARGE und dem von ihr für den
Stahlbau beauftragten Nachunterneh-
men verzögert.

Ende Juli 2024 hat der Generalüber-
nehmer des FED beim Amtsgericht
Stuttgart einen Antrag auf Eröffnung
des Insolvenzverfahrens für die ARGE
gestellt. Die Entscheidung zur Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens ist mitt-
lerweile erfolgt. Der Bund befindet
sich mit dem Insolvenzverwalter der
ARGE in Abstimmung über Möglichkei-
ten der weiteren Zusammenarbeit. Der
Bund strebt eine Lösung im Rahmen
einer Insolvenzplanlösung für das Pro-
jekt an. Hierzu müssen auf der Grund-
lage dieser Planung zunächst die Ent-
scheidungen des Insolvenzgerichts
abgewartet werden. 

Der Haushaltsausschuss des Deutschen
Bundestages hat einen Bericht der
BKM zum Freiheits- und Einheitsdenk-
mal zur Kenntnis genommen und
damit den Weg frei gemacht, dass die
zur Umsetzung des angestrebten Insol-
venzplans erforderlichen Mittel bereit-
gestellt werden können. Kulturstaats-
ministerin Roth dankt den Abgeordne-
ten des Ausschusses für diese konstruk-
tive Entscheidung. Vorbehaltlich der
Entscheidungen des Insolvenzgerichts
ist damit zunächst eine wichtige
Grundlage geschaffen worden, um
eine Fertigstellung des FED ermögli-
chen zu können.“

2. Was müsste man verändern um
schneller planen und bauen 
zu können? 

„Die Realisierung von Kunstobjekten
erfolgt stets sehr individuell und stellt

keine klassische Bauleistung dar. Sie
lässt sich mit den Bedingungen
gewöhnlicher Hochbaumaßnahmen
nur begrenzt vergleichen und eignet
sich daher kaum für generelle Vor-
schläge zum schnelleren Planen und
Bauen.

Im Jahr 2010 wurde ein Gestaltungs-
wettbewerb für das FED ausgelobt, in
dem eine unabhängige Jury den Ent-
wurf ‚Bürger in Bewegung‘ der ARGE
Milla & Partner/Sasha Waltz mit dem 1.
Preis auszeichnete. In der Folge ver-
handelte der Bund, vertreten durch das
Bundesamt für Bauwesen und Raum-
ordnung (BBR), mit dem 1. Preisträger
über einen Vertrag zur Durchführung
des Projekts und nach Wiederaufnah-
me des Vorhabens 2017 über einen

Nachtrag zu diesem Vertrag. Durch den
Vertrag ist die Arbeitsgemeinschaft,
vertreten durch das Büro Milla & Part-
ner GmbH, im Sinne eines General-
übernehmers vollständig verantwort-
lich für Planung und Bau des FED.

Grundlage für den Vertragsschluss war
nicht das Abwägen unterschiedlicher
Angebote, sondern das sogenannte
Auftragsversprechen aus dem voran-
gegangenen Wettbewerb, welches
grundsätzlich die Realisierung des Sie-
gerentwurfs vorsieht. Beauftragungen
an Nachunternehmer lagen in der Ver-
antwortung des Generalüberneh-
mers.“

Stadtentwicklung /Baugeschehen / Technik
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Die früheren Bundestagspräsidenten Norbert Lammert und Wolfgang Thierse (außen) sowie
die damalige Kulturstaatsministerin Monika Grütters (Mitte) beim Spatenstich für den Bau
des Freiheits- und Einheitsdenkmals im Mai 2020.

Modell des Freiheits- und Einheitsdenkmals BKM / photothek/Florian Gärtner.
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Eine Kombination aus Geothermie,
Sonne, Umgebungsluft sowie umwelt-
freundliche Baumaterialien sorgen im
neuentstehenden Dockyard an der
Berliner Spree für Klimaneutralität.
Das 100 m lange und 40 m breite Mul-
tifunktionsgebäude trägt zum gesun-
den Stadtklima Berlins bei und wird zu
einem attraktiven Arbeitsort für Büros,
Gastronomie und Geschäfte.   

Die Metamorphose des Osthafens an
der Spree zu einer pulsierenden Wirt-
schafts- und Flaniermeile steht der
Hauptstadt gut zu Gesicht. Auf 1.400 m
führt die Uferpromenade zwischen
Oderbaum- und Elsenbrücke an mar-
kanten Gebäuden entlang, von denen
einige geschichtsträchtig über 100 Jah-
re alt sind. Sei es das riesige „Eierkühl-
haus“, bei dem während der Sanierung
hinter dem Putz eine wunderschöne
Klinkerfassade zum Vorschein kam
oder der „Getreidespeicher“. Er beher-
bergt heute Startups in historischem
Ambiente. Auch die Gestaltung des
neuen Musik- und Lifestyle-Hotel
nhow Berlin mit seinem auskragenden
Riegel zum Wasser ist mehr als einen
Blick wert. Jedes einzelne Gebäude
gehört zum Entwicklungs-Projekt
Mediaspree, in das seit über 30 Jahren
mutige Ideen und Millionen öffentli-
cher und privater Investitionen fließen.
Das „Dockyard Waterfront Offices“ des
Projektentwicklers Pecan Develop-
ment beschließt als klimaneutraler
Neubau den innovativen Reigen und
somit die letzte Lücke auf dem lukrati-
ven Wassergrundstück. Seine nachhal-
tige Holz-Hybridbauweise sowie das

raffinierte, regenerative Energiekon-
zept der eZeit Ingenieure GmbH Berlin
überzeugen und passen zu den Klima-
zielen Berlins. Denn die Hauptstadt will
spätestens 2045 klimaneutral werden
und bis 2030 die CO2 Emissionen um
70 % reduzieren gegenüber dem Ver-
gleichsjahr 1990.

Patentierte PVT-Module 
heizen und kühlen

„Was Wärme und Kühlung angeht war
der Auftrag von Anfang an, das Gebäu-

de fossilfrei zu betreiben“, berichtet
Ingenieur Fabian Eichelbaum Projekt-
leiter des renommierten Planerbüros
eZeit Ingenieure. Unsere Lösung kom-
biniert dabei Sonnenenergie, Umge-
bungsluft und Geothermie.“ 

Allein 520 PVT-Luft-Sole-Kollektoren
der Bezeichnung „Solink“ auf einer
Kollektorfläche von rund 1.300 m2

sowie reine Photovoltaikmodule
bedecken die etwa 4.000 m2 große
Dachfläche. Gemeinsam mit Luft-Was-
ser-Wärmepumpen auf dem Dach, den
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Neues Leben im einstigen Osthafen Berlins. Rechts das neue „Dockyard Waterfront Offices“. Visualisierung: Pecan Development

Von Kopf bis Fuss aufs Klima fixiert
Bärbel Rechenbach

Das Dockyard aus der Webcamperspektive
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Sole-Wasser-Wärmepumpen in der
Energiezentrale in der Tiefgarage,
einer Geothermieanlage sowie einem
Eisspeicher wird das gesamte Gebäude
geheizt, gekühlt und mit Strom ver-
sorgt.“ 

Die weltweit patentierten PVT-Kollek-
toren sind eine Erfindung des hessi-
schen Unternehmens Consolar, das sich
schon seit über fünfzehn Jahren auf
Sonnenkollektoren als alleinige Wär-
mequelle spezialisiert. Über 5.000 die-
ser Consolar-Anlagen mit über 50.000
Kollektoren sind bereits europaweit in
Betrieb und sorgen mit für besseres Kli-
ma. Künftig auch an der Spree. Wie
Dipl.-Ing. Andreas Siegemund, einer
der vier Geschäftsführer ergänzt, wur-
den die PVT-Kollektoren in seinem
Unternehmen eigens für das Kombi-
nieren mit Wärmepumpen entwickelt
PV steht dabei für Strom aus Photovol-
taik und T für Solar-Thermische Wär-
me. Beides kann hier gleichzeitig
gewonnen werden, indem Sonnen-
strahlen sowohl in Strom als auch in
Wärme umgewandelt werden können.
Ideal für den innerstädtischen Raum,
wo nur kleine Flächen - die aber mit
hohem Energiebedarf - existieren.
Dafür befindet sich unterseitig am PV-
Modul ein lamellenartiger Wärmetau-
scher. Er nimmt die Abwärme der Pho-

tovoltaik-Module sowie Wärme aus
der Umgebungsluft auf und speist
damit die Wärmepumpen gleich
nebenan. Im Vergleich zu reinen Pho-
tovoltaikanlagen mit 12 bis 20 % Son-
nenauslastung gewinnen die PVT-Kol-
lektoren von Consolar übers Jahr hin-
weg 5 bis 7% mehr Strom und sorgen
dazu noch für die zwei- bis dreifache
Menge an Wärmeertrag. Die Wärme-
pumpen stellen dann die Energie
bereit, um das Gebäude über Decken-
segel in den Mietbereichen bedarfsge-

recht zu heizen oder zu kühlen. Andre-
as Siegemund sieht darin „einen Quan-
tensprung und wichtigen Schritt auf
dem Weg zur vollständigen Energie-
versorgung von Gebäuden mit erneu-
erbaren Energien. Wenn die politi-
schen Rahmenbedingungen schon vie-
le Jahre eher gestimmt hätten, wären
wir heute im Einsatz dieser Technolo-
gie schon viel weiter. Ich hoffe, wir zei-
gen mit dem Dockyard an prädestinier-
ter Stelle, wie diese erfolgreich funk-
tionieren kann.“

Eisspeicher in Form eines Trogs

Mit der PVT-Fläche als Energiequelle ist
es jedoch im Dockyard noch nicht
getan. Denn hier besteht künftig auf
über 32.000 m2 enormer Energiebe-
darf: bis zu 1000 MWh Wärme und 440
MWh Kälte je nach Zieltemperaturen
in den Mietflächen für Heizen und
Kühlen. Deshalb kommt zusätzlich ein
Eisspeicher zum Einsatz - der Clou des
Energiekonzepts. Über 100 m lang, ist
er in seiner Form eher ungewöhnlich.
Meistens sind diese Bauwerke bisher
rund und bedeutend kleiner. Fabian
Eichelbaum erklärt: „Michael Viernik-
kel aus unserem Team, der für seine
Innovationen und ganzheitlichen
Betrachtungen bekannt ist, schien der
stillgelegte Eisenbahntunnel neben
dem Gebäude für einen Eisspeicher wie
geschaffen. Dort, wo einst Baustoffe
und Kohle vom Hafen in die Stadt
transportiert wurden, sollte jetzt Was-
ser zu Eis gefrieren und mithelfen,
Energiebedarfe zu steuern.“ 

Für den Bau des Eisspeichers erhielt das
historische Bauwerk eine Betondecke.
So entstand eine Art 1.500 m3 großer
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Die Anlage vereint Photovoltaik- und Solarthermiemodule (PVT) auf dem Dach des Dockyard
und ist aktuell die größte Deutschlands.  Foto: Bärbel Rechenbach 

Der Eisspeicher mit 1.500 m3 Fassungsvermögen als Saisonalspeicher.

Foto: Sergey Kleptcha
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Trog mit 1,5 Mio. Liter Fassungsvermö-
gen und Plattenwärmetauschern, der
später mit Wasser aufgefüllt wird. Eine
Großwärmepumpe entzieht dem Was-
ser dann über die Wintermonate so
lange Energie, bis sich ein Eisblock bil-
det. „Mit der Wärme heizen wir das
Gebäude. Herrscht strenge Kälte und
somit erhöhter Leistungsbedarf, kön-
nen die Luft-Wärmepumpen-Kaskade
oder die PVT-Anlage zusätzliche Heiz-
leistung bereitstellen. Die Abwärme
des Gebäudes, die während der Küh-
lung im Sommer anfällt, wird in den
Eisspeicher und den Boden verschoben.
So ist es möglich, einen Wärmevorrat
für die nächste Heizperiode zu schaf-
fen und im Sommer die Stadtatmo-
sphäre zu entlasten. Denn normaler-
weise wird kühlungsbedingte Abwär-
me von Gebäuden über Rückkühler an
die Umgebungsluft abgegeben und
somit das Stadtklima gerade während
der Hitzeperioden noch zusätzlich auf-

geheizt. Geplant ist darüber hinaus,
dass die Wärmepumpen Abwärme aus
den vorhandenen EDV-Anlagen ver-
wenden.“ So Fabian Eichelbaum. 

Aktivierte Gründungselemente als
Zwischenspeicher für Wärme 

Eine Besonderheit im System, wie er
weiter ergänzt, stellen die 14 m lan-
gen, 87 eingelassenen Gründungspfäh-
le dar. Ursprünglich sollte 99 Meter tief
für Erdsonden gebohrt werden. Doch
aufgrund einer Bohrteufenbegren-
zung am Standort wurde diese Überle-
gung zugunsten Gründungspfählen
schon frühzeitig verworfen. In den
Pfählen befinden sind spiralförmige
PE-Leitungen mit zirkulierendem Was-
ser, das Wärme aus dem Untergrund
aufnimmt oder an diesen abgibt. Eben-
so erhielt die Sauberkeitsschicht unter
der Fundamentplatte eine Aktivie-
rung. Auf diese Weise bilden diese bau-
teilaktivierten Gründungselemente
ebenfalls einen Speicher, mit dem Last-
spitzen im Heiz- und Kühlfall gepuffert
werden können. Bei Bedarf dient die
eingespeicherte Wärme über eine wei-
tere Sole-Wasser-Wärmepumpe zum
Heizen. Im Sommer wiederum kann
dann dem abgekühlten Untergrund
Wärme aus der Gebäudekühlung zuge-
führt und der Untergrund somit rege-
neriert werden. 

„Ein Energiekonzept dieser Komplexi-
tät haben wir bisher noch nicht geplant
und umgesetzt“, betont Fabian Eichel-
baum. „Deshalb erstellten wir vorab
ein dreidimensionales Modell des
Gebäudes und simulierten das thermi-
sche Verhalten des Gebäudes unter
verschiedenen Randbedingungen, um
ein Gefühl für die Ausmaße der Kälte-
und Wärmebedarfe zu bekommen. Im
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Bau der Anschlußgleisrampe auf dem Osthafengelände im September 1912

Foto: Archiv 

Bau des Anschlussgleistunnel im Oktober
1912, in dem sich heute der Eisspeicher
befindet. Foto: Archiv
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zweiten Schritt wurde dann die Versor-
gungstechnik unter Einbeziehung aller
technischen Anlagen mit PVT, PV, Wär-
mepumpen, Bauteilaktivierung und
Eisspeicher simuliert.“ 

Schlanke Konstruktion

So ausgeklügelt wie das Energiekon-
zept zeigt sich auch die architektoni-
sche Gestaltung des Dockyard nach
Ideen der Tchoban Voss Architekten.
Deren spezielle Handschrift findet sich
u.a. bereits wenige Meter entfernt im
nhow Hotel oder dem Wohngebäude
„The White“ wieder. Viel Licht für die
Innenräume, viel Transparenz und eine
auffallende Fassadengestaltung be-
herrschen die Konstruktion der Gebäu-
de. Ähnlich präsentiert sich jetzt auch
der siebengeschossige Neubau in Holz-
Hybridbauweise. Hier wurden ein qua-
dratischer und ein rechteckiger Bau-
körper über eine Brücke miteinander
geschickt verbunden. Die beiden
Geschosse unter dem Verbindungsbau
fungieren dabei als offener, stützen-
freier Durchgang. Er lässt einerseits
den Blick auf die Spree in Richtung
Kreuzberg zu und andererseits auf die
historischen Gebäude der Stralauer
Allee. 

Die Decken der beiden Gebäude wur-
den ab dem ersten Obergeschoss in
Holz-Beton-Verbund konstruiert.
Ebenso die Decken des Verbindungs-
baus vom zweiten bis sechsten Oberge-
schoss. Im Bereich der Hybriddecken
kamen DELTABEAM® Green-Verbund-
träger zum Einsatz. Diese ermöglichten
nicht nur eine flexible Grundrissgestal-
tung, sondern auch die schlanken Dek-
kenkonstruktionen sowie spätere
unkomplizierte Umbaumöglichkeiten,

wenn gewünscht. Das Tragwerk der
fünfgeschossigen Brückenkonstrukti-
on kommt vollständig ohne Stahlträ-
ger aus. Die Fachwerk-Diagonalen
wurden so optimiert, dass Durchgänge
zwischen den einzelnen Bereichen

möglich sind. Alle Decken der Unter-
und Erdgeschosse sind reine Stahlbe-
tondecken. 

Fachwerk hinter Glas

Die auffällige Fassade des Neubaus
besteht aus großformatigen Glasele-
menten im zweigeschossigen Raster
mit Gesimsen und Lisenen bis zum
sechsten Obergeschoss. Den Abschluss
im Deckenbereich zieren bedruckte
Glaspaneele. Hinter dem gläsernen
Verbindungsbau wird eine diagonale
Holz-Fachwerk-Konstruktion sichtbar.
Wie Sergei Tchoban, geschäftsführen-
der Gesellschafter des gleichnamigen
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Das Energieversorgungskonzept der eZeit
Ingenieure  kommt komplett ohne fossile
Energieträger aus. 

Grafik:
Anlagenschema: eZeit Ingenieure GmbH,
Hintergrundbild: Tchoban Voss Architekten

Optimierte Fachwerk-Diagonalen ermöglichen Durchgänge zwischen den einzelnen
Bereichen. (Ansicht von der Stralauer Allee)

Visualisierung Pecan Development 

Ansicht vom Spreeufer aus Visualisierung Pecan Development 
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Architekturbüros betont, wurde in der
nachhaltigen Holz-Hybrid-Tragwerk-
skonstruktion auf ein durchdachtes
Verhältnis zwischen Holz und Beton
sehr viel Wert daraufgelegt, die Vortei-

le beider Materia-
lien optimal zu
nutzen. „Der Ein-
satz von Holz bei
Dockyard im
Fachwerk, in Stüt-
zen und Decken
optimiert dem
ökologischen
Fußabdruck des
Gebäudes. Fach-
werk und Träger
bestehen aus ein-
heimischer PEFC-
zertifizierter Bau-

Buche - einem Fur-
nierschichtholz. Es
besitzt ein 66%

geringeres Eigengewicht als
Stahlbeton und ein hervorragendes
CO2-Speicherungsverhalten - immer-
hin 1.171 kg CO2 pro m3.“

Die Decken des Gebäudes setzen sich
aus Brettsperrholz (CLT) - PEFC-zertifi-
ziertes Nadelholz (vorwiegend Fichte) -
zusammen. Wie bei einer massiven
Konstruktion kann auch das Brettsperr-
holz hohe Lasten tragen, wirkt schall-
und wärmedämmend und ist brandsi-
cher. Da die Holzelemente als System-
fertigteile werkseitig vorgefertigt sind,
lassen sie sich auf der Baustelle zügig
montieren.   

„Grüner Stahl“ spart Energie

Das Gesamtprojekt Dockyard beweist,
was Bauen mit alternativen Energie-
quellen und umweltschonenden Mate-
rialien für ein besseres Klima leisten
kann. Neben dem Einsatz von Holz im
Tragwerk kam u.a. für den Bau des
Gebäudes auch teilweise „grüner“
Stahl zum Einsatz. Selbst die DELTABE-
AM® Green Verbundträger bestehen
zu u?ber 95% aus recyceltem Stahl. Ins-
gesamt wurden 800 Tonnen dieses
nachhaltigen Werkstoffes verarbeitet.
Für das Dockyard wird eine Zertifizie-
rung nach LEED-Platin angestrebt
sowie LEED Zero Carbon, BEG 55 EE,
WiredScore Platin und Well Platin. Der
zukunftsträchtige Neubau bietet dafür
beste Voraussetzungen.
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Viel Holz in den Büros sorgt für ein gesundes Raumklima. 

Visualisierung Pecan Development 

Standort
Berlin Friedrichshain

Architektur
Planung: Tchoban Voss Architekten,
Berlin, 

Projektentwickler
Pecan Development GmbH, Berlin

Energiekonzept
eZeit Ingenieure GmbH, Berlin

TGA-Planung
Adenbeck GmbH, A Wels

Licht-Installation:
LICHT LOIDL GmbH, A- Lafnitz

Rohbau, TGA, Ausbau
Hagenauer GmbH, Immenstadt

Realisierung
2022 – 2025Fabian Eichelbaum, Projektleiter aus dem

Planerbüros eZeit Ingenieure

Foto. Bärbel Rechenbach

Andreas Siegemund, Geschäftsführer Con-
solar

Foto: Consolar

Sergei Tchoban, Geschäftsführender Gesell-
schafter des Architekturbüros Tchoban Voss
Architekten

Foto: Holger Talinski

PVT 
Wärmepumpenkollektor 
Typ „Solink“

Grafik: Consolar
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In Dresden ist am frühen Mittwoch-
morgen ein etwa 100 Meter langer Teil
der Carolabrücke in die Elbe gestürzt.
Seit 2019 wurde die Brücke saniert.
Dazu Wolfgang Schubert-Raab, Präsi-
dent Zentralverband Deutsches Bauge-
werbe:

„Der Zentralverband Deutsches Bauge-
werbe zeigt sich tief besorgt über den
Einsturz der Carolabrücke. Glücklicher-
weise wurde niemand verletzt. Die
ersten Untersuchungen deuten darauf
hin, dass Korrosion der Grund für den
Einsturz war. Andere Teile der Brücke
wurden seit 2019 saniert.

Es sieht wohl so aus, als wenn die ein-
gestürzte Brücke ein trauriges Symbol
der deutschen Infrastruktur ist und uns
den dringenden Handlungsbedarf vor
Augen führt. Viele Brücken, vor allem
in den westlichen Bundesländern, wur-
den zwischen 1960 und 1985 gebaut
und sind in die Jahre gekommen.

Es braucht dringend mehr staatliche
Initiativen und Investitionen, um das
Brückennetz in Deutschland nachhal-
tig zu sichern. Es geht nicht nur um die
Vermeidung von Unfällen und Tragö-
dien, sondern um unsere leistungsfähi-
ge Verkehrsinfrastruktur.

Wir appellieren an die Politik, die
Instandhaltung unserer Infrastruktur
nicht zu unterschätzen. Nur durch
frühzeitige und umfassende Investitio-
nen können wir die Sicherheit und
Funktionalität unserer Bauwerke lang-
fristig garantieren. Wir sprechen hier
nicht über Ad-hoc-Maßnahmen, son-
dern über eine Investitionsperspektive
von 10, besser 20 Jahren, um Personal
und Geräte aufbauen zu können.“

Quelle: ZDB - Zentralverband Deut-
sches Baugewerbe
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Brückeneinsturz in Dresden: 

„Trauriges Symbol der Infrastruktur hierzulande“

Um drei Milliarden Euro soll laut
Beschluss der amtierenden Berliner
Koalition der Haushalt 2025 gekürzt
werden. Den dafür nötigen Entwurf für
die Änderung des Haushaltsgesetzes,
also für das Dritte Nachtragshaushalts-
gesetz 2024/2025, hat der Berliner Senat
am 26. November 2024 einstimmig
beschlossen. Vor dem 19. Dezember
2024 soll der Nachtragshaushalt im Lan-
desparlament verabschiedet werden;
dann ist das Sparprogramm, die soge-
nannte Konsolidierungsliste, endgültig
beschlossen. Die Architektenkammer
Berlin bezieht Stellung zu den Sparmaß-
nahmen des Berliner Senats und hält sie
in vielerlei Hinsicht für kurzsichtig und
wenig zukunftsorientiert.

Ob Klimaschutz, öffentlicher Nahver-
kehr oder Jugendarbeit – die Streichliste
der amtierenden Koalition setzt dort
an, wo es Berlin für seine Zukunftsfähig-
keit am meisten weh tut. Aus Sicht der
Architektenkammer Berlin ebenso kurz-
sichtig sind Sparansätze, die am Ende
deutlich mehr kosten werden, wie zum
Beispiel beim Neubau der Komischen
Oper oder bei zwei dringend benötig-
ten Schulbauten, die komplett durchge-
plant und beauftragt sind. „Statt Abriss
und Neubau des Friedrich-Ludwig-Jahn-
Sportparks, der mit aktuell 307 Millio-

nen Euro, tendenziell steigend, nicht
nur BER-Potential aufweist, sondern
auch innerhalb des Leitbildes ‚Bestand-
sertüchtigung vor Neubaü ein Projekt
von gestern zu werden droht, ließe sich
für einen Bruchteil der Summe das Sta-
dion barrierefrei ertüchtigen und wäre
ein sinnstiftendes Beispiel für eine neue
Reparaturgesellschaft, die wir in
Zukunft brauchen“, sagt Theresa Keil-
hacker, Präsidentin der Architekten-
kammer Berlin.

Wichtige Investitionen in die Netze der
Berliner Wasserbetriebe (BWB) und der
Berliner Energie und Wärme AG (BEW)
werden nicht getätigt, um sie an das
Bevölkerungswachstum in Berlin und
der Metropolregion anzupassen und
regenerativ und resilient umzubauen.
Mit einer Erhöhung der Gebühren, die
selbstverständlich sozial abgefedert
werden sollten, könnte die notwendi-
ge Transformation des Gebäudebe-
standes innerhalb der neuen Quartiere
finanziert werden. Dies wird leider
politisch gar nicht versucht. Um 22 Mil-
lionen Euro soll stattdessen das Berli-
ner Programm für nachhaltige Ent-
wicklung (BENE II) gekürzt werden,
was für einzelne Bezirke den Verlust
der Ko-Finanzierung für wichtige Kli-
maanpassungsmaßnahmen bedeutet.

Wichtig für das schnellere und effizien-
tere Bauen ist auch das durchgängige
Digitalisieren der Prozesse. Der Regie-
rende Bürgermeister Kai Wegner
(CDU) machte dies am Anfang seiner
Wahl zur Chefsache. Doch nun wird
Geld bei der Digitalisierung optimier-
ter Geschäftsprozesse nach dem E-
Government-Gesetz Berlin (EgovGBln)
eingespart, das bei allen Planungspro-
zessen fehlen wird. Hier lahmt es seit
langer Zeit beim digitalen Bauantrag
und der Digitalisierung der Planungs-
archive, die für das Bauen im Bestand
wertvoll wären. Investieren wäre hier
ebenso sinnvoll wie kostensparend im
Sinne einer neuen Umbaukultur.

Die Architektenkammer Berlin fordert
den Senat eindringlich auf, die Spar-
maßnahmen zu überdenken und
zukunftsorientierte Prioritäten zu set-
zen. Die Kürzungen in den Bereichen
Klimaschutz, Bildung und Infrastruktur
gefährden nicht nur die Lebensqualität
der Berlinerinnen und Berliner, son-
dern auch die langfristige Wettbe-
werbsfähigkeit unserer Stadt.

Architektenkammer Berlin
Pressestelle Medien- und
Öffentlichkeitsarbeit 
presse@ak-berlin.de 
T 030. 29 33 07-0

Pressemitteilung vom 29. November 2024

Sparen bei der Zukunftsfähigkeit.
Stellungnahme der Architektenkammer Berlin 
zu den Sparmaßnahmen des Berliner Senats
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Von einer „großen Novelle“ spricht
Bundesbauministerin Klara Geywitz
(SPD) in Zusammenhang mit der aktu-
ellen Überarbeitung des Baugesetz-
buchs (BauGB). Die Neufassung sei
„unterm Strich ein kleines Konjunktur-
programm für die Baubranche“, so die
Ministerin, die sich weitreichende posi-
tive Auswirkungen auf die Baukon-
junktur und den Wohnungsbau ver-
spicht. Die Bundesvereinigung Mittel-
ständischer Bauunternehmen e.V.
(BMVB) tritt allerdings auf die Eupho-
riebremse: „Das ist keine Reform, das
ist allenfalls ein Reförmchen“, fasst
BVMB-Hauptgeschäftsführer Michael
Gilka die Bewertung seines Verbands
zusammen. Von einem Konjunkturpro-
gramm könne nicht die Rede sein. „Das
ist allenfalls ein Anfang, aber weit weg
von einem großen Wurf“, vermisst der
Verbandsvertreter wirkliche „Game
Changer“. Die Zielkonflikte im Woh-
nungsbau, mehr Angebot zu er-
schwinglichen Preisen und gleichzeitig
klimaschonend und zukunftssicher zu
bauen, würden nicht oder nur unzurei-
chend adressiert. „Wir erwarten hier-
durch keine wirklichen Impulse“, resi-
gniert Gilka.

„Misere im Wohnungsbau lässt sich
nicht durch oberflächliche
Novellierung beseitigen“

Bundesbauministerin Geywitz ist über-
zeugt davon, dass mit der Novelle des
Baugesetzbuches der rechtliche Rah-
men zur Realisierung des „Deutsch-
land-Tempos“ im Bau gesetzt wird.
Kommunale Planungs- und Genehmi-
gungsbehörden würden davon ebenso
profitieren wie bauwillige Private und
Investoren sowie Bürgerinnen und Bür-
ger, insbesondere in verdichteten Sied-
lungsgebieten. Das Planen, Genehmi-
gen und Bauen werde „bürokratieär-
mer und moderner“. Das spare Zeit
und Kosten. Die Novelle sei damit
unterm Strich „ein kleines Konjunktur-
programm für die Baubranche“.
Zudem werde die Resilienz der Städte
und Gemeinde durch ein „modernes
Bauen der Zukunft“ mit Anpassung an
die Folgen des Klimawandels gestärkt.

Gerade hier befürchten wir eine Neu-
tralisierung der Maßnahmen zur
Beschleunigung des Bauleitplanver-
fahrens, welche die Digitalisierung
spürbar vorantreiben soll auf der einen
und Maßnahmen zur Klimaanpassung,
die neue Vorschriften nach sich ziehen,
auf der anderen Seite.12 Monate nach
Auslegung soll das Bauleitplanverfah-
ren abgeschlossen sein. „Das ins Gesetz
zu schreiben und anzunehmen, dass
das in der Realität auch umgesetzt wird
und ohne weiteres umsetzbar ist,
zeugt von einem Verlust der Wahrneh-
mung.“ Nur weil man einen Zeitansatz
ins Gesetz „presst“, wird dieser doch
nicht eingehalten oder gar ohne weite-
res Zutun Wirklichkeit. Die Verwaltung
muss in die Lage versetzt werden, diese
Frist auch einzuhalten.

„Aus diesem Grund müssen wir da lei-
der ganz gehörig Wasser in den Wein
gießen“, kommentiert BVMB-Haupt-
geschäftsführer Michael Gilka die aktu-
ellen Reformbemühungen. „Selbstver-
ständlich begrüßen wir ausdrücklich
das Ziel des Gesetzentwurfs, unter
anderem die Bauleitplanungsverfah-
ren zu beschleunigen und Abläufe zu
digitalisieren. Aber leider bleibt der
Anspruch des Gesetzgebers in dieser
Hinsicht hinter der Wirklichkeit zurück,
wenn keine Überprüfung dieser Frist
erfolgt.“ Auch die Beschränkung des
Umweltberichts vom Umfang ist sicher-
lich sinnvoll, hängt aber am Ende von
den Gegebenheiten vor Ort und dem
Vorhaben ab. Zudem kommen durch

die Novelle zu berücksichtigende
Belange hinzu, getreu dem Motto
„Vorne beschränken, hinten weitere
Anforderungen einbeziehen“. Die
Misere im Wohnungsbau lässt sich
nicht durch eine oberflächliche Novel-
lierung beseitigen. Dafür sind tiefgrei-
fende Veränderungen nötig, die in
kleinen Schritten erfolgen müssen und
Zeit bräuchten, so Gilka. Das neue Bau-
gesetzbuch werde zwar weder den
Wohnungsbau entscheiden ankurbeln,
noch Akzente für eine Belebung der
Baukonjunktur setzen, aber den Dis-
kurs mit teilweise umstrittenen Ände-
rungen voranbringen und aufrechter-
halten.

BVMB kritisiert fehlenden Mut der
Bundesregierung

Dennoch ist festzustellen, dass sich die
Bundesregierung „im ziellosen Klein-
klein verrannt“ und das große Ganze
„womöglich aus den Augen verloren
hat“, statt darauf zu hören und das
umzusetzen, was die Fachverbände aus
der Bauwirtschaft seit Jahren vorschla-
gen und fordern. Beispielsweise müss-
ten die energetischen Vorschriften
nach den Vorstellungen der BVMB so
gesetzt werden, dass sie das Bauen
nicht durch eine Kostenexplosion nach
der nächsten behindern. Ferner müsse
die Baulandaktivierung im ländlichen
Raum mehr in den Fokus genommen
werden. Eine erste Maßnahme zur
Beseitigung von Lärmkonflikten im
Wohnungsbau ist die Einführung von
Emissionswerten, die aber häufig gera-
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Pressemitteilung vom 6. September 2024

„Reförmchen“ 
ohne Hoffnung für den Wohnungsbau
BVMB erwartet keine wirklichen Impulse von der Reform des Baugesetzbuchs

Dirk Stauf

BVMB

Die BVMB ist ein bundesweit tätiger, tarifpolitisch ungebundener Wirtschafts-
verband, der die Wirtschafts-, Markt- und Wettbewerbsinteressen seiner mittel-
ständischen Mitgliedsunternehmen auf politischer Ebene sowie gegenüber Auf-
traggebern aus allen Baubereichen vertritt. Bereits seit 1964 setzt sich die Bun-
desvereinigung Mittelständischer Bauunternehmen e.V. (BVMB) für die Interes-
sen der mittelständischen Bauwirtschaft ein. Unsere Mitgliedsunternehmen
erwirtschaften mit ihren insgesamt mehr als 250.000 Mitarbeitern ein Umsatz-
volumen von rund 30 Mrd. Euro pro Jahr. Aufgrund der Strukturen unserer Mit-
gliedsunternehmen – von kleineren und größeren – bis hin zu sehr großen Stra-
ßen-, Brücken-, Hoch-, Erd-, Gleisbau- oder Bahnsicherungsunternehmen sowie
deren Lieferanten, deckt die BVMB einen Großteil des Spektrums der deutschen
Bauwirtschaft ab.
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de durch Lärmschutzwerte in Wohnge-
bieten neue Bauvorhaben verhindern.
Ein Ausweg könne das Bauen im ländli-
chen Bereich sein, der in dem aktuellen
Entwurf leider erneut zu kurz komme.
Auch könne der Verband nicht nach-
vollziehen, warum der vorgeschlagene

„Bau-Turbo“ in Form des Paragrafen
246e BauGB nun offenbar doch nicht
kommen soll. Er hätte den Bau von
Mehrfamilienhäusern ohne Bebau-
ungsplan und wesentliche Erleichte-
rungen bei Baugenehmigungsverfah-
ren vorgesehen. Die vollmundigen

Ankündigungen von Bundesbaumini-
sterin Geywitz relativiert der Verbands-
vertreter daher erheblich: „Das Marke-
ting der Ampel ist gut, aber leider
taugt das beworbene Produkt nicht
viel.“
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Die Pläne der Bundesregierung für den
neuen Gebäudetyp E erfüllen aus Sicht
der Immobilienwirtschaft nicht annä-
hernd die geweckten Erwartungen. „In
dem Referentenentwurf zum Gebäu-
detyp-E-Gesetz vermissen wir das Ent-
scheidende – konkrete, belastbare Vor-
schläge, wie Bauen tatsächlich schnel-
ler, einfacher und kostengünstiger
werden kann“, sagt ZIA-Hauptge-
schäftsführerin Aygül Özkan. „Mit dem
Maßnahmenpaket ,Bau‘ hat die Bun-
desregierung vor einem Jahr Hoffnun-
gen auf starke Reformschritte mit dem
Gebäudetyp E geweckt – jetzt darf sie
keine Angst vor der eigenen Courage
bekommen. Es fehlt offenbar der Mut,
rechtliche Freiräume zu schaffen, die
tatsächlich anderes Bauen ermögli-
chen.“ Der Ruck, den die Immobilien-
branche und das Land dringend brau-
chen, werde so „leider nur Wunschden-
ken bleiben.“ Die Lage: Das Bundesju-
stizministerium hat jetzt einen Refe-
rentenentwurf zum Gesetz für die zivil-
rechtliche Erleichterung des Ge-
bäudebaus („Gebäudetyp-E-Gesetz“)
vorgelegt – mit dem Ziel, vereinfachtes
Bauen rechtssicher zu machen. Zuvor
hatte das Bundesbauministerium das
Papier „Leitlinie und Prozessempfeh-
lung Gebäudetyp E" erarbeitet. „Wer-
den diese Pläne nicht deutlich korri-
giert, dann werden wir den Gebäude-
typ E unter ,E wie Enttäuschung‘ verbu-
chen müssen“, kommentiert Özkan die
Entwürfe. „Was hier vorgeschlagen
wird, schafft nicht die dringend nötige
Klarheit, sondern wirft an vielen Punk-
ten zusätzliche Fragen auf.“ Unklarheit

werde „gerade die ausbremsen, die
darauf brennen, neue kreative Wege
zu gehen“. So bleibe zum Beispiel
offen, welche Folgen die neuen Rege-
lungen für Unternehmen und Verbrau-
cher hätten. Der wichtigste Knack-
punkt: Die Immobilienwirtschaft
wünscht sich für Planerinnen und Pla-
ner wie für Bauunternehmen neue
Chancen, um innovativ neue Wege
beim nachhaltigen Bauen zu beschrei-
ten, abweichend von technischen
Regelwerken. Nach den Vorstellungen
des Bundesjustizministeriums besteht
jedoch auch beim neuen Gebäudetyp E
weiter grundsätzlich die Pflicht, die all-
gemein anerkannten Regeln der Tech-
nik (aRdT) einzuhalten. „Die Folgen
sind bitter: Bei einem Verstoß gegen
diese Regeln liegt selbst dann ein Sach-
mangel des Gebäudes vor, wenn kein
Schaden entstanden ist“, erläutert
Özkan. Und die vorgesehenen Hürden
für einzelvertragliche Abweichungen
seien im Ergebnis so hoch, „dass weder
Investoren noch Städte sich auf Rest-
Risiken einlassen werden.“ Auch Pla-
nungs- und Genehmigungsfragen für
Kommunen blieben unbeantwortet.

In den letzten Jahrzehnten ist eine Rei-
he an DIN-Normen und VDI-Richtlinien
(VDI = Verein Deutscher Ingenieure)
entstanden, die oft schnellem, einfa-
chem oder innovativem Bauen entge-
genstehen. Angesichts eines Wusts an
Vorgaben hält der ZIA es für entschei-
dend, auf die Anwendung der allge-
meinen Regeln der Technik beim
Gebäudetyp E zu verzichten. Der ZIA

fordert, Planungs- und Bauverträge
grundsätzlich von der Einhaltung der
technischen Regelwerke zu befreien –
es sei denn, sie sind sicherheitsrelevant.
---

Der ZIA

Der Zentrale Immobilien Ausschuss e.V.
(ZIA) ist der Spitzenverband der Immo-
bilienwirtschaft. Er spricht durch seine
Mitglieder, darunter 34 Verbände, für
rund 37.000 Unternehmen der Branche
entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette. Der ZIA gibt der Immobi-
lienwirtschaft in ihrer ganzen Vielfalt
eine umfassende und einheitliche
Interessenvertretung, die ihrer Bedeu-
tung für die Volkswirtschaft entspricht.
Als Unternehmer- und Verbändever-
band verleiht er der gesamten Immobi-
lienwirtschaft eine Stimme auf natio-
naler und europäischer Ebene mit Prä-
senz in Brüssel, Wien und Zürich – und
im Bundesverband der deutschen Indu-
strie (BDI). Präsidentin des Verbandes
ist Iris Schöberl.

Kontakt

ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss
e.V.
Leipziger Platz 9, 10117 Berlin
Tel.: 030/20 21 585 17
E-Mail: presse@zia-deutschland.de
Internet: www.zia- deutschland.de

Immobilienwirtschaft zum Vorschlag für einfaches Bauen: 

„Werden diese Pläne nicht deutlich verbessert,
dann werden wir den Gebäudetyp E unter 
,E wie Enttäuschung‘ verbuchen müssen“
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Februar 2024

Goerzallee 218

Am 23.02.2024 besichtigten wir das
Bauvorhaben ‚‚Goerzallee 218‘‘. 

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich
um eine Umnutzung in vierter
Generation.

Das ehemalige Kesselhaus
der Telefunken-Werke, ur-
sprünglich genutzt als Heiz-
kraftwerk, wurde nach dem
2. Weltkrieg von den ameri-
kanischen Alliierten über-
nommen und in eine Sport-
halle umgebaut. Zuletzt als
Indoorspielplatz genutzt,
entsteht jetzt ein barriere-
freies Bürogebäude für die WOWI
Haustechnik GmbH.

Im zukünftigen Besprechungsraum
erläuterte uns Herr Hees von der
WOWI Haustechnik GmbH die interes-
sante und abwechslungsreiche Entste-
hungsgeschichte des Gebäudes mit-
samt der baulichen Besonderheiten,
ein besonderes Augenmerk wurde auf

die zukunftsweisenden und anspruchs-
vollen Aspekte des Bauvorhabens
gelegt.

Nach der Präsentation begaben wir uns
auf die Baustellenbesichtigung.

Baustellenbesichtigungen 2024
Kurzbericht des BDB – Landesverbandes Berlin
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April 2024

Nashorn-Pagode 
im Zoo Berlin

Am 12.04.2024 besuchten wir die
neue Nashorn-Pagode im Zoo Berlin.

In der etwa zweistündigen Tour erhiel-
ten die Teilnehmenden Einblicke in ein
Projekt, das in vielen Bereichen beson-
ders ist. Das neue Zuhause des Panzer-
nashorns ist eine majestätische Kon-
struktion, die durch den 25 m hohen
Turm als höchstes Gebäude im Zoo Ber-
lin schon von weitem zu erkennen ist.

Von unserem Treffpunkt am Eingang
Löwentor ging es direkt los zur Nas-
horn-Pagode. Die Besichtigung beglei-
tete Herr Volmering (Leiter Technik
Zoologischer Garten Berlin), Frau
Gübert (Kuratorin Zoo), Herr Eckert
(TGA) und Herr Hartwich (Hartwich
Bernhardt INGENIEURE GmbH). 

Neben den für die Öffentlichkeit

zugänglichen Besucherbereichen, er-
hielten wir ganz exklusive Einblicke
hinter die Kulissen. Wir besichtigten
die Stallungen und das Untergeschoss
mit seiner umfangreichen TGA. Neben
vielen fachlichen Details konnten die

Teilnehmenden  auch viele interessan-
te Details über das Panzernashorn
erfahren.

Im Anschluss an die Besichtigung konn-
ten sich alle Teilnehmer noch im Zoo
und im Aquarium  umschauen.

Foto: A. GaulkeFoto: A. Gaulke

Foto: O.Hees
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Mai 2024

Tour durch Lichterfelde

Am 31.05.2024 trafen wir uns auf dem
Vorplatz des S-Bahnhofs Lichterfelde
West zur Tour: ‚‚Baumeisterliche Bau-
ten in Lichterfelde mit besonderer
Geschichte‘‘

Diese Tour wurde im Team geführt. Die
erfahrene Stadtführerin Anna Fuchs
präsentierte eindrucksvolle Orte von
Lichterfelde und die Architektin Karin
Andresen ergänzte Ausführungen zu
den besonderen Bauweisen der Objek-
te.

Die Nutzungs-, Entstehungs- und Sozi-
algeschichte von Lichterfelde haben
uns auf dieser Tour beschäftigen sowie
die Vielfalt der Lebensräume in Lichter-
felde von gestern und heute. Wir
besuchten u. a. die nach der Idee des
Baumeisters Gustav Lilienthal erstell-
ten Häuser, die wie kleine Burgen aus-
sehen.

Der Rundgang dauerte ca. zwei Stun-
den. 
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September 2024

Kreativ Quartier Potsdam

Am 13.09.2024 besichtigten wir das
neue Kreativ Quartier im Potsdam.

Derzeit entsteht im Herzen von Pots-
dam das neue Kreativ Quartier für die
Kultur- und Kreativwirtschaft. Auf ins-
gesamt 25.000 m2 Mietfläche wird es
einen Mix aus Büro- und Atelierflä-
chen, Einzelhandelsflächen, Gastrono-
mie und Veranstaltungsräumen, sowie

Wohnungen geben. 

BDB-Mitglied und Bauherr Christopher
Weiß von Glockenweiß gibt einen Ein-
blick in das spannende Projekt und
führt uns anschließend in einer knapp
zwei-stündigen Tour über die Baustel-

le. 

Foto: J. Brink

Foto: J. Brink

Foto: J. Brink

Foto: J. Brink
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Seit 30. Dezember 2023 ist das 6. Ände-
rungsgesetz der Bauordnung für Berlin
in Kraft. Laut des geänderten § 50 müs-
sen zusätzlich zu den bisher geforder-
ten 50% barrierefrei nutzbaren Woh-
nungen, insgesamt drei Viertel der
Wohnungen barrierefrei erreichbar
sein, sofern eine Aufzugspflicht
besteht. Dies betrifft Wohnungsbau-
vorhaben, die ab 1. Januar 2025 bei der
Bauaufsichtsbehörde gemäß § 62 BauO
Bln angezeigt oder gemäß §§ 63 oder
64 BauO Bln beantragt werden.

Die barrierefreie Erreichbarkeit ist
nach der Bauordnung für Berlin sowie
der weiterhin gültigen Barrierefreies
Wohnen Verordnung Berlin umzuset-
zen. Sie bezieht sich auf das Erreichen
der Wohnungseingangstüren der
betreffenden Wohnungen (bis ein-
schließlich Außenseite Wohnungsein-
gangstür). Diese Maßnahme soll die
Möglichkeit eröffnen, auch nicht bar-
rierefreie Wohnungen grundsätzlich
nachträglich barrierefrei ertüchtigen
zu können. 

Diese wie auch weitere Antworten auf
die am häufigsten gestellten Fragen
zur baulichen Barrierefreiheit sind auf
der Webseite der Beratungsstelle Bar-
rierefreies Bauen zu finden.

Die Förderung der Barrierefreiheit ist
ein wichtiges Zukunftsthema, das mit
dem 6. Änderungsgesetz stärker in der
Berliner Bauordnung verankert wer-
den soll. Das kann in der konkreten
Umsetzung allerdings Fragen mit sich
bringen. Antworten hat die Beratungs-
stelle Barrierefreies Bauen. 

Das Angebot ist eine Kooperation der
Architektenkammer Berlin und der
Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung, Bauen und Wohnen. Es umfasst
eine kostenfreie Erstberatung von
einer Stunde pro Projekt und ist nicht
rechtsverbindlich. 

• praxisnahe einstündige Beratung 

• zu bauordnungsrechtlichen Min-
deststandards und auch zu Grundla-
gen des „Design for all“

• durch erfahrene Sachverständige
aus Praxis und Verwaltung

• für alle am Bau Beteiligten

• für Wohnungsbauten, öffentlich
zugängliche Gebäude und Außen-
räume der Baugrundstücke

Wichtig für eine qualitätvolle Gestal-
tung ist es, das Thema Barrierefreiheit
frühzeitig in den Planungsprozess ein-
zubeziehen. Dazu gehört, sich über die
aktuellen baurechtlichen Mindeststan-
dards zu informieren. Auf der Websei-
te der Beratungsstelle gibt es die „Erste
Hilfe für barrierefreies Planen und Bau-
en“, eine Zusammenstellung der Ant-
worten auf häufig gestellte Fragen aus
Beratungen, die laufend ergänzt wird.
Ratsuchende mit weitergehenden Fra-
gen können einen Beratungstermin in
Anspruch nehmen:

Zur „Erste Hilfe“ und zur kostenfreien
Beratung: https://www.ak-berlin.de/
service/beratungsstelle-barrierefreies-
bauen/
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Erste Hilfe für barrierefreies Planen 
und Bauen 
Barrierefrei erreichbare Wohnungen ab dem 01.01.2025

Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung, Bauen und
Wohnen
Abgeordneter Andreas Otto (GRÜNE)

über die Präsidentin des
Abgeordnetenhauses von Berlin
über Senatskanzlei - G Sen -

Antwort auf die Schriftliche Anfrage
Nr. 19 / 20 186 vom 3. September 2024
über Beschleunigung des
Baugenehmigungsverfahrens II

Im Namen des Senats von Berlin beant-
worte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie
folgt:

Frage 1:
Welchen Stand hat die Digitalisierung
des Baugenehmigungsverfahrens in
Berlin aktuell erreicht?

Antwort zu 1:
Das IT-Fachverfahren "elektronisches
Bau- und Genehmigungsverfahren"
(eBG) unterstützt die Mitarbeitenden
in den Bauaufsichts- und Wohnungs-
aufsichtsbehörden seit Jahren bei den
komplexen bau- und wohnungsauf-
sichtlichen Geschäftsprozessen nach
der Bauordnung für Berlin (BauO Bln)
und der Bauverfahrensverordnung
(BauVerfV) mit 

• Erfassung und Vervollständigung u.
a. der Vorgangsdaten, Übernahme
der Bauvorlagen und sonstigen
Unterlagen,

• Bearbeitung, insbesondere mit
formeller und fachlicher Prüfung,

• (meist vielen) Beteiligungen
anderer Behörden und Stellen,

• Information von Behörden und
Dienststellen und

• Bescheidung / Beantwortung
im Land Berlin.

Die Baugenehmigungsverfahren sind
derzeit von der Antragstellung bis ein-
schließlich Vorgangsbearbeitung bei

Drucksache 19 / 20 186 · Schriftliche Anfrage  19. Wahlperiode

Schriftliche Anfrage des Abgeordneten Andreas Otto (GRÜNE) vom 3. September 2024 
(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 4. September 2024)

Beschleunigung des Baugenehmigungsverfahrens II
und Antwort vom 16. September 2024 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 17. Sep. 2024)
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der Bauaufsichtsbehörde im Wesentli-
chen digitalisiert.

Anträge zu sechs wesentlichen Verfah-
ren nach der BauO Bln können seit
April 2022 online gestellt werden. Das
Spektrum der online zu beantragen-
den bauaufsichtlichen Verfahren wird
derzeit um zwei Verfahren erweitert.

Parallel wird der Datenaustausch zwi-
schen dem Formular-Managementsy-
stem der SenStadt, das die Erfassung
der Bauantragsdaten in einem Web-
portal ermöglicht, und dem IT-Fachver-
fahren eBG auf den Datenaustausch-
format-Standard XBau umgestellt.

Das gesetzliche Schriftformerfordernis
bei Antrag und Bescheid bedingt der-
zeit weiterhin die Übersendung eines
schriftlichen, d.h. unterschriebenen
Antragsformulars sowie die Zurücksen-
dung eines schriftlichen Bescheides der
Behörde an die Antragstellenden.

Als nächste Schritte sollen mittels „ber-
linweiter Auskunfts- und Beteiligungs-
Plattform“ weitere Hauptverwaltun-
gen und landesweite Behörden/Institu-
tionen (innerhalb des Landesnetzes) in
die elektronische Beteiligung und
Information eingebunden werden.

Weitere, für die erfolgreiche Fortset-
zung des Projektes notwendige Aufga-
benstellungen wie u.a. die sukzessive
Anbindung des Fachverfahrens an wei-
tere Landesdienste (u. a. Nutzer-/Ser-
vicekonto, ePayment), der Schriftform-
ersatz (eBehördensiegel), die rechtssi-
chere Bekanntgabe von Bescheiden
über Nutzerkonten ggfs. mittels Bun-
dID, rechtssichere eAktenführung,
datenschutzkonforme Langzeitarchi-
vierung bzw. Löschung, elektronische
Akteneinsicht und Aktenabgabe an
Gerichte befinden sich derzeit in Vor-
bereitung.

Frage 2:
Welchen Stand hat die Automatisie-
rung des Baugenehmigungsverfahrens
in Berlin aktuell erreicht? Welche
Genehmigungen können ohne oder
weitestgehend ohne menschliche Be-
arbeitung erteilt werden?

Antwort zu 2:
In den bauaufsichtlichen Verfahren
nach der BauO Bln werden keine auto-
matisierten Prozesse eingesetzt. Alle
Geschäftsprozesse beinhalten Ermes-
sensentscheidungen.

Frage 3:
Welche Möglichkeiten bietet das elek-
tronische Bau- und Genehmigungsver-

fahren für die Beschleunigung der
Bearbeitung von Vorgängen?

Antwort zu 3:
Das eBG beschleunigt und erleichtert
die bauaufsichtlichen Verfahren unter
anderem durch die  Unterstützung der
Mitarbeitenden der Bauaufsichtsbe-
hörden bei der Nachforderung/elek-
tronischen Nachreichung von Bauvor-
lagen und Unterlagen, Einhaltung der
Fristen, der fachlichen Zusammenar-
beit der Berliner Bauaufsichtsbehör-
den gemäß Zuständigkeiten, der Betei-
ligung und Information anderer Behör-
den und der Generierung von Texten
mit Dokumentvorlagen bzw. Textbau-
steinen.

Das Programm erlaubt darüber hinaus
die ortsunabhängige Bearbeitung von
Vorgängen gemäß BauO Bln, wodurch
die Mitarbeitenden im Arbeitsalltag
flexibel arbeitsfähig bleiben.

Durch die Nutzung des eBG können
z.B. Inhalte der eAkte, wie technische
Bauvorlagen, von Sachbearbeitenden
und Beteiligten gleichermaßen am
digitalen Arbeitsplatz eingesehen wer-
den, um Einzelfallentscheidungen und
weitere Vorgehensweisen kurzfristig
abzustimmen.

Frage 4:
Wird auf eine Übermittlung von Unter-
lagen in Papier im Rahmen des Geneh-
migungsverfahrens vollständig ver-
zichtet?

Antwort zu 4:
Derzeit ist noch eine hybride Bearbei-
tung der Genehmigungsverfahren
erforderlich, da wegen des Schrift-
formerfordernisses Anträge durch den
Antragstellenden an die Behörde und

Bescheide sowie gestempelte Bauvor-
lagen an den Antragstellenden in
Papierform zugestellt werden müssen.

Frage 5:
In welchen Dateiformaten erfolgt die
Einreichung und Bearbeitung der digi-
tal eingereichten Unterlagen?

Antwort zu 5:
Die Bauvorlagen und sonstigen Unter-
lagen sollen bei der Bauaufsichtsbe-
hörde in elektronischer Form im Por-
table Document Format (PDF oder
PDF/A nach ISO 19005-1) vorgelegt
werden.

Frage 6:
Ist die verwendete Software des elek-
tronischen Bau- und Genehmigungs-
verfahren in der Lage, Maße in Zeich-

nungen zu überprüfen und Berechnun-
gen nachzuvollziehen? Falls nein – zu
welchem Zeitpunkt wird das erwartet?

Antwort zu 6:
Das eBG unterstützt die Mitarbeiten-
den der Bauaufsichtsbehörden im Ver-
waltungsverfahren nach der BauO Bln.
Eine Prüfung von Maßen und Berech-
nungen erfolgt nicht und ist nicht vor-
gesehen.

Frage 7:
Welche Kopplung gibt es zu BIM-Ver-
fahren?

Antwort zu 7:
Derzeit gibt es keine „Kopplung“ zu
BIM-Verfahren.

Frage 8:
Welche Behörden können im Rahmen
des elektronischen Bau- und Genehmi-
gungsverfahrens gleichzeitig bzw. par-
allel an einem Genehmigungsverfah-
ren arbeiten? Für welche Behörden ist
die parallele Bearbeitung ausgeschlos-
sen?

Antwort zu 8:
Im Rahmen einer Beteiligung können
alle beteiligten Behörden gleichzeitig
arbeiten. Das ist sowohl in Papierform
als auch durch die Nutzung der eAkte
digital möglich.

Frage 9:
Wie weit ist der Senat mit dem Vorha-
ben aus den Richtlinien der Regie-
rungspolitik bzgl. „verstärktes Ausrol-
len des Building Information Modeling
für Planung, Bau und Betrieb von
Gebäuden.“ bereits gekommen und
welche Weiterentwicklung des elek-
tronischen Bau- und Genehmigungs-
verfahrens ist damit verbunden?

Antwort zu 9:
BIM ist vor allem in der Ausführungs-
und Detailplanung hilfreich für Planer,
Bauleitungen und zur Koordinierung
von Gewerken vor und während der
Bauphase. BIM ist auch für Planungsbe-
hörden interessant, wenn die Dimen-
sionen von geplanten Baukörpern in
einem bestimmten Plan-Gebiet veran-
schaulicht werden können. Die BIM-
Methodik kommt derzeit bei verschie-
denen Wissenschaftsbaumaßnahmen
zum Einsatz, bei denen noch nicht alle
Planungsstufen mit der BIM-Methodik
durchlaufen sind, so dass weitergehen-
de Überlegungen noch nicht möglich
sind.

Unter der Annahme, dass die bauauf-
sichtlichen Geschäftsprozesse der gel-
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tenden BauO Bln weiter zur Anwen-
dung kommen, ist das eBG durch den
Dienstleister um die Funktionalität, aus
den Modellen entsprechende Informa-
tionen bzw. Daten generieren zu kön-
nen, zu erweitern.

Die Bauaufsichtsbehörden prüfen der-
zeit verfahrenspflichtige Bauanträge
zweidimensional im Format M 1:100.

Frage 10:
Wer befasst sich innerhalb des Senates
mit der Einführung automatisierter
Verfahren im Rahmen des elektroni-
schen Bau- und Genehmigungsverfah-
rens, die zu Personaleinsparungen und
schnelleren Bearbeitungszeiten führen
sollen?

Antwort zu 10:
Eine Einführung „automatisierter Ver-
fahren“ ist derzeit nicht konkret
geplant und infolge des Bedarfs an
Ermessensentscheidungen auch nur
sehr begrenzt möglich.

Frage 11:
Wann will der Senat das elektronische
Bau- und Genehmigungsverfahren
soweit automatisiert haben, dass rele-
vante Einsparungen an Verwaltungs-
aufwand und deutlich schnellere Bear-
beitungszeiten bei den Genehmi-
gungsbehörden erreicht werden?

Antwort zu 11:
Für Automatisierungen von bauauf-
sichtlichen Verfahren nach der BauO
Bln wären gewaltige Digitalisierungen

des Baurechts erforderlich. Derzeit ist
z. B. das gesamte Berliner Planungs-
recht nicht vektoriell digital und damit
nicht maschinenlesbar. Alle stadtplane-
rischen, bauaufsichtlichen und bau-
technischen Rechtsvorschriften sowie
die technischen Baubestimmungen
müssten eindeutig und maschinenles-
bar gestaltet werden, um die Einhal-
tung sämtlicher Vorschriften automati-
siert prüfen zu können.

Berlin, den 16.09.2024

In Vertretung

Slotty
Senatsverwaltung für

Stadtentwicklung, Bauen und
Wohnen
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Schriftliche Anfrage des Abgeordneten Johannes Kraft (CDU) vom 30. August 2024
(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 2. September 2024)

Brückenbauvorhaben im Norden Pankows
und Antwort vom 13. September 2024 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 19. Sep. 2024)

Name Ausführung Anlass Baulastträger Verkehrliche Auswirkung

Schlossparkbrücke III
(Buch)

2026 Ersatzneubau Land Berlin Vollsperrung mit Umleitung innerhalbder
Parkanlage

Östliche Bucher-
Straßenbrücke (Buch)

2027-2029 Ersatzneubau Land Berlin Umleitung des Straßenverkehrs über
ortsnahe Behelfsbrücke /Behelfsumfahrung,
mehrere 3-tägige Sperrpausen der
Bahngleise

Bahnhofsstraßenbrücke
(Französisch Buchholz)

2027-2028 Ersatzneubau Land Berlin halbseitige Sperrung mit Lichtsignalanlagen
(LSA)-Steuerung im Richtungsverkehr

Sellheimbrücke (Karow) 2027-2031 Ersatzneubau Land Berlin halbseitige Sperrung mit LSASteuerung und
ortsnahe Behelfsbrücke für Fuß-/Radverkehr

Blankenburger
Laakebrücke
(Blankenburg)

Im Zusammenhang mit der Sellheimbrücke

Senatsverwaltung für
Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und
Umwelt
Abgeordneter Johannes Kraft (CDU)

über die Präsidentin des
Abgeordnetenhauses von Berlin
über Senatskanzlei - G Sen -

Antwort auf die Schriftliche Anfrage
Nr. 19/20150 vom 30. August 2024

über Brückenbauvorhaben im Norden
Pankows

Im Namen des Senats von Berlin beant-
worte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie
folgt:

Frage 1:
Welche Brücken in den Ortsteilen Blan-
kenburg, Buch, Französisch Buchholz
und Karow werden aktuell saniert?

(Bitte jeweils einzeln tabellarisch mit
Beginn und Ende der Maßnahme,
Anlass, Baulastträger, Einschränkun-
gen für die jeweiligen Verkehrsträger
und Umleitungsstrecken angeben).

Antwort zu 1:
In den benannten Ortsteilen finden
derzeit keine Sanierungsarbeiten an
Brücken des Landes Berlin als Einzel-

Bau 4-24 Umbruch 1.qxd  17.12.2024  13:53 Uhr  Seite 25



vorhaben durch die zuständige Senats-
verwaltung statt. Unabhängig davon
unterliegen alle Bauwerke der regel-
mäßigen Bauwerksprüfung, woraus
gegebenenfalls kleinteilige kurzfristi-
ge Erhaltungsarbeiten resultieren, um
die Verkehrssicherheit jederzeit zu
gewährleisten.

Frage 2:
Für welche weiteren Brücken in den
unter Punkt eins genannten Ortsteilen
liegen Planungen für eine Sanierung
vor? (Bitte jeweils einzeln tabellarisch
mit Beginn und Ende der Maßnahme,
Anlass, Baulastträger, Einschränkun-
gen für die jeweiligen Verkehrsträger
und Umleitungsstrecken angeben).

Antwort zu 2:
Gegenwärtig werden die folgenden
Projekte durch das Land Berlin vorbe-
reitet: (siehe Tabelle)

Frage 3:
Sind diese mit Verkehrseinschränkun-
gen verbundenen Maßnahmen aufein-
ander abgestimmt, um die Leistungsfä-
higkeit des Verkehrsnetzes zu erhal-
ten?

Antwort zu 3:
Im Zuge der straßenverkehrsbehördli-

chen Anordnung für Verkehrsein-
schränkungen werden im Vorfeld der
Baumaßnahmen alle Betroffenen
angehört und gegebenenfalls parallele
Baumaßnahmen berücksichtigt, so
dass unter Abwägung aller Belange
eine optimale Verkehrsführung mit
den geringstmöglichen Beeinträchti-
gungen für alle Nutzenden ermöglicht
wird.

Frage 4:
Wie wird durch wen sichergestellt, dass
die von den Baumaßnahmen betroffe-
nen Straßenabschnitte, die den Umlei-
tungsverkehr aufnehmen, sich nach
Beendigung der Baumaßnahmen in
einem Zustand befinden, der dem
ohne die umleitungsbedingten zusätz-
lichen Belastungen entspricht?

Antwort zu 4:
Durch den Straßenbaulastträger ist
sicherzustellen, dass die öffentlichen
Straßen dem regelmäßigen Verkehrs-
bedürfnis genügen. Im Rahmen der
straßenverkehrsbehördlichen Anord-
nung wird darauf geachtet, dass
Umleitungsverkehre möglichst nur
über solche Strecken geführt werden,
welche die Verkehrsbelastung aufneh-
men. Die Umfahrungsstrecken werden

dahingehend ausgewiesen. Eine er-
höhte Beanspruchung und früherer
Verschleiß sind dabei nicht auszuschlie-
ßen. Auch eine höhere Verkehrsstärke
durch Umleitungsverkehre mit Fahr-
zeugen mit nach StVZO zulässigen
Lasten fallen unter den Allgemeinge-
brauch.

Frage 5:
Wer übernimmt die Kosten für eine
ggf. notwendige Sanierung der Stra-
ßenabschnitte, die durch einen bau-
zeitlich bedingten Umleitungsverkehr
entstanden sind?

Antwort zu 5:
Soweit keine baulichen Veränderun-
gen an der Umleitungsstrecke erfor-
derlich werden, trägt der Straßenbau-
lastträger, in dessen Verlauf die Umlei-
tungsstrecke liegt, die Erhaltungsko-
sten selbst.

Berlin, den 13.09.2024

In Vertretung

Johannes Wieczorek
Senatsverwaltung für

Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und
Umwelt
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Schriftliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Turgut Altu  (GRÜNE) vom 23. September 2024 
(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 24. September 2024)

Quo vadis, Baumfällungen in den Bezirken?
und Antwort vom 7. Oktober 2024 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 9. Oktober 2024)

Senatsverwaltung für Mobilität, 
Verkehr, Klimaschutz und Umwelt

Herrn Abgeordneten Dr. Turgut Altu
(Bündnis 90/Die Grünen) über die
Präsidentin des Abgeordnetenhauses
von Berlin über Senatskanzlei - G Sen -

Antwort auf die Schriftliche Anfrage
Nr. 19/20422 vom 23.09.2024 über 
Quo vadis, Baumfällungen in den
Bezirken?

Im Namen des Senats von Berlin beant-
worte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie
folgt:

Vorbemerkung der Verwaltung:

Die Schriftliche Anfrage betrifft zum
Teil Sachverhalte, die der Senat nicht
allein aus eigener Zuständigkeit und
Kenntnis beantworten kann. Er ist

gleichwohl um eine sachgerechte Ant-
wort bemüht und hat daher die
Bezirksämter von Berlin (BA) um Stel-
lungnahmen gebeten. Sie werden in
der Antwort an den entsprechend
gekennzeichneten Stellen wiederge-
geben bzw. wurden der nachfolgen-
den Beantwortung berücksichtigt.

Frage 1:
In wie vielen Fällen wurden in den
Bezirken wegen illegaler Baumfällun-
gen seit 2021 Bußgelder verhängt? Bit-
te nach Bezirk, Anzahl der Bäume, Jahr
und Höhe des Bußgeldes aufschlüsseln.

Frage 4:
In welchem Verhältnis stehen illegale
Baumfällungen zu anderen Ordnungs-
widrigkeitenverfahren nach § 9 Baum-
schutzverordnung (bspw. Parken auf
Baumscheiben oder Abschneiden ein-

zelner Äste)?

Antwort zu 1 und 4:
Die Fragen 1 und 4 werden wegen ihres
Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.

Das BA Charlottenburg-Wilmersdorf
von Berlin teilt mit, dass es sich bei den
betreffenden Ordnungswidrigkeiten-
verfahren weit überwiegend um unge-
nehmigte Arbeiten/Verstöße im ge-
schützten Wurzelbereich, Beschädi-
gungen der Krone/Entfernung/Beschä-
digung von Ästen und Verstöße gegen
§ 39 Bundesnaturschurzgesetz han-
delt.

2021: 78 Verfahren
13 Bußgelder, Summe: 4.470,- EUR
davon drei Fälle (jeweils ein Baum)
wegen Fällungen; es handelte sich
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allerdings um sog. Formalverstöße,
Genehmigungen wären also erteilt
worden (Gesamtbußgeld: 400,- EUR).

2022: 59 Verfahren
13 Bußgelder, Summe: 13.850,- EUR
davon 4x Bußgelder wegen Fällungen:
5 Bäume, 1x davon Formalverstoß
(Summe: 2.350,- EUR)

2023: 69 Verfahren
22 Bußgelder, Summe: 19.200,- EUR
kein Bußgeld wegen Fällung

2024: bisher 54 Verfahren
bisher 
7 Bußgelder, Summe: 7.000,- EUR
bisher kein Bußgeld wegen Fällung.

Das BA Friedrichshain-Kreuzberg von
Berlin teilt mit:

„Im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg
wurden im abgefragten Zeitpunkt
zwar Bußgeldverfahren geführt,
jedoch keine Bußgelder verhängt. Die
Verfahren konnten in der Regel nicht
zu Ende geführt werden, z. B. wenn die
Beweisführung nicht hinreichend mög-
lich war. Die Anzahl ungenehmigter
Baumfällungen liegt jährlich unter 5
Vorgängen. Die Anzahl von anderen

Verstößen gegen die Baumschutzver-
ordnung liegt im niedrigen bis mittle-
ren zweistelligen Bereich.“

Das BA Marzahn-Hellersdorf von Berlin
teilt mit:

Jahr Anzahl Höhe 
der Bäume Bußgeld

2021 1 150,- EUR
1 350,- EUR

2022 2 500,- EUR
1 1.325,-EUR
1 1.325,- EUR

2023 1 350,- EUR
1 350,- EUR
1 200,- EUR
1 100,- EUR

2024 1 300,- EUR

Im Umwelt- und Naturschutzamt lie-
gen mehr Verstöße wegen nicht
genehmigten Schnittmaßnahmen vor,
als Verstöße wegen illegaler Baumfäl-
lungen.

Im Ordnungsamt Marzahn-Hellersdorf
wurden im Jahr 2023 zehn Ordnungs-
widrigkeitenverfahren bezüglich des
Parkens auf Baumscheiben geführt. Im
Jahr 2024 bislang noch keine.“

Das BA Neukölln von Berlin teilt mit:

„Die im Ordnungsamt zur Bearbeitung
von Ordnungswidrigkeitsverfahren
eingesetzte Software verfügt nur über
sehr begrenzte statistische Auswer-
tungsmöglichkeiten. In der Kategorie
"Naturschutzvorschriften", welcher
neben diversen anderen denkbaren
Verstößen auch das "Parken auf Baum-
scheibe" (neben z. B. "Parken in Land-
schaftsschutzgebieten") zuzurechnen
ist, sind für das Jahr 2023 71 Ordnungs-
widrigkeitsverfahren verzeichnet.

Andere Ordnungswidrigkeitsverfah-
ren nach § 9 BaumSchVO (neben illega-
len Fällungen) stellen sich für den
erfragten Zeitraum wie folgt dar:

Anzahl der Fälle (2021-2024)
Kappung bzw. Rückschnitt: 7531
Eingriff in den geschützten
Wurzelbereich: 8374“

Das BA Mitte von Berlin teilt mit:
„In den letzten sechs Jahren wurden
deutlich über 70 Ordnungswidrigkeits-
verfahren zu ungenehmigten Fällun-
gen geführt. Gemäß § 9 BaumSchVO
werden aber auch Verfahren wegen
Kronen- bzw. Wurzelschädigungen
und zum Parken auf Baumscheiben
geführt.“

Das BA Pankow von Berlin teilt mit:
„Nach Auswertung des zur Bearbei-
tung von Nichtverkehrs-Ordnungswid-
rigkeiten berlinweit einheitlichen IT-
Fachverfahrens ‚EurOwiG‘ hat das Ord-
nungsamt Pankow seit dem Jahr 2021
keine Bußgelder wegen illegaler
Baumfällungen verhängt.“

Das BA Reinickendorf von Berlin teilt
mit:
„Seitens des Umwelt- und Naturschutz-
amtes Reinickendorf wurden in Bezug
auf den Baumschutz auf Privatgrund-
stücken folgende Verfahren geführt,
wobei mit vertretbarem Aufwand kei-
ne Aufarbeitung der Anzahl der Bäu-
me möglich ist bzw. eine Trennung zwi-
schen Fäll- und Schnittmaßnahmen
angegeben werden kann.

Jahr Anzahl Bußgeld
Verfahren in EUR

2021 1 5.000,-
2022 2 1.050,-
2023 1 200,-
2024 3 750,-

Seitens des Umwelt- und Naturschutz-
amtes Reinickendorf werden nur po-
tentielle Ordnungswidrigkeiten im
Bereich des Baumschutzes auf Privat-
grundstücken im Rahmen der Baum-

schutzverordnung Berlin verfolgt. Dies
entspricht der Nachverfolgung von
festgestellten Schnitten oder Fällun-
gen gleichermaßen. Statistisch ist ein
Verhältnis mit vertretbarem Aufwand
nicht zu ermitteln.“

Das BA Spandau von Berlin teilt mit:

Jahr Bußgeld Bußgelder
bescheide 

2021 25 24.400 EUR
2022 27 44.635 EUR
2023 22 13.760 EUR.

30 % Fällungen, 40 % Teilbeseitigun-
gen, 30 % Baumscheibenparker.

Das BA Steglitz-Zehlendorf von Berlin
teilt mit:
Eine Statistik, mithilfe welcher die Fra-
ge 1 vollumfänglich beantwortet wer-
den könnte, wird nicht geführt. Es wer-
den alle Ordnungswidrigkeitsverfah-
ren erfasst, die aufgrund eines oder
mehrerer Verstöße gegen Vorschriften
der Baumschutzverordnung durchge-
führt wurden, ohne Unterscheidung
nach Tatbeständen. Die nachfolgende
Aufstellung beinhaltet also neben ille-
galen Baumfällungen auch Verfahren
wegen z. B. unzulässiger Wurzelstö-
rungen, sonstiger Beeinträchtigungen
von Bäumen und unterlassenen oder
verspäteten Anzeigen. Die Aufstellung
gibt außerdem nur eine Übersicht über
die vom Umwelt- und Naturschutzamt
verhängten Bußgelder, Ergebnisse von
Einsprüchen der Betroffenen gegen
die Entscheidungen sind hier nicht
abgebildet.

2021 (3x):

§ 65 OWiG 2.500,- EUR 
§ 65 OWiG, 500,- + 100,- EUR
§ 65 OWiG 1.000,- + 100,- EUR

2022 (13x):

§ 65 OWiG 600,- EUR 
§ 65 OWiG 1.000,- EUR
§ 65 OWiG    800,- EUR 
§ 65 OWiG    600,- EUR
§ 65 OWiG 1.000,- EUR 
§ 65 OWiG 3.000,- EUR
§ 65 OWiG 1.200,- EUR 
§ 65 OWiG 3.100,- EUR
§ 65 OWiG 1.200,- EUR 
§ 65 OWiG    500,- EUR
§ 65 OWiG    400,- EUR 
§ 65 OWiG    400,- EUR
§ 65 OWiG    400,- EUR

2023 (37 x):

§65 OWiG 3000,- EUR 
§ 65 OWiG 500,- EUR
§ 65 OWiG 400,- EUR 
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§ 65 OWiG 400,- EUR
§ 65 OWiG 2.000,- EUR 
§ 65 OWiG 1.850,- EUR
§ 65 OWiG 32.000,- EUR 
§ 65 OWiG 600,- EUR
§ 65 OWiG 3.200,- EUR 
§ 65 OWiG 300,- EUR
§ 65 OWiG 500,- EUR 
§ 65 OWiG 800,- EUR
§ 65 OWiG 1.500,-EUR 
§ 65 OWiG 400,- EUR + 100,- EUR
§ 65 OWiG 2.000,- EUR 
§ 65 OWiG 4.500,- EUR
§ 65 OWiG 1.000,- EUR 
§ 65 OWiG 500,- EUR
§ 65 OWiG 116,50 EUR + 100,- EUR 
§ 65 OWiG 2.500,- EUR
§ 65 OWiG 400,- EUR 
§ 65 OWiG 8.000,- EUR
§ 65 OWiG 350,- EUR + 100,- EUR 
§ 65 OWiG 200,- EUR
§ 65 OWiG 2.250,- EUR 
§ 65 OWiG 600.- EUR
§ 65 OWiG 1.500,- EUR 
§ 65 OWiG 500,- EUR
§ 65 OWiG 2.200,- EUR 
§ 65 OWiG 100,- EUR
§ 65 OWiG 3.000,- EUR 
§ 65 OWiG 200,- EUR
§ 65 OWiG 3.000,- EUR 
§ 65 OWiG 600,- EUR
§ 65 OWiG 4.500,- EUR 
§ 65 OWiG 900,- EUR
§ 65 OWiG 6.000,- EUR

2024 (bis heute 8x):

§ 65 OWiG 5.000,- EUR + 100 EUR 
§ 65 OWiG 500,- EUR + 100,- EUR
§ 65 OWiG 200,- EUR 
§ 65 OWiG 400,- EUR
§ 65 OWiG 200,- EUR 
§ 65 OWiG 800,- EUR + 100,- EUR
§ 65 OWiG 100,- EUR + 100,- EUR 
§ 65 OWiG 800,- EUR

Im Umwelt- und Naturschutzamt wer-
den keine Listen über die unterschied-
lichen Ordnungswidrigkeiten geführt.

Nach Auskunft des BA Tempelhof-
Schöneberg werden Bußgelder für ille-
gale Baumfällungen vom Umwelt- und
Naturschutzamt nicht langfristig
erfasst. Es handelt sich zu ca. 75 % um
illegale Baumfällungen und ca. 25 %
andere Verstöße.

Das BA Treptow-Köpenick von Berlin
teilt mit:

Jahr 2021:

Nr. Anzahl  Geldbuße
Bäume

1 2 520,50 EUR
2 1 1.053,50 EUR

3 1 1.053,50 EUR
4 30 12.603,50 EUR
5 3 1.263,50 EUR
6 3 1.053,50 EUR
7 1 178,50 EUR
8 3 1.263,50 EUR
9 2 2.103,50 EUR

Jahr 2022:

Nr. Anzahl Geldbuße
Bäume 

1 3 528,50 EUR
2 1 3.153,50 EUR
3 2 4.466,00 EUR
4 2 4.203,50 EUR
5 1 1.053,50 EUR
6 1 2.103,50 EUR
7 1 228,50 EUR
8 2 178,50 EUR
9 4 843,50 EUR
10 1 1.053,50 EUR
11 47 21.003,50 EUR
12 47 2.628,50 EUR
13 2 2.103,50 EUR
14 2 4.203,50 EUR

Bei den Nrn. 3 und 4 sowie 11 und 12
handelt es sich um Parallelverfahren, d.
h. sie betreffen denselben Sachverhalt
(dieselben Bäume), aber es wurde
sowohl gegen den Grundstückseigen-
tümer als auch gegen den Baumschnei-
dedienst vorgegangen.

Jahr 2023:

Nr. Anzahl Geldbuße
Bäume 

1 2 843,50 EUR
2 1 791,00 EUR
3 1 1.578,50 EUR
4 2 2.103,50 EUR

Für das Jahr 2024 können noch keine
abschließenden Zahlen geliefert wer-
den.

Darüber hinaus sind illegale Fällungen
von Bäumen im öffentlichen Raum
sowie Anbohren und Vergiften vorge-
kommen. Die illegalen Baumfällungen
sowie andere illegale Maßnahmen
könnten strafrechtlich verfolgt wer-
den, wenn die Täter auf frischer Tat
ertappt werden würden und insofern
eindeutig zuordenbar sind. Dies ist lei-
der nicht möglich, da sich derartige
Vorfälle meistens im Verborgenen
abspielen und Zeugen nicht beizubrin-
gen sind.

Zu der Verteilung teilte das BA Trep-
tow-Köpenick mit:

„Jahr 2021 ≈ 7 % Anteil Fällungen an
Ordnungswidrigkeiten nach BaumSch-
VO

Jahr 2022 ≈ 12 % Anteil Fällungen an
Ordnungswidrigkeiten nach BaumSch-
VO

Jahr 2023 ≈ 5 % Anteil Fällungen an
Ordnungswidrigkeiten nach BaumSch-
VO

Über die Jahre 2021 bis 2023 ergibt das
einen durchschnittlichen Anteil von
rund 8 % Fällungen an Ordnungswid-
rigkeiten nach BaumSchVO.

Frage 2:
Falls einzelnen Bezirken keine Daten
dazu vorliegen – weshalb werden diese
nicht erhoben? Wie schätzen diese
Bezirke illegale Fällungen ein?

Antwort zu 2:
Das BA Friedrichshain-Kreuzberg von
Berlin teilt mit :
Nicht genehmigte Fällungen von nach
der Baumschutzverordnung geschütz-
ten Bäumen treten in Bezirk Friedrichs-
hain-Kreuzberg selten auf.

Nach Auskunft des BA Mitte von Berlin
werden Ordnungswidrigkeitenverfah-
ren wegen ungenehmigten Fällungen
geführt, eine entsprechende Aufli-
stung war zeitlich jedoch nicht mög-
lich.

Das BA Pankow von Berlin teilt mit,
dass die Daten nicht im Sinne der Fra-
gestellung aufbereitet vorliegen.

Das BA Tempelhof-Schöneberg von
Berlin teilt mit:

Illegale Baumfällungen auf Privatflä-
chen, die dem Umwelt- und Natur-
schutzamt nicht gemeldet werden,
sind folglich nicht bekannt und können
statistisch nicht erfasst werden. Für die-
se können demzufolge auch keine Ord-
nungswidrigkeitsverfahren eingeleitet
werden. Auf öffentlichen Flächen sind
keine illegalen Baumfällungen
bekannt.

Frage 3:
Welche Gründe führen zu illegalen
Baumfällungen bzw. werden diese
erfasst?

Antwort zu 3:
Nach Auskunft der Bezirksämter wird
dies nicht statistisch erfasst.
Soweit bekannt sind die Beweggründe
der handelnden Personen unterschied-
lich. Teils sind die Rechtsnormen nicht
bekannt, teils werden diese bewusst
(vorsätzlich) ignoriert. Mitunter gibt es
Verwechslungen zwischen genehmig-
ten Fällungen auf einem Grundstück
und Bäumen, für die keine Fällgeneh-
migung erteilt wurde.
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Als weitere Gründe wurden als störend
empfundener Laubfall, beabsichtigte
Baumaßnahmen, Wurzeleinwachsun-
gen z. B. in Zaunfundamente, Verschat-
tung, angenommene Gefahren und
der Versuch, die bei legaler Fällung
ggf. fällig werdenden Ausgleichsmaß-
nahmen zu vermeiden, genannt.

Im öffentlichen Raum sind Bäume in
Straßen mit Reinigungsklasse C beson-
ders betroffen, möglicherweise weil
hier die Anwohnenden zur Laubbesei-
tigung nach Berliner Straßengesetz
verpflichtet sind.

Frage 5:
Welche Rolle spielen die Meldungen
von Verstößen gegen § 9 Baumschutz-
verordnung durch Bürgerinnen und
Bürger (z. B. durch die App „Ordnungs-
amt-Online“)?

5.1. Wie viele Meldungen gingen im
Jahr 2023 von Bürgern ein? Wie
viele davon durch die genannte
App?

5.2. Wie vielen dieser Meldungen
konnten die Bezirke nachgehen?

5.3. In wie vielen Fällen wurden Buß-
gelder infolge dieser Meldungen
verhängt?

Antwort zu 5:
Das BA Charlottenburg-Wilmersdorf
von Berlin teilt mit:

Diese Meldungen kommen eher ver-
einzelt vor.

Das BA Friedrichshain-Kreuzberg von
Berlin teilt mit:

„Die überwiegende Anzahl der Verstö-
ße werden durch Bürger*innen gemel-
det.“

Zu 5.1: 22, 
davon 14 über App.

Zu 5.2: 8.

Zu 5.3: Keine. 
In 5 Fällen wurden 

Verwarngelder verhängt.

Das BA Marzahn-Hellersdorf von Berlin
teilt mit:

Die App wird genutzt.

Zu 5.1: Darüber wird im Umwelt- und
Naturschutzamt keine Statistik ge-
führt. Die Anfragen werden von den
Sachbearbeitern aus dem Sachgebiet
Baumschutz geprüft und, falls eine
Ordnungswidrigkeit vorliegt, an die
Sachbearbeitung für Verwaltungs- und
Ordnungswidrigkeiten zur weiteren
Bearbeitung abgegeben.

Im Ordnungsamt gingen im Jahr 2023
92 Meldungen ein, davon 90 Meldun-
gen mittels der App Ordnungsamt-
Online.

Zu 5.2: Dazu werden keine Statistiken
geführt. Sofern ausreichend Informa-
tionen zur Nachverfolgung vorliegen,
wird jeder Meldung nachgegangen. 
35 Meldungen im Ordnungsamt konn-
ten als Anliegen bearbeitet werden.

Zu 5.3:In zehn Fällen wurden im Ord-
nungsamt Bußgelder verhängt.

Das BA Mitte von Berlin teilt mit:

Fehlanzeige. In AMS (Anliegenmana-
gementsystem) bzw. über Ordnungs-
amt-Online sind keine entsprechenden
Meldungen registriert.

Das BA Neukölln von Berlin teilt mit:

Zu 5.1: Im Ordnungsamt Neukölln wer-
den sämtliche Meldungen mithilfe der
Software ‚Ordnungsamt online‘ er-
fasst. Für das Jahr 2023 wurden 43 Mel-
dungen in der Kategorie Baumschutz
registriert, 23 hiervon betreffen das
‚Parken auf Baumscheibe‘. Es gab 7
Meldungen durch Bürger, 0 Meldun-
gen durch App.

Zu 5.2: „Das Ordnungsamt Neukölln
geht, stets im Lichte der verfügbaren
personellen Ressourcen, grundsätzlich
jeder eingehenden Meldung nach, bei
der die Umstände vermuten lassen, das
die gemeldete Störung noch gegen-
wärtig und ein Einschreiten geboten
ist. 7 Meldungen ist der Bezirk Neu-
kölln nachgegangen.

Zu 5.3: „Es wird keine Statistik geführt,
die Rückschlüsse im Sinn der Fragestel-
lung zulässt. 3 Meldungen führten in
der Folge zu einem Bußgeld.“

Das BA Pankow von Berlin teilt mit:

Die Zentrale Anlauf- und Beratungs-
stelle (ZAB) des Ordnungsamtes Pan-
kow verzeichnete im Jahr 2023 insge-
samt 2 Meldungen wegen des Ver-
dachts auf das Vorliegen einer Ord-
nungswidrigkeit nach § 9 Baumschutz-
verordnung (davon 1x telefonisch und
1x über das Anliegen-Managementsy-
stem "Ordnungsamt Online"). Beide
Meldungen wurden zuständigkeitshal-
ber an das Umwelt- und Naturschutz-
amt Pankow abgegeben, da die Prü-
fung, ob eine berechtige oder unbe-
rechtigte Fällung vorliegt, nur von dort
aus erfolgen kann. Erkenntnisse zu ein-
geleiteten Ordnungswidrigkeitenver-
fahren oder verhängten Bußgeldern
liegen hierzu im Ordnungsamt nicht
vor.

Das BA Reinickendorf von Berlin teilt
mit:

Über welchen Weg die Anzeigen von
Ordnungswidrigkeiten im Bereich des
Baumschutzes an das Umwelt- und
Naturschutz Reinickendorf gelangen,
ist den entsprechenden Verfahrensak-
ten zu entnehmen, wird aber nicht sta-
tistisch erfasst. Entsprechend kann zu
dieser Frage und den Folgefragen kei-
ne abschließende Antwort gegeben
werden. Die App wird genutzt, i.d.R.
gehen Meldungen durch Bürgerinnen
und Bürger aber über das Emailfunkti-
onspostfach oder per Telefon ein und
werden entsprechend weiterbearbei-
tet.

Das BA Spandau von Berlin teilt mit:

Zu 5.1: „15 %.“
Zu 5.2: „80 % bis 90 %.
Zu 5.3: „80 % bis 90 %.“

Das BA Steglitz-Zehlendorf von Berlin
teilt mit:

„Über die ‚Ordnungsamts-App‘ gehen
auch Meldungen von Bürgerinnen und
Bürgern ein. Diese werden dann an das
Umwelt- und Naturschutzamt weiter-
geleitet und bearbeitet. Es wird keine
Statistik über die Anzahl der Meldun-
gen geführt. Die meisten Meldungen
gehen direkt beim Umwelt- und Natur-
schutzamt ein.

Das BA Tempelhof-Schöneberg von
Berlin teilt mit:

Zur passenden thematischen Kategorie
‚Baumschutz‘ gab es im Jahr 2023 93
Meldungen über die angesprochene
App, von denen aber nur zwei illegale
Baumfällungen betrafen.

Das BA Treptow-Köpenick von Berlin
teilt mit:

„Die meisten Meldungen stammen von
der eigenen Behörde (UmNat, Ord,
SGA) und von anderen Behörden (Poli-
zei). Allerdings gehen diesen Meldun-
gen zum Teil Meldungen von Bürgerin-
nen und Bürgern voraus. Dies wird
nicht gesondert statistisch erfasst, so
dass hierzu keine verlässlichen Daten
vorliegen.

Zu 5.1: Gemäß der im Umwelt- und
Naturschutzamt geführten Statistik
sind im Jahr 2023 lediglich 6 von 157
Meldungen von ‚anderen‘ (also nicht
von Ord, UmNat, SGA oder Polizei) ein-
gegangen, also nur ca. 3,8 %. Wie viele
der Meldungen des Ordnungsamtes
Bürgermeldungen vorausgehen, wird
nicht erfasst.
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Zu 5.2: Es wurde allen Meldungen
nachgegangen.

Zu 5.3: Siehe Antwort 1.

Antwort des Ordnungsamtes des BA
Treptow-Köpenick:

Zu 5.1: Insgesamt sind diesbezüglich 31
Meldungen von Bürger und Bürgerin-
nen verzeichnet.

2 Meldungen bezogen sich auf die Zer-
störung/Beschädigung von Bäumen
oder Teilen von Bäumen, 6 Meldungen
betrafen vermeintlich illegale Baum-
fällungen. Der Hauptteil der Meldun-
gen zu Verstößen nach § 9, nämlich 23
Fälle, bezog sich auf das Parken auf
Baumscheiben. Zur Nutzung der App
stehen aus datenschutzrechtlichen
Gründen keine Informationen mehr
zur Verfügung.“

Zu 5.2: Aus datenschutzrechtlichen
Gründen kann das OA hierzu keine
Auswertung mehr erstellen.

Zu 5.3: Hierzu kann das Ordnungsamt
keine Auskunft erteilen, da die Bear-
beitung der Ordnungswidrigkeitenver-
fahren beim zuständigen Fachamt
erfolgt.

Frage 6:
Welche Informationen liegen dem Ber-
liner Senat bezüglich der Veröffentli-
chung von Baumfällungen und soge-
nannten Ersatzpflanzungen bzw. -zah-
lungen als    der Senat, die bezirklichen
Baumfälllisten zu einem landesweiten
Kataster zusammenzufassen? Aus wel-
chen Gründen werden Baumfällungen
in den Bezirken nicht zentral im Grün-
flächeninformationssystem des Senats
eingetragen?

Antwort zu 6:
Eine Veröffentlichung privater Baum-
fällungen und daraus resultierende
Ersatzpflanzungen bzw. Ausgleichsab-
gaben ist aus datenschutzrechtlichen
Gründen nur mit vorherigem Einver-
ständnis des Eigentümers, der Eigentü-
merin oder der sonstigen Nutzungsbe-
rechtigten zulässig.

Informationen einer Veröffentlichung
von entsprechenden Daten liegen dem
Senat derzeit nicht vor.

Das BA Charlottenburg-Wilmersdorf
von Berlin teilt mit:

Zu 6.1: „Der Bezirk veröffentlicht regel-
mäßig eine Baumfällliste
(https://www.berlin.de/bacharlotten-
burg-wilmersdorf/verwaltung/aem-
ter/strassen-undgruenflaechen/gruen-
flaechen/artikel.1185504.php).

Das BA Friedrichshain-Kreuzberg von
Berlin teilt mit:

Zu 6.1: Im Bezirk Friedrichshain-Kreuz-
berg werden Baumfällungen, die nach
Baumschutzverordnung beschieden
werden, veröffentlicht, sofern die
Anzahl der zu fällenden Bäume 10
oder mehr beträgt und der Baumei-
gentümer sein Einverständnis zur Ver-
öffentlichung gegeben hat. Daneben
werden herkömmliche interne Bear-
beitungslisten geführt.

Das BA Marzahn-Hellersdorf von Berlin
teilt mit:

Zu 6.1: Die genehmigten Fällungen von
Bäumen auf privaten Grundstücken
werden aus Datenschutzgründen nicht
veröffentlicht. Die Maßnahmen an
Straßenbäumen werden vom Straßen-
und Grünflächenamt auf ihrer Websei-
te veröffentlicht.

Das BA Mitte von Berlin teilt mit:

„Fehlanzeige.“

Das BA Neukölln von Berlin teilt mit:

Zu 6.1: Öffentlich zugängliche Baum-
fälllisten werden in Neukölln nicht
geführt. Über Fällungen im öffentli-
chen Raum aus verkehrssicherungs-
pflichtigen Gründen berichtet die Ver-
waltung im zuständigen Ausschuss der
BVV.

Das BA Reinickendorf von Berlin teilt
mit:

Die Frage richtet sich an den Senat. Für
Reinickendorf kann mitgeteilt werden,
dass eine Veröffentlichung von ent-
sprechenden Listen nicht vorgesehen
ist und im Hinblick auf datenschutz-
rechtliche Belange als kritisch gewertet
wird.

Das BA Spandau von Berlin teilt mit:

Zu 6.1: Dem Bezirksamt ist bekannt auf
welchen Grundstücken Fällungen vor-
genommen  wurden.

Das BA Steglitz-Zehlendorf von Berlin
teilt mit:

Zu 6.1: Das Umwelt- und Naturschutz-
amt führt keine Baumfälllisten.

Das BA Tempelhof-Schöneberg von
Berlin teilt mit:

Zu 6.1: Illegale Baumfällungen, auf-
grund derer Ordnungswidrigkeitsver-
fahren eingeleitet wurden, müssen
nach 1 Jahr gelöscht werden, da es sich
nicht um Verwaltungsverfahren han-
delt. Legale Baumfällungen können
aus der UNIS-Datenbank ermittelt wer-
den.

Das BA Treptow-Köpenick von Berlin
teilt mit:

Zu 6.1: Für Baumfällungen auf privaten
Grundstücken, für die die Genehmi-
gungen durch die untere Naturschutz-
behörde erteilt werden, werden keine
separaten grundstücksbezogenen
Listen über die zur Fällung genehmig-
ten Bäume geführt und es erfolgt hier-
zu auch keine Veröffentlichung.

Baumfällungen im öffentlichen Stra-
ßenland werden nach Priorität abgear-
beitet und per Pressemitteilung veröf-
fentlicht sowie auf der Webseite abge-
bildet.“

Zu 6.2: Der Senat plant nicht, die
bezirklichen Baumfälllisten zu einem
landesweiten Kataster zusammenzu-
fassen. Der Novellierungsentwurf zur
Baumschutzverordnung sieht jedoch
ein GISunterstütztes Kataster vor, über
welches Ersatzpflanzungen und Bäu-
me, die aufgrund eines Bebauungspla-
nes oder der Darstellungen eines Land-
schaftsplanes zu erhalten sind, von den
Bezirken erfasst werden sollen. Dieses
soll die derzeitig zu führenden Listen
gemäß § 2 Absatz 2 Baumschutzver-
ordnung ersetzen.

Das Grünflächeninformationssystem
(GRIS) Berlin ist ein IT-Fachverfahren
der bezirklichen Grünflächenämter
und des Referats Freiraumplanung und
Stadtgrün bei der Senatsverwaltung
für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz
und Umwelt und beinhaltet ein landes-
weites Baumkataster für öffentliche
Flächen. Es ist nicht für die Erfassung
privater Baumfällungen ausgelegt.

Frage 7:
In welchem Verhältnis stehen Ersatz-
pflanzungen zur Ersatzzahlungen als
sogenannter Ausgleich für erfolgte
Baumfällungen?  Bitte nach Bezirk und
für den Zeitraum 2020-2023 auflisten.

Antwort zu 7:
Das BA Charlottenburg-Wilmersdorf
von Berlin teilt mit:

Dies kann so nicht dargestellt werden.

Das BA Friedrichshain-Kreuzberg von
Berlin teilt mit:

Verhältnis Vorgänge Ersatzpflanzun-
gen zu Vorgänge Ausgleichszahlungen
2020: 1:1 Verhältnis Vorgänge Ersatz-
pflanzungen zu Vorgänge Ausgleichs-
zahlungen 2021: 2:1 Verhältnis Vor-
gänge Ersatzpflanzungen zu Vorgänge
Ausgleichszahlungen 2022: 3:1 Ver-
hältnis Vorgänge Ersatzpflanzungen
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zu Vorgänge Ausgleichszahlungen
2023: 1:1.

Das BA Marzahn-Hellersdorf von Berlin
teilt mit:

Von 100 % Bescheiden mit Auflage zu
Ersatz im Zeitraum 2020-2023; 82 %
davon mit Auflage zur Pflanzung, 18 %
mit Ausgleichszahlung, also Verhältnis
4,56:1.

Im öffentlichen Grün erfolgen Ersatz-
pflanzungen bei öffentlichen Auftrag-
gebern 1:1. Bei privaten Bauträgern
erfolgt im SGA die Wertermittlung
nach Methode Koch zur Sicherstellung
zukünftiger Pflanzungen.

Das BA Mitte von Berlin teilt mit:
(siehe Tabelle unten)

Das BA Reinickendorf von Berlin teilt
mit:

In diesem Zeitraum gab es 91 Genehmi-
gungen mit der Festsetzung eines öko-
logischen Ausgleichs. Hiervon betrafen
71 die Anordnung von Ersatzpflanzun-
gen und bei 20 Genehmigungen wur-
den Ausgleichszahlungen festgesetzt.

Das BA Spandau von Berlin teilt mit:

50:50.

Das BA Steglitz-Zehlendorf von Berlin
teilt mit:

Auch hierüber führt das Umwelt- und
Naturschutzamt keine Statistik. Die
Antragsteller haben gemäß Baum-
schutzverordnung die Wahl zwischen
der Entrichtung einer Ausgleichsabga-
be und der Pflanzung von Ersatzbäu-
men. Das Amt vermutet, dass es mehr
Ausgleichsabgabenentrichtungen gibt
als Ersatzpflanzungen.

Das BA Tempelhof-Schöneberg von

Berlin teilt mit:

2020 26x Ausgleichszahlung 
13x Pflanzung (2:1)

2021 43x Ausgleichszahlung 
9x Pflanzung (4,8:1)

2022 48x Ausgleichszahlung 
35x Pflanzung (1,4:1)

2023 30x Ausgleichszahlung 
22x Pflanzung (1,4:1).“

Das BA Treptow-Köpenick von Berlin
teilt mit:

„Bezogen auf Ausnahmegenehmigun-
gen (Anzahl der Vorgänge, ein Vor-
gang kann auch

mehrere Bäume umfassen) nach der
Baumschutzverordnung Berlin sieht
dies wie folgt aus:

2020 Anzahl Fällgenehmigungen
mit ökologischem Ausgleich
gesamt: 256

2020 Anzahl Fällgenehmigungen 
mit ökologischem Ausgleich
Pflanzung und Zahlung: 22

2020 Anzahl Fällgenehmigungen mit
ökologischem Ausgleich
Pflanzung: 167

2020 Anzahl Fällgenehmigungen mit
ökologischem Ausgleich
Zahlung: 67

2021 Anzahl Fällgenehmigungen mit
ökologischem Ausgleich 
gesamt: 250

2021 Anzahl Fällgenehmigungen mit
ökologischem Ausgleich
Pflanzung und Zahlung: 20

2021 Anzahl Fällgenehmigungen mit

ökologischem Ausgleich
Pflanzung: 133

2021 Anzahl Fällgenehmigungen mit
ökologischem Ausgleich
Zahlung: 97

2022 Anzahl Fällgenehmigungen mit
ökologischem Ausgleich gesamt:
202

2022 Anzahl Fällgenehmigungen mit
ökologischem Ausgleich
Pflanzung und Zahlung: 14

2022 Anzahl Fällgenehmigungen mit
ökologischem Ausgleich
Pflanzung: 103

2022 Anzahl Fällgenehmigungen mit
ökologischem Ausgleich 
Zahlung: 85

2023 Anzahl Fällgenehmigungen mit
ökologischem Ausgleich gesamt:
138

2023 Anzahl Fällgenehmigungen mit
ökologischem Ausgleich
Pflanzung und Zahlung: 12

2023 Anzahl Fällgenehmigungen mit
ökologischem Ausgleich
Pflanzung: 78

2023 Anzahl Fällgenehmigungen mit
ökologischem Ausgleich
Zahlung: 48

Straßenbäume, die im Rahmen von
Baumaßnahmen o.Ä. gefällt werden
müssen, werden in der Regel nach
Kochscher Wertermittlung und Aus-
gleichszahlung in ein Konto, welches
zur Pflanzung neuer Straßenbäume
genutzt wird, ausgeglichen. Diese sind
in der vorangehenden Aufzählung
nicht enthalten.“

Berlin, den 07.10.2024

In Vertretung

Britta Behrendt
Senatsverwaltung für

Mobilität, Verkehr, Klimaschutz 
und Umwelt
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Jahr Baum- Ersatz Baumfällungen Ausgleichs-
fällungen pflanzungen abgabe

2020 211 Bäume 205 106 Bäume 178.069,-

2021 88 Bäume 126 51 Bäume 121.470,-

2022 55 Bäume 44 221 Bäume 410.460,-

2023 73 Bäume 64 212 Bäume 199.460,-
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Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung, Bauen und
Wohnen

Abgeordneter Frank Luhmann (CDU)
über die Präsidentin des
Abgeordnetenhauses von Berlin über
Senatskanzlei - G Sen -

Antwort auf die Schriftliche Anfrage
19/20589 vom 14. Oktober 2024 über
Öffentliche Ausschreibungskriterien
im landeseigenen Wohnungsbau

Im Namen des Senats von Berlin beant-
worte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie
folgt:

Die Schriftliche Anfrage betrifft teil-
weise Sachverhalte, die der Senat nicht
aus eigener Zuständigkeit und Kennt-
nis beantworten kann. Er ist gleich-
wohl bemüht, Ihnen eine Antwort auf
Ihre Anfrage zukommen zu lassen und
hat daher die landeseigenen Woh-
nungsunternehmen (LWU) degewo AG
(degewo), Gewobag Wohnungsbau-
Aktiengesellschaft Berlin (Gewobag),
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft
mbH (HOWOGE), GESOBAU AG (GESO-
BAU), STADT UND LAND Wohnbauten-
Gesellschaft mbH (SuL) sowie die WBM
Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mit-
te (WBM) um Stellungnahmen gebe-
ten. Die Stellungnahmen zu den Teilas-
pekten wurden in eigener Verantwor-
tung erstellt und dem Senat übermit-
telt.

Frage 1:
Seit 1999 ist die Vergabe öffentlicher
Aufträge in Berlin an gleichstellungs-
politische Maßnahmen geknüpft. Gibt
es in den 25 Jahren signifikante Aus-
wirkungen auf die Angebotsqualität
der Ausschreibungen?

Frage 2:
Haben die Maßnahmen zu mehr Ver-
gabegerechtigkeit geführt oder haben
sich über die Jahre weniger Unterneh-
men an den Ausschreibungen beteiligt
und die Maßnahmen wirkten eher
hemmend?

Antwort zu 1 und 2:
Gemäß § 13 Landesgleichstellungsge-

setz Berlin (LGG) sind Unternehmen bei
Abschluss von Verträgen im Rahmen
öffentlicher Auftragsvergaben
bestimmter Auftragswerte dazu ver-
pflichtet, die Durchführung von Frau-
enfördermaßnahmen nachzuweisen.
Die Prüfung der Angebote und auch
der Einhaltung des § 13 LGG obliegt
den jeweiligen Vergabestellen des Lan-
des Berlin. Im Rahmen der regelmäßi-
gen LGG-Berichtserstattung werden
Daten zur Anzahl der unter § 13 LGG
fallenden Vergaben, die geprüften
Nachweise über die Umsetzung der
Frauenförderung und die nicht
erbrachten Nachweise erhoben. Im
Berichtszeitraum 2018 - 2020 etwa
wurden insgesamt 1316 Nachweise
geprüft. Für die Daten wird auf den 15.
LGG-Bericht, abrufbar unter 
https://www.parlament-berlin.de/
ados/18/IIIPlen/vorgang/d18-3958.pdf,
verwiesen. Durch die regelmäßigen
Kontrollen der Einhaltung wird sicher-
gestellt, dass die geforderte Frauenför-
derung während des Auftragszeit-
raums in den Unternehmen umgesetzt
wird. Der für Gleichstellung zuständi-
gen Senatsverwaltung liegen bezüg-
lich der Auswirkungen des § 13 LGG
(Frauenförderung durch öffentliche
Auftragsvergabe) auf die Angebots-
qualität der Ausschreibungen keine
Erkenntnisse vor.

Unter Einhaltung der gleichstellungs-
politischen Vorgaben im Vergabever-
fahren müssen Bieterinnen und Bieter
im Vergabeverfahren der LWU eine
Eigenerklärung zur Frauenförderung
und zur Einhaltung der ILO-Kernar-
beitsnormen abgeben. Eine Beantwor-
tung der Fragen 1 und 2 ist auf der
Basis der Informationen aus dieser
Eigenerklärung nicht möglich.

Durch die gleichstellungspolitischen
Maßnahmen gibt es keine signifikan-
ten Auswirkungen auf die Angebots-
qualität. Die Bereitschaft der Unter-
nehmen, sich an öffentlichen Aufträ-
gen zu beteiligen, ist allgemein zurück-
gegangen. Die Gründe hierfür sind

sehr unterschiedlich und vielfältig. Der
Rückgang kann jedoch nicht kausal auf
die Berücksichtigung gleichstellungs-
politischer und/oder ökologischer
Aspekte zurückgeführt werden.

Frage 3:
Haben sich in den vergangenen 25 Jah-
ren mehr oder weniger Unternehmen
europaweit an Berliner Ausschreibun-
gen beteiligt? Hat sich die Zeit von der
Ausschreibung bis zum Baubeginn in
dieser Zeit verlängert?

Wenn ja, um wie viel Zeit mehr?

Antwort zu 3:
Die Anzahl der Beteiligungen ist
abhängig von dem jeweiligen Beschaf-
fungsgegenstand und der Marktlage.
Allgemein kann festgestellt werden,
dass die Beteiligung von in der EU
ansässigen, nichtdeutschen Unterneh-
men an den Ausschreibungen der LWU
gleichbleibend sehr niedrig ist und
annähernd gegen Null tendiert.

Frage 4:
Wie viele Unternehmen des Berliner
Bauhandwerks und der zugehörigen
Gewerke fallen unter die Regelung der
gleichstellungspolitischen Maßnahme
und haben weniger als 10 Beschäftigte.
Gibt es dazu eine Aufstellung?

Frage 5:
Wie viel schneller ist der private Woh-
nungsbau, wenn es um die Zeit von der
Planung bis zum Baubeginn geht? Gibt
es dazu belastbare Zahlen?

Antwort zu 4 bis 5:
Dem Senat liegen hierzu keine belast-
baren Daten vor.

Berlin, den 25.10.2024

In Vertretung

Machulik
Senatsverwaltung für

Stadtentwicklung, Bauen und
Wohnen
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Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung, Bauen und
Wohnen

Abgeordneter Dr. Alexander King
über die Präsidentin des
Abgeordnetenhauses von Berlin über
Senatskanzlei - G Sen -

Antwort auf die Schriftliche Anfrage
Nr. 19/20630 vom 17.10.2024 über
Baut der Senat die grünen Innenhöfe
zu?

Im Namen des Senats von Berlin beant-
worte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie
folgt:

Vorbemerkung der Verwaltung:

Die Schriftliche Anfrage betrifft teil-
weise Sachverhalte, die der Senat nicht
aus eigener Zuständigkeit und Kennt-
nis beantworten kann. Er ist gleich-
wohl bemüht, Ihnen eine Antwort auf
Ihre Anfrage zukommen zu lassen und
hat daher die landeseigenen Woh-
nungsunternehmen (LWU) degewo AG
(degewo), Gewobag Wohnungsbau-
Aktiengesellschaft Berlin (Gewobag),
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft
mbH (HOWOGE), GESOBAU AG (GESO-
BAU), STADT UND LAND Wohnbauten-
Gesellschaft mbH (SUL) sowie die WBM
Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mit-
te (WBM) um Stellungnahme gebeten.
Die Stellungnahme zu den Teilaspek-
ten wurden in eigener Verantwortung
erstellt und dem Senat übermittelt.

Frage 1:
Wie viele Wohnungen sind in den letz-
ten 8 Jahren durch Nachverdichtung/
Innenhofbebauung entstanden? Bitte
ab 2016 nach Jahren und Bezirken
listen.

Antwort zu 1:
Die Begriffe Nachverdichtung oder
Innenhofbebauung sind nicht abschlie-
ßend legal definiert und nicht bauord-
nungsrechtlich erfassbar. Daher kön-
nen hierzu keine Angaben gemacht
werden. Zudem stellt das Segment der
Innenhofbebauung eine Schnittmenge
des Baugeschehens im Bereich der
Nachverdichtung dar. Nachverdich-
tung kann in unterschiedlichen städte-
baulichen Strukturen in unterschiedli-

chen Größenordnungen vorgenom-
men werden. Dies reicht von der punk-
tuellen Bebauung von Gartengrund-
stücken in Einfamilienhausgebieten,
über die Dachaufstockung in Gründer-
zeitquartieren bis hin zur Ergänzung
von Großwohnsiedlungen.

Frage 2:
Wie viele neue Wohnungen an wel-
chen Stellen durch Nachverdichtungen
entstehen, wird in der Neubaustatistik
bisher nicht gesondert erfasst. Plant
der Senat eine gesonderte statistische
Erfassung?

In dem Zusammenhang: Wie hoch ist
das aktuelle wohnungspolitische Ziel
hinsichtlich von Nachverdichtungs-
Wohnungen?

Antwort zu 2:
Der Senat plant u.a. aufgrund der oben
genannten methodischen Schwierig-
keiten keine gesonderte statistische
Erfassung.

Der Stadtentwicklungsplan Wohnen
2040 (StEP Wohnen), der am
03.09.2024 vom Berliner Senat
beschlossen wurde, benennt das Ziel,
dass in der kleinteiligen Innenentwick-
lung (Vorhaben mit weniger als 50
Wohneinheiten) in den nächsten Jah-
ren jeweils 4.000 Wohneinheiten jähr-
lich fertiggestellt werden sollen. In die-
se Kategorie fallen Vorhaben bspw. im
Bereich des Dachgeschossausbaus, klei-
nere Baulückenschließungen als auch
die Nachverdichtung bestehender
Quartiere, sofern in den Vorhaben
jeweils nur 50 Wohneinheiten entste-
hen. Die genannte Zielzahl umfasst
zudem Vorhaben von allen am Woh-
nungsmarkt aktiven Akteuren. Ein wei-
teres Ziel des StEP Wohnen 2040 ist,
dass 50 % aller bis 2040 zusätzlich
benötigten Wohnungen im Segment
des gemeinwohlorientierten Woh-
nungsbaus entstehen sollen. Dies
erfordert eine effiziente Ausnutzung
von landeseigenen und genossen-
schaftlichen Grundstücken sowohl im
Bereich der Stadterweiterung als auch
im Bereich der Innenentwicklung.

Frage 3:
Welche landeseigenen Wohnungsun-

ternehmen (LWU) haben welche Woh-
nungsbauprojekte in Innenhöfen reali-
siert? Bitte Bestandsquartiere mit
Adressen, Anzahl der Neubauwohnun-
gen, Kosten und Bauzeiten angeben.

Antwort zu 3:
Die fertiggestellten Wohnungsbaupro-
jekte in Innenhöfen (als eine Bebauung
in einer vierseitigoder dreiseitigen
umbauten Bestandssituation) seit dem
Jahr 2016 können je LWU der nachfol-
genden Übersicht auf Seite 34 entnom-
men werden:

Frage 4:
Plant der Senat Leitlinien der Nachver-
dichtung in Bestandshöfen/Grünen
Innenhöfen, die sozial- und klimaver-
trägliche Kriterien umfassen sowie
eine erhöhte Bürgerbeteiligung?

Antwort zu 4:
Der StEP Wohnen 2040 legt einen fach-
lichen Schwerpunkt auf die kleinteilige
Innenentwicklung. In diesem Planwerk
werden Leitlinien, Ziele und räumliche
Prinzipien für die Wohnungsbauent-
wicklung in Berlin definiert. Hierbei
sind auch Planungsgrundsätze für die
kleinteilige Innenentwicklung darge-
legt.

Die „Leitlinien für Beteiligung von Bür-
gerinnen und Bürgern an Projekten
und Prozessen der räumlichen Stadt-
entwicklung“ gelten unter Einbezie-
hung des Senatsbeschlusses vom
20.08.2024 fort.

Frage 5:
Inwiefern wird das Berliner Bündnis
Nachhaltige Stadtentwicklung (BBNS),
in dem sich aktuell 41 Nachbarschafts-
initiativen bezirksübergreifend zusam-
mengeschlossen haben, bei allen Nach-
verdichtungsprojekten beteiligt?

Das BBNS hat schon 2016 ein großes
Ungleichgewicht zwischen Ost- und
West-Berliner Bezirken festgestellt.
Damals gab es 117 Nachverdichtungs-
vorhaben – davon 77 im Ostteil und 40
im Westteil der Stadt.

Antwort zu 5:
Frau Senatsbaudirektorin Prof. Kahl-
feldt hat sich im Oktober 2023 in einem
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Termin mit dem BBNS zu den Anliegen
des Bündnisses ausgetauscht. Sofern
bei konkreten Nachverdichtungspro-
jekten eine Bürgerbeteiligung durch-
geführt wird, geschieht dies öffentlich
und für alle Akteurinnen und Akteure
der Zivilgesellschaft transparent.

Frage 6:
Die Nachverdichtungsvorhaben betref-
fen größtenteils die Ostbezirke; da hier
planungsrechtlich „unbeplanter In–
nenbereich“ gilt, ist ein Bauvorhaben
ohne Bürgerbeteiligung schneller zu
realisieren und nach § 34 des Bauge-
setzbuches (BauGB) entschieden. Wie
gedenkt der Senat dieses Ungleichge-
wicht und die fehlende Bürgerbeteili-
gung zu verbessern?

Antwort zu 6:
Bei der Entwicklung von Bauvorhaben
im Bereich der Nachverdichtung sind
nicht nur das Planungsrecht, sondern
insbesondere auch die Verfügbarkeit
von Infrastrukturen, die vorhandene
Bebauungsstruktur und –dichte sowie
die Eigentumsverhältnisse ausschlag-
gebende Faktoren. Hierbei gibt es
unterschiedliche Voraussetzungen in
verschiedenen Stadtbereichen, wo–
durch auch lokal unterschiedlich viele
Vorhaben entwickelt werden können.
Insgesamt kann jedoch festgestellt

werden, dass in allen Stadtbereichen
von Berlin eine Wohnungsbauentwick-
lung stattfindet.

Der StEP Wohnen 2040 benennt die
stadträumliche Ausgewogenheit der
Wohnungsbauentwicklung als ein
räumliches Prinzip.

Unabhängig vom Planungsrecht regelt
§ 25 Abs. 3 Verwaltungsverfahrensge-
setz Berlin die frühe Öffentlichkeitbe-
teiligung bei Vorhaben, die nicht nur
unwesentliche Auswirkungen auf die
Belange einer größeren Zahl von Drit-
ten haben können (frühe Öffentlich-
keitsbeteiligung). Die Beteiligung
obliegt den Vorhabenträgern. Form
und Zeitpunkt bestimmt der Vorhaben-
träger. Die Bauaufsichtsbehörden sind
angehalten, auf eine solche hinzuwir-
ken, haben aber keine Zwangsmittel.

Ein nach § 34 BauGB zulässiges Vorha-
ben kann nicht wegen fehlender
Öffentlichkeitsbeteiligung versagt
werden. Insoweit sind der Beteiligung
hierdurch Grenzen gesetzt.

Frage 7:
Welche Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen werden üblicherweise vorge-
nommen, bitte je nach LWU angeben.
In dem Zusammenhang bitte den
Anteil der neu versiegelten Flächen

angeben. Bitte, wenn Daten vorhan-
den, je nach LWU und Bezirk/Bauge-
biet.

Wie erfolgen die umweltwirksamen
Flächenbilanzen und wo wird der Ver-
lust von Grünflächen dokumentiert
und wie an welchen Orten ausgegli-
chen?

Antwort zu 7:
Grundsätzlich haben die LWU das Ziel,
so versiegelungsarm wie möglich zu
bauen. Kompensationsmaßnahmen
sind in der Regel eine qualifizierte
Begrünung der Freiflächen, Baum- und
Strauchpflanzungen, Dach- und Fassa-
denbegrünungen sowie Retentionsdä-
cher und Versickerungsflächen. Für
befestigte Flächen werden, wo immer
möglich, wasserdurchlässige Beläge
und keine Asphaltierungen verwen-
det.

Im Falle von Vorhaben, für die ein
Bebauungsplan aufgestellt wird, wer-
den Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men entsprechend der gesetzlichen
Eingriffs- und Ausgleichsregelungen
und/oder städtebaulicher Erfordernis-
se im Planverfahren geregelt. Die
Anforderungen variieren je nach
Grundstück und in Abhängigkeit von
der städtebaulichen und planungs-
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LWU Adresse
Straße, Hausnr., PLZ, Bezirk

Anzahl
Neubau
-WE

Baukosten
(KG 200-700) 
in EUR/m2

Baustart
Monat/Jahr

Baufertig-
stellung
Monat/Jahr

degewo Färberstr. 19A, B, 
12555 Berlin, Treptow-Köpenick

28 3.720 Mai 22 Apr 23

GESOBAU Mühlenstr. 24A, 24B 
in 13187 Pankow

106 3.240 Apr 21 Jan 23

SUL Otto-Franke-Str. 74,
12489 Treptow-Köpenick

8 3.426 Jun 17 Mrz 20

Otto-Franke-Str. 70,
12489 Treptow-Köpenick

29 3.014 Jun 17 Mrz 20

WBM Pintschstraße 10 29 keine Angabe Jan 22 Sep 24

Modersohnstraße 72 49 keine Angabe Okt 21 Feb 24

Ifflandstraße 5-7 140 keine Angabe Apr 20 Jan 22

Eckertstraße 5A, 5B 40 keine Angabe Aug 16 Jan 18

Gewobag und HOWOGE haben entsprechend ihrer Angaben seit dem Jahr 2016 keine Wohnungsbauprojekte in Innenhöfen
realisiert.

Eckertstraße 2, 2A, 2B 49 keine Angabe Mai 16 Sep 17

Wohnungsbauprojekte der LWU in Innenhöfen (seit 2016)
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rechtlichen Situation. Ausgleichsbe-
darfe werden möglichst in der Nähe
zum Eingriffsort umgesetzt. Wo das
nicht realisierbar ist, wird der vorge-
schriebene Ausgleich in Abstimmung
mit den zuständigen Behörden an
anderer Stelle getätigt. Ausgleichs-
und Ersatzmaßahmen werden im
Bebauungsplanverfahren dargestellt
und insoweit auch veröffentlicht, im
Allgemeinen in städtebaulichen Ver-
trägen mit dem Land Berlin aufgeführt
sowie projektbezogen im Unterneh-
men dokumentiert.

Kompensationsmaßnahmen können
auch in der Baugenehmigung festge-
legt werden. Die Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
führt keine Statistik zu den Kompensa-
tionsmaßnahmen im Zusammenhang
mit Baugenehmigungen.

Frage 8:
Bei Bauvorhaben sollte ob im Bebau-
ungsplanverfahren oder gem. §34
BauGB über einen Biotopflächenfaktor
sichergestellt werden, dass die Grün-
und Freiflächenversorgung der Nach-
barschaft ausreichend ist. Wird dies
von der Senatsverwaltung bei den
LWUs eingefordert?

Antwort zu 8:
Der Biotopflächenfaktor sichert nicht

zwangsläufig ausreichend Grün- und
Freiflächen für die Nachbarschaft, son-
dern als ökologische Planungsgröße
einen Anteil naturhaushaltswirksamer
Flächen. So gehen auch Dachbegrü-
nungen und teilversiegelte Stellplätze
in die Berechnung ein. Die Einhaltung
von Biotopflächenfaktoren kann nur
dort durchgesetzt werden, wo ein sol-
cher in einem Landschaftsplan festge-
setzt ist.

Unabhängig von den planungsrechtli-
chen und landschaftsplanerischen Rah-
menbedingungen haben sich die LWU
teilweise entschieden bei Vorhaben
den Biotopflächenfaktor 0,6 umzuset-
zen und bilanzieren die Ursprungs-
grundstücke, die Planung und die fer-
tiggestellte Anlage gemäß den Vorga-
ben des Biotopflächenfaktors.

Frage 9:
Wie plant der Senat den Bebauungs-
druck auf die grünen Innenhöfe zu
mindern und welche Standort- und Pla-
nungsalternativen werden zukünftig
verstärkt entwickelt?

Antwort zu 9:
Die Berliner Verwaltung arbeitet an
einer Vielzahl von Vorhaben, die zur
Entlastung des Wohnungsmarkts bei-
tragen. Eine Zusammenstellung und
Übersicht hierzu enthält der StEP Woh-

nen 2040. Diese Potenziale setzen sich
aus unterschiedlich großen Projekten
zusammen. Neben der kleinteiligen
Innenentwicklung sind hierbei auch
die Neuen Stadtquartiere ein zentraler
Baustein. Zudem wurden Prüfaufträge
zur Sicherstellung einer Flächenvorsor-
ge definiert. Diese umfassen u.a. die
Prüfung zum Umbau von nicht mehr
benötigten Verkehrsflächen oder die
Analyse von Einzugsbereichen von
geplanten Schienenkorridoren.

Wie in der Beantwortung zu den Fra-
gen 1+2 der Anfrage 19-20397 darge-
legt, weist die Inanspruchnahme von
Flächenpotenzialen in Innenhöfen
stadtentwicklungs- und wohnungspo-
litische Vorteile auf und reduziert die
klima- und umweltschädliche Inan-
spruchnahme neuer Siedlungsflächen
am Stadtrand und im Umland, weshalb
hierauf nicht grundsätzlich verzichtet
werden kann.

Berlin, den 01.11.2024

In Vertretung

Slotty
Senatsverwaltung für

Stadtentwicklung, Bauen und
Wohnen
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Senatsverwaltung für Wirtschaft,
Energie und Betriebe
Abgeordnete Dr. Kristin Brinker (AfD)
über die Präsidentin des
Abgeordnetenhauses von Berlin über
Senatskanzlei – G Sen –

Antwort auf die Schriftliche Anfrage
Nr. 19/20619 vom 16.10.2024 über 
Verstöße gegen das Vergaberecht bei
öffentlichen Vergaben

Im Namen des Senats von Berlin beant-
worte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie
folgt:

Vorbemerkung der Abgeordneten:

Die finanziellen Folgen von Verstößen
gegen das Vergaberecht, wo gegen das
Gebot des sparsamen und wirtschaftli-

chen Umgangs mit Steuermitteln ver-
stoßen wird, stellen eine erhebliche
Belastung für den Berliner Haushalt
dar. Es ist von großer Bedeutung, dass
sowohl die Höhe der entstandenen
Kosten als auch Maßnahmen zur Ver-
meidung zukünftiger Verstöße trans-
parent offengelegt werden.

1. Wie viele Verstöße gegen das Verga-
berecht wurden seit dem Jahr 2018
bis zum Stichtag des Berichts erfasst,
unterteilt nach Jahr, den einzelnen
Senatsverwaltungen, Ressorts sowie
nachgeordneten Behörden? In wel-
chen Ressorts oder bei welchen
öffentlichen Aufträgen traten diese
Verstöße auf?

2. Welche finanziellen Belastungen

sind dem Land Berlin bzw. den Steu-
erzahlern infolge von Verstößen
gegen Vergabeverfahrensvorschrif-
ten entstanden? Bitte geben Sie
eine detaillierte Aufschlüsselung
der entstandenen Kosten – etwa
durch Strafen, Schadensersatzzah-
lungen oder projektbedingte Verzö-
gerungen –, getrennt nach Jahren
und Projekten an.

Zu 1. und 2.: Verstöße gegen das Verga-
berecht, einschließlich dadurch ent-
standener finanzieller Belastungen,
werden statistisch nicht erfasst. Die
Einrichtungen des Landes Berlin verge-
ben ihre Aufträge eigenverantwort-
lich.

Eine Umfrage hat Folgendes ergeben:
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Schriftliche Anfrage der Abgeordneten Dr. Kristin Brinker (AfD) vom 16. Oktober 2024
(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 17. Oktober 2024)

Verstöße gegen das Vergaberecht bei öffentlichen Vergaben
und Antwort vom 30. Oktober 2024 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 30. Oktober 2024)
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Einrichtung Zu 1.: Zu 2.:

Regierender Bürgermeister - 
Senatskanzlei

Fehlanzeige Es wird keine Statistik geführt

Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales,
Gleichstellung, Integration, Vielfalt und
Antidiskriminierung

Fehlanzeige Es wird keine Statistik geführt.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend
und Familie

Es sind keine Verstöße gegen das 
Vergaberecht bekannt.

Es sind keine finanziellen Belastungen
entstanden.

Senatsverwaltung für Finanzen Fehlanzeige Fehlanzeige

Senatsverwaltung für Justiz und
Verbraucherschutz

Fehlanzeige Im Geschäftsbereich der
Senatsverwaltung für Justiz und
Verbraucherschutz werden keine
entsprechenden Statistiken geführt.

Senatsverwaltung für Kultur und
Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Fehlanzeige Es werden keine Statistiken geführt.

Senatsverwaltung für Mobilität,
Verkehr, Klimaschutz und Umwelt

Im Nachprüfungsverfahren zur
laufenden S-Bahn-Vergabe (06/2021-
03/2024) hat das Kammergericht mit
Urteil vom 01.03.2024 in zwei Punkten
Verstöße gegen den vergaberecht-
lichen Gleichbehandlungsgrundsatz
festgestellt.

Die Heilung dieser Verstöße wird im
Ergebnis zu Mehrbelastungen für die
Auftraggeber (Länder Berlin und
Brandenburg) führen, da sie nach Vorga-
be des Kammergerichts bestimmte
Kostenrisiken vollständig übernehmen
müssen. Die sich aus der Prozessführung
vor der Vergabekammer und dem
Kammergericht ergebenden Kosten kön-
nen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht
beziffert werden, da zwischen den
Streitparteien bzgl. der
Kostenfestsetzung noch streitig
verhandelt wird.

Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung, Bauen  und Wohnen

Fehlanzeige Fehlanzeige

Senatsverwaltung für Wirtschaft und
Betriebe

Fehlanzeige Es werden keine Statistiken geführt.

Senatsverwaltung für Wissenschaft,
Gesundheit  und Pflege

Fehlanzeige Fehlanzeige

Quelle: Die Senatsverwaltungen

Zu 1.:

Einrichtung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Senatsverwaltung für Inneres und
Sport (SenInnSport)

Fehlanzeige 1

Berliner Feuerwehr Fehlanzeige 1 1 Fehlanzeige

Polizei Berlin

Quelle: Die Senatsverwaltungen

Fehlanzeige 1 Fehlanzeige
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3. In welcher Größenordnung sind För-
dermittel zu Unrecht in Anspruch
genommen worden? Bitte geben Sie
eine detaillierte Aufschlüsselung
der entstandenen Kosten getrennt
nach Jahren und Projekten, den ent-
sprechenden Fördersummen sowie

den Rückforderungssummen infol-
ge der Durchsetzung von Ansprü-
chen.

Zu 3.: Im Zusammenhang mit der Ver-
gabe von Aufträgen zu Unrecht in
Anspruch genommene Fördermittel,

einschließlich der entstandenen Kos-
ten und Rückforderungen, werden sta-
tistisch nicht erfasst. Die Einrichtungen
des Landes Berlin vergeben ihre För-
dermittel eigenverantwortlich.

Eine Umfrage hat Folgendes ergeben:
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Zu 2.:

SenInnSport 2018

2.826
Euro

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Berliner Feuerwehr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Verfahren: 2020 - 
398 Digitale Meldeempfänger für den
Katastrophenschutz (festgestellter
Vergaberechtsverstoß)

/ / 7.056
Euro

/ / / /

/ / / / 3.296
Euro

/ /

Polizei Berlin 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Kooperationsvertrag zur Auswertung
von DNA-Spuren (festgestellter Verga-
berechtsverstoß)

Eine statistische Erhebung von Daten im Sinne der  Fragestellungen erfolgt in der
Polizei Berlin nicht.

Vergabeverfahren 
SenInnSport 82-2024 - Konzeption,
Planung und Umsetzung eines Fan
Meeting Points am Breitscheidplatz
im Rahmen der Fußball-Europa-
meisterschaft 2024 (UEFA EURO 2024)
in der Host City Berlin (Offenes
Verfahren) - Rechtsberatung zu einer
Rüge. Der Rüge wurde abgeholfen, 
es gab keine Verzögerungen und 
weitere Kosten.

Fehlanzeige

Quelle: Die Senatsverwaltungen
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4. Welche jährlichen Kosten entstan-
den dem Senat/dem Steuerzahler im
genannten Zeitraum infolge juristi-
scher Auseinandersetzungen auf-
grund von Vergabeverstößen, ein-
schließlich Anwalts-, Gerichtssowie
Beratungskosten für externe Dienst-
leister?

5. Welche direkten und indirekten
Kosten sind durch Verzögerungen
bei der Umsetzung öffentlicher Pro-
jekte infolge von Vergabeverstößen
entstanden? Wie hoch schätzt der

Senat den daraus resultierenden
wirtschaftlichen Schaden für das
Land Berlin?

6. In wie vielen Fällen und in welcher
Gesamthöhe wurden aufgrund
unrechtmäßiger Vergabeverfahren
Schadenersatzforderungen von Bie-
tern anerkannt und ausgezahlt? Bit-
te eine detaillierte Aufschlüsselung
nach Jahren, Fallzahl sowie Höhe
der Schadenssummen, unter Anga-
be der zuständigen Auftraggeber
bzw. Schadenverursacher angeben.

7. Welche Kosten sind im Rahmen von
Beschwerdeverfahren im Zusam-
menhang mit Vergabeverstößen
entstanden?

Zu 4. bis 7.: Die Senatsverwaltungen
haben – mit Ausnahme der Senatsver-
waltungen in der nachfolgenden
Tabelle -Fehlanzeige mitgeteilt oder
auf die Antworten zu 1. und 2. verwie-
sen.
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Einrichtung

Regierender Bürgermeister - Senatskanzlei Fehlanzeige

Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstel-
lung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung

Fehlanzeige

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie Es liegen keine Erkenntnisse über zu Unrecht in Anspruch genommene
Fördermittel aufgrund von Vergabeverstößen, die zu Rückforderun-
gen geführt haben, vor.

Senatsverwaltung für Finanzen Fehlanzeige

Senatsverwaltung für Inneres und Sport keine Angaben

Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz Im Geschäftsbereich der SenJustV werden keine Statistiken geführt,
aus denen sich Gründe für den Widerruf von Zuwendungsbescheiden
ergeben.

Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen
Zusammenhalt

Es werden keine Statistiken geführt.

Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr,
Klimaschutz und Umwelt

Im BENE-Programm und im BENE 2 Programm keine Fördermittel zu
Unrecht in Anspruch genommen.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und
Wohnen

Entsprechende statistische Übersichten werden nicht im Rahmen
eines automatisierten Verfahrens erstellt.

In der Förderperiode 2023 wurde beim Projekt „Neugestaltung sozio-
kulturelles Zentrum Kluckstr. 11 (Villa Lützow)“ durch das Bezirksamt
Mitte festgestellt:

• Wahl der falschen Vergabeart (freihändige Vergabe anstatt eines
EU-weiten Verfahrens); entstandene Kosten: 315.567,64 EUR.

• Zuschlagserteilung erfolgte nicht an das wirtschaftlichste
Angebot, entstandene Kosten: 30.267,23 EUR

• Nicht begründete Auftragswertüberschreitung, entstandene
Kosten: 295,07 EUR

Da es sich um eine soziale Infrastruktur des Landes Berlin handelt,
erfolgte keine Rückforderung. Die entstandenen Kosten wurden
durch das Land Berlin übernommen.

Senatsverwaltung für Wirtschaft und Betriebe Es werden keine Statistiken geführt.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und
Pflege

Fehlanzeige

Quelle: Die Senatsverwaltungen
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8. Wie positioniert sich das Land Berlin
im Vergleich zu anderen Bundeslän-
dern sowie zum Bundesdurchschnitt
hinsichtlich der Anzahl von Verga-
beverstößen und der damit verbun-
denen Kosten?

Zu 8.: Dem Senat liegen keine Ver-
gleichsdaten aus anderen Bundeslän-
dern über die Anzahl von Vergabever-
stößen und die damit verbunden
Kosten vor.

9. Welche Ausgaben hat der Senat in
den letzten fünf Jahren für die Fort-
und Weiterbildung von Mitarbei-

tern im Bereich der Vergabeverfah-
ren getätigt, um die Einhaltung des
Vergaberechts sicherzustellen? Gab
es spezifische Schulungsprogramme
zur Prävention von Vergaberechts-
verstößen? Bitte um nähere Erläute-
rungen.

Zu 9.: Fort- und Weiterbildungsmaß-
nahmen im Hinblick auf die Beschaf-
fung von Vergaberecht werden stati-
stisch nicht erfasst. Maßnahmen zur
Fort- und Weiterbildung der Beschäf-
tigten liegen in der Eigenverantwor-
tung der Landeseinrichtungen. Für die

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
bestehen vielfältige Fortbildungsange-
bote zur Beschaffung von Leistungen,
einschließlich Vergaberecht, insbeson-
dere bei der Verwaltungsakademie
Berlin.

Berlin, den 30.10.2024

In Vertretung

Micheal B i e l

Senatsverwaltung für Wirtschaft,
Energie und Betriebe
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Verwaltung Zu 4. bis 7.:

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend
und Familie

Zu 4.: Es sind keine jährlichen Kosten infolge juristischer Auseinandersetzungen
aufgrund von Vergabeverstößen entstanden.

Zu 5.: Direkte und indirekte Kosten durch Verzögerungen bei der Umsetzung
öffentlicher Projekte infolge Vergabeverstöße sind nicht entstanden.

Zu 6.: Es sind keine Schadensersatzforderungen von Bietern aufgrund von unrecht-
mäßigen Vergabeverfahren bekannt.

Zu 7.: Es sind keine Kosten im Rahmen von Beschwerdeverfahren im
Zusammenhang mit Vergabeverstößen zu ermitteln.

Senatsverwaltung für Mobilität,
Verkehr, Klimaschutz und Umwelt

Zu 4.: Siehe Antwort auf Frage 2.

Zu 5.: Im Hinblick auf das Nachprüfungsverfahren zur laufenden S-Bahn-Vergabe
(06/2021-03/2024) befindet sich das Ausschreibungsverfahren weiterhin in
der Phase der Erstellung der verbindlichen Angebote. Die
Zuschlagsentscheidung steht noch aus; daher kann diese Frage derzeit nicht
abschließend beantwortet werden.

Zu 6.: Fehlanzeige.

Zu 7.: Siehe Antwort auf Frage 2.
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Der Bundesverband Spannbeton-Fer-
tigdecken e.V. hat gemeinsam mit dem
Bundesverband der Gipsindustrie e. V.,
der Adolf Würth GmbH & Co. KG, Hilti
Deutschland AG und der ITW Befesti-
gungssysteme GmbH Prof. Dr.-Ing. Jan
Hofmann von der Universität Stuttgart
und das Institut für Werkstoffe im Bau-
wesen (IWB) beauftragt, zwei Gutach-
terliche Stellungen für verschiedene
Befestigungsmittel für den Einsatz an
den Unterseiten von Spannbeton-Fer-
tigdecken zu untersuchen. 

Ziel der Forschungsversuche war das
Ermitteln der Tragfähigkeiten von
Betonschrauben und Bolzenschubnä-
geln an vorgespannten Hohldecken
mit Verankerungstiefe von maximal 20
mm. Mit dieser geringen Veranke-
rungstiefe bleiben die Befestigungs-
mittel weit genug entfernt von den
unteren Spannlitzen, so dass der
Brandschutz und Korrosionsschutz

gewährleistet bleibt und die Beton-
schrauben und Bolzenschubnägel
ohne Rücksicht auf die Plattengeome-
trien eingesetzt werden können. Diese
neue Option vereinfacht und beschleu-
nigt das Anbringen statisch nicht rele-
vanter Lasten wie Kabeltrassen, Dek-
kenleuchten oder leichten Trennwän-
den an Spannbeton-Fertigdecken. 

Die Untersuchungen wurden an reprä-
sentativen vorgespannten Hohldek-
kenplatten mit einer Nennfestigkeits-
klasse des Betons von C45/55 durchge-
führt.

Untersuchungen mit Betonschrauben 

Die geprüfte Betonschraube W-BS der
Fa. Würth besitzt bereits eine ETA (ETA-
16/0043) für redundante Systeme in
Normalbeton und Spannbetonhohl-
decken mit einer Einbindetiefe von
mindestens hef ≥ 25 mm. Aus diesem
Grund ist die Anwendung solcher Ver-

ankerungen auf Bereiche begrenzt, bei
denen die Betonschrauben einen
Abstand von mindestens 50 mm von
der Spannlitze aufweisen. Mit einer
Einbindetiefe von hnom = 20 mm und
den Ergebnissen dieser Untersuchun-
gen kann die W-BS mit abgeminderten
Tragfähigkeiten auch unterhalb der
Spannlitzen eingesetzt werden. 

Die charakteristische Tragfähigkeit
liegt für alle Belastungsrichtungen bei
FRk = 0,9 kN. Der Bemessungswert liegt
unter Annahme eines Teilsicherheits-
beiwertes YM von = 1,5 bei FRd = 0,6 kN
(60 kg pro Belastungspunkt für statisch
nicht relevante, unbestimmte Syste-
me). Unter Annahme einer statischen
und ruhenden Einwirkung ergibt sich
mit yL = 1,35 eine zulässige Belastung
von FZul = 0,45 kN (45 kg pro Bela-
stungspunkt) für vorgespannte Spann-
beton-Fertigdecken bei einer Veranke-
rungstiefe von hef = 20 mm. 
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Gutachterliche Stellungnahmen 
zu Befestigungsmittel an Spannbeton-Fertigdecken
Mit Verankerungstiefen von 20 mm sind Betonschrauben und Bolzenschubnägel unterseitig überall einsetzbar

Hartmut Fach
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Die Tragfähigkeit einer
Gruppe mit mehreren
Schrauben muss mit 0,7
abgemindert werden.
Eine minimale Spiegel-
dicke der vorgespann-
ten Hohldeckenplatte
von 30 mm ist einzuhal-
ten.

Die Montage muss mit
einem Bohrer mit Tie-
fenanschlag durchge-
führt werden, da in
jedem Fall Bohrlochtie-
fen von 20 mm ±1 mm
einzuhalten sind. Fehlbohrungen sind
grundsätzlich mit hochfestem und
unterhalb der Spannlitzen mit alkali-
schem Mörtel zu verschließen.

Die Montageversuche zeigen, dass ein
gewisses Risiko besteht, dass die Beton-
schrauben im Zuge der Montage über-
dreht werden. Dies kann dadurch aus-
geschlossen werden, dass das maxima-
le Drehmoment von 5 Nm oder das vor-
handene Eindrehmoment nicht über-
schritten wird.

Untersuchungen mit
Bolzenschubnägeln 

Es wurden 5 verschiedenen Bolzen-
schub-Befestigungssysteme unter-
sucht:

Hilti X-P 17 B3 mit Hilti BX3 
(ETA 20/0886, batteriebetrieben)

SPIT HC 6-17 mit SPIT Pulsa 65 
(ETA 23/508, gasbetrieben)

SPIT SC 9-70 mit SPIT P370
(pulverbetrieben)

Würth NG CSM-1 HFBX mit DIGA CSM-1
(ETA 12/0452, gasbetrieben)

Würth NG CS-2/3 HFBx mit DIGA CSM-3
(ETA 21/0703, gasbetrieben)

Die Forschungsversuche bestanden aus
Vorversuchen nach EAD 330083-03-
0601 für alle fünf Produkte. Basierend
auf diesen Ergebnissen wurde das
Befestigungssystem Würth NG CS-2/3
HFBx mit DIGA CSM-3 für weitere
Untersuchungen ausgewählt. Die fol-
genden Versuchsreihen wurden bei
Zug und Querbelastung sowie mit
unterschiedlichen Anbauteildicken (bis
48 mm für „gleitende“ Wandanschlüs-
se) durchgeführt. 

Die Auswertung der Ergebnisse zeigt,
dass die charakteristische Tragfähig-
keit für alle Belastungsrichtungen mit
FRk = 0,15 kN (15 kg) und der Bemes-
sungswiderstand mit FRd = 0,10 kN (10
kg pro Belastungspunkt für statisch
nicht relevante, unbestimmte Systeme)
angenommen werden kann. 

Die Bolzenschubnägel sind durch eine
Probebelastung oder andere geeigne-
te Verfahren auf nicht sichtbare Setz-
fehler zu prüfen.

Beide Gutachterliche Stellungnahmen
können im Downloadbereich herun-
tergeladen werden. 
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Nicht zuletzt dank der zugleich wär-
medämmenden und tragenden Leicht-
betonfassaden fügt sich dieses Wohn-
haus in Berlin Mitte perfekt in sein
heterogenes Umfeld ein. Zugleich
schufen die Architekten des Berliner
Büros zanderroth Innenräume, deren
zeitlose Eleganz vor allem auf den
Sichtbetonflächen beruht.

Nur einen Steinwurf östlich vom Alex-
anderplatz wirkt die Magazinstraße
wie aus einer anderen Welt. Sie fällt
allein schon wegen ihres diagonalen
Verlaufs inmitten gleichförmig ortho-
gonal angeordneter Plattenbauten aus
dem Rahmen. Außergewöhnlich ist sie
aber hauptsächlich wegen einiger
prachtvoller Gründerzeitbauten mit
feingliedrigen Natursteinfassaden, die
hier im Zentrum Berlins einen gerade-
zu museal wirkenden Straßenzug mit
beidseitiger Blockrandbebauung ent-
stehen lassen. In dieser spannungsvol-
len Szenerie ergab sich für die Archi-
tekten des Büros zanderroth die ein-
malige Chance, mit einem punktförmi-
gen Wohnhaus direkt an die bislang
fensterlose Brandwand eines der Alt-

bauten anzuschließen und so zwischen
beiden Gebäudetypologien zu vermit-
teln.

Filigrane Fassadenstruktur 
aus Sichtbeton

Für die Baugemeinschaft Magazinstr.
realisierte zanderroth einen Geschoss-

wohnungsbau mit insgesamt elf Woh-
nungen und einer Gewerbeeinheit im
Erdgeschoss. Die drei Fassaden des sie-
bengeschossigen Neubaus mit rund
250 m? oberirdischer Grundfläche kor-
respondieren weder gestalterisch noch
hinsichtlich ihrer Materialität direkt
mit den Altbauten, wirken in ihrer
Nachbarschaft aber dennoch völlig
selbstverständlich. Das liegt einerseits
an der im 5. OG auf mehreren Metern
Länge zurückspringenden Straßenfas-
sade. Dieser Rücksprung nimmt Bezug
auf die Traufkante des Nachbarhauses
und lässt eine große Dachterrasse ent-
stehen, zugleich erscheint die sieben-
geschossige Stirnseite des Gebäudes
dadurch als turmartiger, städtebaulich
stimmiger Abschluss des bislang eher
tristen Blockrands. Eine Rolle spielen
aber auch die großen, tief eingeschnit-
tenen bodentiefen Fensteröffnungen,
die der Gebäudehülle eine angenehme
Plastizität verleihen. Noch wichtiger
sind schließlich die schmalen Wand-
und Deckenstreifen aus Sichtbeton. Sie
erzeugen jene Massivität, die für ein
harmonisches Straßenbild nötig ist,
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Leichtbeton mit der nötigen Schwere
Wohnungsbau Magazinstraße, Berlin

• Neubau fügt sich nahtlos zwischen Gründerzeit- und Plattenbauten ein
• Architekturbüro zanderroth setzt auf Sichtbetonflächen
• Robustheit und Langlebigkeit ließ Wahl auf Leichtbeton von Heidelberg Materials fallen

Conny Eck

Bild 1: Schmale Wand- und Deckenstreifen
aus Sichtbeton schaffen eine filigrane
Struktur. 

© Simon Menges

Bild 2: Unbekleideten Leichtbetonaußenwände harmonieren mit Fensterprofilen aus Red-
Grandis-Holz, weißen Decken und Böden aus einer blauen Kunststoffbeschichtung. 

© Simon Menges
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und schaffen gleichzeitig eine filigrane
Struktur, die sich in Richtung der
Gebäudestirnseite als langes Fenster-
band aus großformatigen Glas-Schie-
befenstern fortsetzt. 

Gestalterische Freiheit 
durch Leichtbeton

Der Wohnungsbau in der Magazinstra-
ße ist das inzwischen 15. Projekt aus
der langjährigen Kooperation von zan-
derroth mit dem eigenen Projektent-
wicklungsbüro SmartHoming. Dass die
Fassade hier aus Sichtbeton bestehen
würde, stand für die Architekten be-
reits früh fest – zum einen wegen der
bereits beschriebenen städtebaulichen
Wirkung, zum anderen wegen seiner
Robustheit und Langlebigkeit, die für
jedes nachhaltige Gebäudekonzept
unerlässlich ist. Denn im Gegensatz zu
vielen alternativen Fassadenmateria-
lien verursacht Beton einen minimalen
Unterhaltsaufwand, der sich vor allem
auf die Erneuerung der nicht sichtba-
ren hydrophobierenden Beschichtung
beschränkt. Ebenfalls nicht unmittel-
bar sichtbar ist, dass die gesamte Sicht-
betonfassade aus 350 m2 wärmedäm-
mendem Leichtbeton von Heidelberg
Materials besteht. 

Die monolithische Ausbildung der 60
cm starken Leichtbetonaußenwände

(Festigkeitsklasse LC12/13, Rohdichte-
klasse 1,2) bot zwei wesentliche Vortei-
le. Erstens ermöglichte sie einen glei-
chermaßen wärmedämmenden und
tragenden, konstruktiv einfachen
Wandaufbau, der ganz ohne zusätzli-
che Fassadenschichten auskommt – die
Dämmwirkung beruht auf der gerin-
gen Wärmeleitfähigkeit des Leichtzu-
schlags aus Blähton (Liapor). Zweitens
bietet sie – ohne aufwendige Kern-
dämmung – die gestalterische Freiheit,
die Innenseiten der Wohnungsaußen-
wände in Sichtbeton auszuführen.
Dank des einfachen Wandaufbaus und
der gleichförmigen Fassaden waren
sämtliche Fensteranschlussdetails mit
überschaubarem Aufwand lösbar.
Besondere bauphysikalische Aufmerk-
samkeit erforderten lediglich die in der
Fassadenebene von tief eingeschnitten
zu fassadenbündig verspringenden
Festverglasungen an den stirnseitigen
Gebäudeecken. Unter anderem, um
dieses Detail, aber auch die Oberflä-
chenqualitäten und Fugenausbildun-
gen definieren zu können, entstand
eine 4x4 m große Musterfassade. Die
Anbindung der Deckenplatten an die
zuvor hergestellten Leichtbetonau-
ßenwände erfolgte mittels Rückbiege-
anschlüssen. Mit ihnen ließ sich die
Lage und Ausrichtung der Arbeitsfu-
gen präzise steuern. Zudem sorgten
die stumpfen Bauteilstöße dafür, dass
die wärmedämmenden Außenwände
im Bereich der Decken im Querschnitt
nicht geschwächt werden mussten. 

Fein abgestimmte Materialien 
in den Innenräumen 

In den Innenräumen harmonieren die
unbekleideten Leichtbetonaußenwän-
de wunderbar mit dem warmen Farb-
ton der Fensterprofile aus Red-Grandis-
Holz, den weißen Decken und den
Böden aus Eichenholz bzw. einer hel-
len blauen Kunststoffbeschichtung.
Vor dem Hintergrund dieser perfektio-
nistischen Architektur erscheint das
Nebeneinander aus Gründerzeit- und
Plattenbauten, das beim Blick aus den
großformatigen Glas-Schiebefenstern
der Wohnzimmer zu sehen ist, auf eine
künstlerisch anmutende Art und Weise
surreal.

Link: https://www.heidelbergmateri-
als.de/de/beton-und-fliessestrich/pro-
dukte/spezialbetone/leichtbeton

Über Heidelberg Materials
in Deutschland

Heidelberg Materials ist eines der
größten Baustoffunternehmen der
Welt. In Deutschland sind wir mit ca.
4.000 Mitarbeitenden an 177 Standor-
ten Marktführer bei Zement und Trans-
portbeton und nehmen eine führende
Position im Bereich mineralischer Bau-
stoffe ein. Seit über 150 Jahren tragen
wir zum Fortschritt bei. Unsere Produk-
te werden für den Bau von Häusern,
Verkehrswegen, Gewerbe- und Indu-
strieanlagen verwendet. Als Vorreiter
auf dem Weg zur CO?-Neutralität und
Kreislaufwirtschaft in der Baustoffin-
dustrie arbeiten wir an nachhaltigen
Baustoffen und Lösungen für die
Zukunft. Unseren Kunden erschließen
wir neue Möglichkeiten durch Digitali-
sierung.

Kontakt

Conny Eck
Leiterin Marketing & Kommunikation
Deutschland
conny.eck@heidelbergmaterials.com
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Bild 3: Das Wohnhaus wurde im Rahmen
Architektur Preis Berlin 2023 ausgezeich-
net. 

© Simon Menges

Objektsteckbrief

Projekt: 
Wohnhaus Magazinstr. m17, Berlin

Auftraggeber: 
Baugemeinschaft Magazinstraße
GmbH & Co. KG, Berlin

Architekturbüro: 
zanderroth, Berlin

Projektentwicklung: 
SmartHoming GmbH, Berlin

Bauunternehmen: 
SBG Generalübernehmer GmbH,
Berlin

Beton: 
350 m3 Leichtbeton C12/13, 
Rohdichteklasse 1,2, 
Lieferwerk Wuhlheide, Berlin
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Zunehmende 
Außenbeleuchtung: 
Chancen, Herausforderungen
und die Bedeutung frühzeitiger
Lichtplanung

Mit der wirtschaftlichen Ent-
wicklung in den letzten Jahr-
zehnten hat die Anzahl und
Intensität von Außenbeleuch-
tungsanlagen weltweit und in
Deutschland stark zugenom-
men. Straßen- und Fassadenbe-
leuchtungen, Sportstättenbe-
leuchtung und Lichtwerbung
prägen zunehmend das nächtli-
che Erscheinungsbild vieler
Städte und Gemeinden und
erhellen Nächte immer stärker.
Durch den boomenden Online-
Handel entstehen zudem immer
mehr große Logistikzentren mit
ausgedehnten beleuchteten Wirt-
schaftsflächen. Diese Entwicklung
bringt zwar Vorteile für Sicherheit und
Ästhetik, hat aber auch negative Fol-
gen für Mensch und Umwelt. Bei der
Planung von genehmigungspflichtigen
Außenbeleuchtungsanlagen ist es rat-
sam Experten zur Beurteilung mögli-
cher Lichtimmissionen bereits in der
frühen Planungsphase hinzuzuziehen.
Dadurch können kostspielige Verzöge-
rungen im Baugenehmigungsprozess
und unvorhergesehene Folgekosten
vermeiden werden. Ein qualifizierter
Lichtplaner kann durch Prognosegut-
achten im Planungsprozess potenzielle
Probleme frühzeitig erkennen und
Lösungsvorschläge erarbeiten.

Anwendungen 
von Außenbeleuchtung

Außenbeleuchtungsanlagen umfassen
ein breites Spektrum von Anwendun-
gen:

• Fassadenbeleuchtung:
Architektonische Akzentuierung
von Gebäuden

• Sportstättenbeleuchtung:
Flutlichtanlagen für Stadien 
und Sportplätze

• Baustellenbeleuchtung:
Temporäre Beleuchtung von 
Arbeitsbereichen

• Lichtwerbeanlagen:
Leuchtreklamen und 
beleuchtete Werbetafeln

• Beleuchtung von 
Logistikflächen:
Großflächige Ausleuchtung 
von Lager und Umschlag-
plätzen

Im Rahmen von Bauanträgen
werden für genehmigungs-
pflichtigen Anlagen zunehmend
Lichtimmissionsgutachten
gefordert, um die Auswirkun-
gen auf die Umgebung und

Anwohnerschaft zu bewerten.

3. Auswirkungen 
auf den Menschen

Zu viel künstliches Licht in der Nacht
kann die „innere Uhr“, also den
menschlichen Biorhythmus stören. Die
Aufhellung von Wohn- und Schlafräu-
men kann die Produktion des sog.
„Schlafhormons“ Melatonin unter-
drücken, was zu Schlafstörungen und
Beeinträchtigung der Erholung in der
Nacht führen kann und damit gesund-
heitliche Risiken birgt. Auch die Blend-
wirkungen durch helle Lichtquellen
können als  belästigend empfunden
werden und je nach Intensität zu Kon-
zentrationsstörungen und Sehbeein-
trächtigungen führen.
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Lichtimmissionen durch Außenbeleuchtungsanlagen

Lichtimmission durch Beleuchtung im öffentlichen Raum, 
die Auswirkungen auf Menschen und Umwelt 
und Bewertung von Lichtimmissionen
Dipl.-Ing. (FH) Jens Oehme, Berlin

Abb. 2: Baustellenbeleuchtung Abb. 3: Sportstättenbeleuchtung Abb. 4: Lichtwerbeanlagen

Abb. 1: Karte von Europa bei Nacht. Auf-
nahme von der internationalen Raumstati-
on. Diese zeigt eine deutliche Zunahme der
Lichtverschmutzung in städtischen Gebie-
ten und eine Verschiebung in Richtung wei-
ßer und blauer Emissionen, die durch die
LED-Technologie hervorgerufen wird.

Detailausschnitt zeigt den Großraum Paris

Quelle: European Space Agency ESA

Foto: ibeno Foto: ibeno Foto: ibeno
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4. Auswirkungen auf die Umwelt

Lichtimmissionen können vielfältige
negative Folgen für Tiere und Pflanzen
haben. Hierzu hat das Bundesamt für
Naturschutz BfN eine umfangreiche
Studie vorgelegt und stellt zusammen-
fassend fest, dass ganze Ökosysteme
durch Lichtimmissionen aus dem
Gleichgewicht geraten können, was
sich durch die Reduzierung der Arten-
vielfalt bemerkbar macht. Einige Aus-
wirkungen seien hier nur exemplarisch
genannt. 

• Störung nachtaktiver Tiere wie
Insekten, Fledermäuse und Vögel

• Veränderung von Jagd- und
Fortpflanzungsverhalten

• Beeinträchtigung von
Wanderrouten und Orientierung

• Veränderter Vegetationsrhythmus,
Verzögerter Laubabwurf, Frostschä-
den durch frühzeitiges Keimen

5. Gesetzeslage

Die rechtlichen Rahmenbedingungen
für Lichtimmissionen sind in Deutsch-
land in verschiedenen Gesetzen und
Verordnungen geregelt:

1. Bundesimmissionsschutzgesetz
(BImSchG)

2. Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG)

Der Deutsche Bundestag hat im
Dezember 2022 das Änderungsgesetz
des Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchGuaÄndG) - zum Schutz der
Insektenvielfalt in Deutschland und zur
Änderung weiterer Vorschriften
beschlossen. Hier werden erstmalig die
nachteiligen Auswirkungen von
Beleuchtungen auf Tiere und Pflanzen
benannt und enthält nun explizite
Regelungen zur Begrenzung von 
Lichtimmissionen durch Beleuchtungs-
anlagen im Freien. Neu hierbei ist u.a.
auch, dass bestehende Anlagen um-
und nachgerüstet werden müssen.

Darüber hinaus sieht die Ergänzung
der Vorschrift § 54 BNatSchG vor, Richt-
und Grenzwerte für die Beurteilung
von Lichtimmissionen auf Fauna und
Flora zu entwickeln. Diese Richt- und
Grenzwerte liegen bisher nur zur 
Beurteilung von Lichtimmissionen 
auf den Menschen vor. Wegen der
Komplexität der jeweiligen Ökosyste-
me und die Auswirkung von Lichtim-
missionen auf diese, ist noch 
Forschungsbedarf erforderlich und 
es ist mit entsprechenden Richtwerten
in der nächsten Zeit nicht zu rechnen.
Insbesondere vor dem Hintergrund,
dass gemäß BNatSchGuaÄndG
Bestandsanlagen umgerüstet werden
müssen, sollte bereits bei aktuellen 
Planungen von Außenbeleuchtungs-
anlagen der Aspekt Lichtimmissionen
berücksichtigt werden.

6. Immissionsmessungen 
und Bewertung

Für die Beurteilung von Lichtimmissio-
nen auf die Anwohner von solchen

Anlagen liegt in Ausführung des
BImSchG die „Licht-Leitlinie“ der der
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für
Immissionsschutz (LAI) vor. Darin wer-
den neben Hinweisen zur Messung,
Beurteilung und Minderung von Lich-
timmissionen auch Richtwerte vorge-
geben. Die Übernahme der LAI-Licht-
leitlinie in die Landesimmissionsschutz-
gesetze (LImSchG) variiert je nach Bun-
desland in Deutschland, da Umwelt-
recht und Immissionsschutz teilweise in
die Gesetzgebungskompetenz der Län-
der fallen.

Bei Anwohnerbeschwerden oder zur
Überprüfung von Bestandsanlagen
können Immissionsmessungen durch-
geführt werden. Dabei werden zwei
Hauptaspekte untersucht:

1. Beleuchtungsstärke 
in der Fensterebene:
Gemessen wird die auf die Fenster-
fläche auftreffende Lichtmenge in
Lux [lx], um eine mögliche Raum-
aufhellung abzuschätzen. Die
Messung erfolgt in der Regel nachts
bei vollständiger Dunkelheit.

2. Blendung durch Leuchtdichte-
messung:
Die Leuchtdichte der Blendlicht-
quellen wird in Candela pro
Quadratmeter [cd/m2] erfasst. Dies
gibt Aufschluss über die potenzielle
Blendwirkung der Lichtquelle.

7. Minderungsmaßnahmen

Zur Reduzierung von Lichtimmissionen
stehen verschiedene technische und
organisatorische Maßnahmen zur Ver-
fügung

• Optimierte Lichtlenkung: Einsatz
von abgeschirmten Leuchten mit
präziser Lichtlenkung dadurch Re-
duzierung des rückwärtigen Licht-
anteils

• Anpassung der Lichtfarbe: Verwen-
dung warmweißer LEDs mit gerin-
gem Blauanteil
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Abb. 5: Fassadenbeleuchtung

Abb. 6: Straßenbeleuchtung Abb. 7: Beleuchtung von Logistikzentren

Abb. 8: Staubsaugereffekt. Insekten wer-
den von konventionellen Lichtquellen, ins-
besondere durch den blauen Spektralbe-
reich angezogen und verenden an heißen
Leuchtengehäusen. 

Quelle: BfN-Skipten 543

Foto: ibeno

Foto: Neugebauer Elektrotechnik, Essen Foto: DHL Group
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• Bedarfsgerechte Steuerung: Instal-
lation von Bewegungsmeldern und
Zeitschaltuhren

• Zeitliche Begrenzung: Abschaltung
oder Dimmung in den Nachtstunden

• Selektive Beleuchtung: 
Schon bei der Planung und Auswahl
der passenden Beleuchtung sollte
darauf geachtet werden, dass das
Licht gezielt nur dort eingesetzt
wird, wo es wirklich benötigt wird
und nur die Bereiche beleuchtet
werden, die notwendig sind.

8. Fazit und Handlungsempfehlungen

Die Berücksichtigung von Lichtimmis-
sionen ist ein zunehmend wichtiger
Aspekt in der Planung und im Betrieb
von Außenbeleuchtungsanlagen. Um
negative Auswirkungen auf Menschen
und Umwelt zu minimieren, empfiehlt
sich folgendes Vorgehen:

1. Frühzeitige Einbindung von Lichtpla-
nungsexperten in den Planungspro-
zess

2. Erstellung von Lichtimmissionspro-
gnosen für Bauanträge als Bestand-
teil der Bauantragsunterlagen

3. Berücksichtigung der gesetzlichen
Vorgaben und Richtwerte

4. Implementierung von Minderungs-
maßnahmen bereits in der Pla-
nungsphase

5. Überprüfung und Optimierung be-
stehender Anlagen

Durch eine verantwortungsvolle Licht-
planung können die Vorteile der
Außenbeleuchtung genutzt und
gleichzeitig die negativen Auswirkun-
gen auf ein Minimum reduziert wer-
den. Dies trägt nicht nur zum Schutz
von Menschen und Umwelt bei, son-
dern kann auch Kosten sparen und
Konflikte mit Anwohnern vermeiden.

Die zunehmende Sensibilisierung für
das Thema Lichtverschmutzung und
die Verschärfung gesetzlicher Vorga-
ben unterstreichen die Notwendigkeit,
Lichtimmissionen als integralen Be-
standteil der Planung zu betrachten.
Ingenieure und Planer sind gefordert,
innovative Lösungen zu entwickeln,
die eine ausgewogene Balance zwi-
schen den Beleuchtungsbedürfnissen
und dem Schutz der nächtlichen
Umwelt schaffen. Durch den Einsatz
moderner Technologien wie adaptive
Beleuchtungssysteme und intelligentes
Lichtmanagement können Außenbe-
leuchtungsanlagen flexibel an die
jeweiligen Anforderungen angepasst
werden. Dies ermöglicht eine bedarfs-
gerechte Beleuchtung, die sowohl
Sicherheitsaspekte als auch ökologi-
sche Gesichtspunkte berücksichtigt.
Nicht zuletzt können durch eine ange-
passte und reduzierte Beleuchtungsan-
lage erhebliche Energieeinsparungen
realisiert werden.

Abschließend ist zu betonen, dass die
Reduzierung von Lichtimmissionen
nicht nur eine technische, sondern
auch eine gesellschaftliche Herausfor-
derung darstellt. Eine breite Aufklä-
rung über die Auswirkungen übermä-
ßiger Beleuchtung und die Förderung
eines bewussten Umgangs mit Licht
sind wichtige Schritte auf dem Weg zu
einer nachhaltigen Beleuchtungskul-
tur und Klimaschutz.
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Berlin. In Berlin-Mitte entsteht unter
der Leitung des Bundesamtes für Bau-
wesen und Raumordnung (BBR) und im
Auftrag der Bundesanstalt für Immobi-
lienaufgaben (BImA) als Bauherrin ein
neues Bürogebäude für Bundesbehör-
den. Die Besonderheit dieser Baumaß-
nahme besteht darin, innerhalb eines
engen Zeitrahmens von gut zwei Jah-
ren Bauzeit einen repräsentativen,
funktionalen und den hohen sicher-
heitstechnischen Anforderungen der
zukünftigen Nutzer entsprechenden
Neubau zu errichten. Heute wurde das
Stapelfest des in Holz-Hybridbauweise
errichteten Neubaus festlich began-
gen.

Auf dem rund 4.000 Quadratmeter
großen bundeseigenen Grundstück am
Moabiter Werder in Berlin-Mitte ent-
steht ein nachhaltiges Bürogebäude
für Bundesbehörden. Zunächst wird
der Neubau als Ausweichliegenschaft
für den Bundespräsidenten und das
Bundespräsidialamt genutzt. Hinter-
grund sind die geplanten Baumaßnah-
men am Schloss Bellevue und dem Ver-
waltungsgebäude des Bundespräsi-
dialamtes. Im Anschluss an diese Nut-
zung werden andere Bundesbehörden
das Gebäude beziehen. Heute feierten
Petra Wesseler, Präsidentin des BBR,
sowie Robert Erfen, zuständiger BImA-
Abteilungsleiter, gemeinsam mit Ver-
tretern des Bundespräsidialamtes, Bau-
leuten und geladenen Gästen das Sta-
pelfest des Neubaus.

Aufgrund der modularen Bauweise
wird dieses Baufest als Stapelfest
bezeichnet. Es ist vergleichbar einem
Richtfest zum Abschluss der Rohbauar-
beiten. Um eine kurze Planungs- und
Bauzeit sicherstellen zu können, wurde
im April 2022 ein Mehrparteienvertrag
in Integrierter Projektabwicklung (IPA)
zwischen drei Vertragspartnern ge-
schlossen: der Arbeitsgemeinschaft
Planung aus Sauerbruch Hutton Archi-
tekten und Drees & Sommer, den Bau-
Auftragnehmern Kaufmann Bausyste-

me mit dem Nachunternehmer PRIMUS
Developments und dem BBR als Bau-
herrenvertretung des Bundes.

Die Hybridbauweise des Büroneubaus
mit einem hohen Anteil an Modul- und
Systembau ermöglicht die Einhaltung
der vorgegebenen Projekttermine und
die geforderte Flexibilität des Gebäu-
des bei zugleich idealer Ausnutzung
der Geometrie des Grundstücks. Auf
einem in Stahlbeton hergestellten mas-
siven Sockelbereich bis zum ersten
Obergeschoss werden die Regelge-
schosse mit vorgefertigten Holzmodu-
len aufgebaut. Das oberste Geschoss
wird als Ingenieursholzbau ausgeführt.
Die Produktion der Holzmodule erfolg-
te im Werk in zwei Phasen: im März/
April 2024 und im September 2024. Das

„Stapeln“ der Module fand im An-
schluss statt.

Die Errichtung des Neubaus erfolgt mit
dem Standard eines Energieeffizienz-
gebäudes Bund 40. Dieser Gebäude-
standard stellt hohe Anforderungen an
die Energieeffizienz hinsichtlich des
Primärenergiebedarfs und des Trans-
missions-wärmeverlustes. Gebäude
dieses Energiestandards verbrauchen
60 Prozent weniger Energie als gesetz-
lich vorgegeben. Bezüglich der regene-
rativen Energieversorgung wird der
Neubau sowohl durch Photovoltaik als
auch durch Fernwärme versorgt.

Das neue Bürogebäude für Bundesbe-
hörden entsteht an einem historisch
geprägten Ort. Während der Zeit des
Nationalsozialismus befand sich auf
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Pressemitteilung

Neues Bürogebäude für Bundesbehörden 
feiert Stapelfest
Statt klassischer Massivbauweise: Hier wird Holzmodul auf Holzmodul gestapelt

Projektdaten

Bürogebäude für Bundesbehörden in der Elisabeth-Abegg-Straße

Bauherrin Bundesanstalt für Immobilienaufgaben

Nutzer Bundespräsidialamt (Zwischenunterbringung), 
Bundesbehörden (dauerhafte Folgenutzung)

Projektmanagement Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung
Referat BB II 5

Gesamtplanung ARGE Sauerbruch Hutton Gesellschaft von 
Architekten mbH und Drees & Sommer SE

Bau-Auftragnehmer Kaufmann Bausysteme GmbH 
mit PRIMUS Developments GmbH

IPA-Projektmanagement Yukon Projects GmbH

Baubeginn 04/2023

Beginn Rohbauarbeiten 11/2023

Bauliche Fertigstellung geplant 08/2025

Übergabe geplant 10/2025

Gesamtkosten* rund 205 Millionen Euro

Brutto-Grundfläche rund 18.700 Quadratmeter

Nutzungsfläche rund 9.900 Quadratmeter

* Projektkostenziel, bestehend aus Gesamtbaukosten in Höhe von rund 178 Mil-
lionen Euro (Preisstand 1. Quartal 2023) sowie rund 27 Millionen Euro Risikoko-
stenprognose für allgemeine Risiken und zu erwartende Preissteigerungen.
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dem Baugrundstück die Ver-
mögensverwertungsstelle
des Landesfinanzamtes, wel-
che für die Registrierung und
den Einzug des Vermögens
rassisch und politisch Ver-
folgter durch das NS-Regime
zuständig war. Bereits vor
Beginn der Baumaßnahme
befand sich eine Gedenkta-
fel auf dem Grundstück. Die-
se wird nach Beendigung des
Bauprojekts in Abstimmung
mit allen Beteiligten wieder
aufgestellt.
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Das neue Bürogebäude entsteht in unmit-
telbarem Umfeld des Parlaments- und
Regierungsviertels in Berlin-Mitte.

Quelle: BBR / Andreas Meichsner

Im Herbst 2024 ist der Neubau weit fortge-
schritten. Fertigstellung und Übergabe zur
Nutzung sind für 2025 vorgesehen.

Quelle: BBR / Andreas Meichsner

Die hybride Bauweise aus
Stahlbeton- und Modulbau ist
während der Bauphase gut zu
erkennen.
Quelle: 
BBR / Andreas Meichsner

Je nach vorgesehener Funktion
und erforderlicher Größe

bestehen Räume aus unterschied-
lich vielen Modulen.

Quelle: 
BBR / Andreas Meichsner

Produktion der Vollholz-
Module für das neue Büro-
gebäude in einer Werkhalle
in Berlin-Köpenick.
Quelle: 
BBR / Andreas Meichsner

Auf die Baustelle gelieferte
Module werden umgehend

montiert.
Quelle: 

BBR / Andreas Meichsner

Simulation des fertigen Gebäudes an der
Ecke Elisabeth-Abegg-Straße (links) und
Alt-Moabit (rechts).

Quelle: Sauerbruch Hutton Architekten

Bürogebäude für Bundesbehörden in der Elisabeth-Abegg-Straße

Zum sogenannten Stapelfest
würdigten Susanne Bos-Eisolt,
Abteilungsleiterin beim
Bundespräsidialamt, Fred
Stargard, Montageleiter bei
Kaufmann Bausysteme, Petra
Wesseler, Präsidentin des
Bundesamtes für Bauwesen
und Raumordnung, sowie
Robert Erfen, Abteilungsleiter
bei der Bundesanstalt für
Immobilienaufgaben, (von links
nach rechts) den bisherigen
Projektstand und die Arbeit der
Bauleute.

Quelle: BBR / Niklas Janke
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Auch Qualifizierung von Fachkräften
und verbesserte Kommunikation kön-
nen Schäden am Bau verhindern 

Klimaangepasstes Bauen wird
wichtiger 

Während die Zahl der gemeldeten
Schäden leicht sinkt, steigen die
Kosten um 38 Prozent 

Fehler und Schäden führen immer wie-
der zu Verzögerungen bei Bauvorha-
ben. Doch wie entstehen diese Schä-
den und wie können sie verhindert
werden? Antworten liefert der VHV-
Bauschadenbericht Hochbau 2023/24.
Der fünfte Band zum Thema „Bauen
neu denken“ zeigt auf, wie durch Digi-
talisierung, Qualifikation von Fach-
kräften, verbesserte Kommunikation
und klimaangepasstes Bauen Schäden
vermieden werden können.

Auswertung von 48.000 Schadenfälle
der Jahre 2012 bis 2022

Das Institut für Bauforschung e.V. (IFB),
Hannover, hat gemeinsam mit der VHV
Allgemeine Versicherung AG für den
Bericht mehr als 48.000 Schadenfälle
aus den Jahren 2012 bis 2022 wissen-
schaftlich ausgewertet und aufberei-
tet.

Bauen 4.0

„Der Titel ‚Bauen neu denken‘ bezieht
sich nicht nur auf die aktuellen The-
men, die die Branche beschäftigen, wie
Kreislaufwirtschaft und Künstliche
Intelligenz. Der Bericht zeigt auch bei
der Schadenprävention neues Denken
und neue Wege durch den Einsatz digi-
taler Technologien auf“, sagt Dr. Seba-
stian Reddemann, Sprecher des Vor-
standes der VHV Allgemeine. Die Digi-
talisierung der Bauwirtschaft (das
sogenannte Bauen 4.0) hilft unter
anderem Produktivitäts- und Effizienz-
steigerungen mithilfe optimierter
(Bau-)Prozesse zu erzielen sowie eine
verbesserte Zusammenarbeit der Bau-
beteiligten durch schnelleren Daten-
austausch in Echtzeit zu erreichen.

Building Information Modeling (BIM)

Durch Anwendungen wie BIM (Buil-

ding Information Modeling) -basierte
Planungsprozesse, Kollisionsmanage-
ment und Echtzeit-Reporting werden
Projektinformationen ständig aktuali-
siert. Alle Akteure können jederzeit
und von überall auf die gleichen Daten
zugreifen, wodurch unter anderem das
Arbeiten mit veralteten Informationen
oder Plänen unterbunden wird. Auch
Kollisionen zwischen unterschiedli-
chen Fachplanungen fallen frühzeitig
vor der Ausführung auf und werden
nicht erst auf der Baustelle entdeckt.

Auch Verbesserungen durch den
Einsatz von Künstlicher Intelligenz

Neben digitalen Bausoftware-Lösun-
gen kann auch der Einsatz von Robotik
zu Effizienzsteigerungen durch schnel-
lere Arbeitsabläufe und geringere Per-
sonalkosten auf der Baustelle führen.
Zukunftspotenzial haben zudem Droh-
nen für Inspektions- und Vermessungs-
arbeiten sowie der Einsatz von Künstli-
cher Intelligenz (KI) zur Verbesserung
des Arbeitsschutzes.

Prävention durch Qualifizierung von
Fachkräften und bessere Kommunika-
tion

Die beiden häufigsten Schadenursa-
chen am Bau sind mangelhafte Ausfüh-
rung und mangelnde Kommunikation.
Hier handelt es sich um klassische,
immer wiederkehrende Ursachen, die
bereits im VHV-Bauschadenbericht
2021/22 zum Thema „Qualität und
Kommunikation“ thematisiert wur-
den. 

Die beiden größten Hebel zur Schaden-
prävention sind aus Sicht der Experten
des IFB daher die Qualifizierung der
Fachkräfte und die Verbesserung der
Koordination der fachlichen und kom-
munikativen Schnittstellen im Baube-
trieb. Fachkräfte, die im Rahmen ihrer
Ausbildung umfassende entsprechen-
de Kompetenzen erworben haben,
können mit den immer komplexer wer-
denden Bauaufgaben sicher und ver-
antwortungsvoll umgehen. Wichtig
sind hier gute und möglichst bundes-
weit einheitliche Ausbildungsstan-

dards sowie gezielte Weiterbildungs-
möglichkeiten zur Anpassung und
Weiterentwicklung der erworbenen
Kompetenzen.

Ein weiterer wesentlicher Faktor der
Schadenprävention ist die Verbesse-
rung der Kommunikation zwischen
den am Bau Beteiligten durch die Koor-
dination der fachlichen und kommuni-
kativen Schnittstellen im Baubetrieb.
Gerade in diesem Bereich kann es auf-
grund der Komplexität der Bauaufga-
ben und der Vielzahl der am Bau Betei-
ligten zu Informationsverlusten, Miss-
verständnissen und Fehlern kommen,
die letztlich häufig zu Verzögerungen
im Bauablauf und zu Qualitätsmängeln
führen.

Für den Erfolg eines Bauvorhabens ist
bereits die Planungsphase entschei-
dend. Eine wesentliche Voraussetzung
für einen erfolgreichen Bauablauf ist,
dass sich alle am Bau Beteiligten über
ihre Verantwortlichkeiten im Klaren
sind und die Prozessabläufe kennen.
Ein frühzeitiger und umfassender
Informationsaustausch, wie regelmäßi-
ge Baubesprechungen, ist entschei-
dend, um alle Beteiligten einzubinden.
Dabei sollten Planer, Vertreter des Auf-
traggebers und die Aufsichtspersonen
der Baustelle anwesend sein.

Klimaangepasstes Bauen wird
wichtiger

Auch die fachgerechte Gebäudepla-
nung stellt einen weiteren relevanten
Aspekt im Hinblick auf die Schadenprä-
vention dar. In diesem Zusammenhang
gewinnt vor allem das klimaangepass-
te Bauen an Bedeutung, bei dem es sich
um (bauliche) Anpassungsmaßnahmen
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gegen die zunehmenden potenziellen
Gefährdungen von Gebäuden durch
Extremwetterereignisse handelt. Wie
aktuelle Untersuchungen zeigen, kön-
nen extreme Wetterereignisse zu
schweren Schäden an Gebäuden und
technischen Anlagen führen. Demnach
sollten Gebäude künftig einfacher und
robuster gebaut werden, damit sie
auch Extremwetterlagen standhalten
und Schäden vermieden oder zumin-
dest reduziert werden.

Anzahl der Schadenfälle: leichter
Rückgang seit 2019 

In den Jahren 2015 bis 2018 haben sich
die Schadenfälle bei der VHV Allgemei-
ne stabilisiert, seit 2019 ist ein leichter
Rückgang erkennbar. Mögliche Ursa-
chen sind eine verbesserte Schadenprä-
vention auf den Baustellen, die zu
einer höheren Bauqualität geführt hat,
Schadenbeseitigung durch die Versi-
cherungsnehmer (ohne Schadenmel-
dung) sowie die Erhöhung des Selbst-
behalts bei stark schadenbelasteten
Verträgen. Für das Jahr 2023 und die
Folgejahre geht das IFB von kontinuier-
lich sinkenden Fallzahlen aus. Grund
für diese Prognose ist, dass die Bautä-
tigkeit seit dem Jahr 2022 insgesamt
rückläufig ist. Dies ist unter anderem
auf den Fachkräftemangel am Bau,
steigende Baukosten und zunehmend

schlechtere Finanzierungsbedingun-
gen zurückzuführen.

Schadenkosten: Regulierung
verursacht immer höhere Kosten

Trotz sinkender Schadenzahlen sind
die Schadenaufwendungen kontinu-
ierlich gestiegen: von 2018 bis 2022
sogar um 38 Prozent (von durchschnitt-
lich rund 9.200 Euro im Jahr 2018 auf

rund 12.700 Euro im Jahr 2022). Der
Aufwand für die gemeldeten Bauscha-
denfälle betrug im Jahr 2021 insgesamt
rund 108 Millionen Euro, im Jahr 2022
rund 118 Millionen Euro. Hier macht
sich der gestiegene Umsatz der Bran-
che (2021 rund 145 Milliarden Euro,
2022 rund 160 Milliarden Euro im Bau-
hauptgewerbe) auch im erhöhten
Schadenaufwand bemerkbar.
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Hinzu kommt der gestiegene durch-
schnittliche Aufwand für die Regulie-
rung von Schadenfällen. Im Zusam-
menhang mit der Feststellung leicht
sinkender Schadenzahlen bedeutet
diese Steigerung, dass die Regulierung
eines Hochbauschadens offenbar
immer höhere Kosten verursacht.

Die wesentlichen Ursachen dafür sind
unter anderem steigende Preise für
Baumaterialien, höhere Anforderun-
gen an Gebäude durch höhere energe-
tische Standards zum Erreichen der Kli-

maschutzziele und gestiegene Quali-
tätsansprüche der Bauherren sowie der
anhaltende Fachkräftemangel in der
gesamten Baubranche.

Schadenarten: Schäden an
Baukonstruktion und Wasserschäden
dominieren

Die Untersuchung zeigt, dass fast 70
Prozent aller Schäden auf zwei Haupt-
kategorien entfallen: Schäden an der
Baukonstruktion und Wasser- bzw.
Feuchteschäden, einschließlich Lei-

tungswasserschäden (siehe Grafik 3).
Diese Schadenarten sind konstant die
häufigsten und dominieren seit Jahren
das Schadenbild im Hochbau.

Download Bauschadenbericht Hoch-
bau 2023/24:

https://www.vhv-
gruppe.de/de/newsroom/medieninfor-
mationen/vhv-bauschadenbericht-
2023-24-digitalisierung-hilft-bei-scha-
denpraeventation

Quelle: vhv-gruppe.de 
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Bundesingenieurkammer-Versammlung · Wittenberge, 18. Oktober 2024

Wittenberger Erklärung
Ingenieurinnen und Ingenieure spielen eine entscheidende Rolle in unserer Gesellschaft. Sie gestalten unsere gebaute
Umwelt, entwickeln innovative Technologien und tragen zur Lösung globaler Herausforderungen bei. Dennoch gehören
gerade die im Bauwesen tätigen Ingenieurinnen und Ingenieure zu den Freiberuflern mit den geringsten Einkommen.
Dabei übernehmen sie täglich Verantwortung für das Wohl von Menschen und den Schutz hoher Sachwerte.

Diese Ungleichbehandlung hat erhebliche Auswirkungen auf die Strukturen der deutschen Planungslandschaft. Es mangelt
an Fachkräften und der Nachwuchs wählt aufgrund unzureichender Rahmenbedingungen andere Berufsfelder. Zudem
geben immer mehr Planungsbüros auf und stehen dem Markt damit nicht mehr zur Verfügung. Um die Attraktivität des
Ingenieurberufs zu steigern und den Fachkräftemangel nachhaltig zu bekämpfen, ist es unerlässlich, faire Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, die den hohen Wert ingenieurtechnischer Leistungen angemessen widerspiegeln.

Wir fordern daher:

• Angemessene Honorare für qualitätsvolle Planungsleistungen

• Ausschreibungen, die den besonderen Anforderungen von kleinen und mittleren 
Planungsbüros gerecht werden

• Verlässliche gesetzliche Rahmenbedingungen auf Bundes- und Länderebene, die eine
Berufsausübung der freiberuflichen Planerinnen und Planer fördern und die berufliche
Selbstverwaltung stärken

• Adäquate Fördermaßnahmen zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der
Planungsstrukturen

Wir appellieren an die Politik, umgehend Maßnahmen zu ergreifen, die eine faire Honorierung von Ingenieurinnen und
Ingenieuren sicherstellen sowie gerechte Ausschreibungsprozesse fördern. Nur so können wir gewährleisten, dass auch
künftig talentierte Planerinnen und Planer zu Innovation und Wohlstand unserer Gesellschaft beitragen.

Die Ingenieurkammern der Länder
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Mit dem Nähmaschinenwerk Witten-
berge wurde am 17. Oktober 2024 erst-
mals eine Fabrik als Historisches Wahr-
zeichen der Ingenieurbaukunst in
Deutschland ausgezeichnet. Maßge-
bend für diese Entscheidung waren
einerseits das Hauptgebäude des Wer-
kes von 1907 als früher, großer und
sehr leistungsfähiger Eisenbetonske-
lettbau, sowie andererseits das weit
entwickelte Konzept der Fabrik. Vor
rund 120 Gästen fand die feierliche
Preisverleihung mit der Enthüllung der
Ehrentafel am Nähmaschinenwerk
Wittenberge statt. Die Brassband des
Marie-Curie-Gymnasium Wittenberge
gestaltete den musikalischen Rahmen
der Verleihfeier.

Rainer Genilke, Minister für Infrastruk-
tur und Landesplanung des Landes
Brandenburg: „Seit 2007 hat die Bun-
desingenieurkammer bereits dreißig
Werke der Ingenieurbaukunst in ganz
Deutschland als historische Wahrzei-

chen der Ingenieurbaukunst ausge-
zeichnet. Die erste Auszeichnung fand
hier in Brandenburg statt: das inzwi-
schen alte Schiffshebewerk in Niederfi-
now von 1934 wurde gewürdigt. Eini-
ge Jahre später wurde in Potsdam das

Pumpwerk für die Wasserspiele des
Parks Sanssouci mit seiner Dampfma-
schine von 1895 ausgezeichnet. Heute
freuen wir uns auf das 31. historische
Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst:
das Nähmaschinenwerk mit dem impo-
santen Uhrenturm hier in Wittenberge.
Das zeigt, Brandenburg hat viel zu bie-
ten, und darauf sind wir auch stolz.“

Dr. Oliver Hermann, Bürgermeister
Wittenberge: „Das Nähmaschinen-
werk ist ein bedeutendes Wahrzeichen
der Stadt und fest im Bewusstsein der
Wittenbergerinnen und Wittenberger
verankert. Es repräsentiert die indu-
strielle Geschichte und Tradition der
Elbestadt Wittenberge. Daher freue ich
mich sehr, dass das Nähmaschinenwerk
durch die Auszeichnung als Histori-
sches Wahrzeichen der Ingenieurbau-
kunst in Deutschland erneut große
Aufmerksamkeit erhält.“

Dipl.-Ing. Matthias Krebs, Präsident der
Brandenburgischen Ingenieurkammer:
„Die Auszeichnung des Nähmaschinen-
werks in Wittenberge als Historisches
Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst

Berufspolitik
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Pressemitteilung vom 17. Oktober 2024

Nähmaschinenwerk Wittenberge als Historisches Wahrzeichen
der Ingenieurbaukunst in Deutschland ausgezeichnet

Foto: © Sven Bardua

Foto: © Torsten George / BIngK
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würdigt einen Meilenstein der deut-
schen Ingenieurgeschichte. Der 1907
errichtete Eisenbetonskelettbau,
geplant von der renommierten Wayss
& Freytag AG unter Leitung des Bauin-
genieurs Paul Thiele, gilt als herausra-
gendes Beispiel für die frühe Anwen-
dung von Stahlbeton im Fabrikbau.
Zusammen mit dem markanten Was-
ser- und Uhrenturm symbolisiert das
Werk die Industrialisierung der Region.
Diese Ehrung betont nicht nur die tech-
nische Bedeutung des Baus, sondern
auch den kulturellen Wert, den Inge-
nieurbaukunst für die Entwicklung
Brandenburgs hat.“

Dr.-Ing. Heinrich Bökamp, Präsident
der Bundesingenieurkammer: „Die
Bauwerke vergangener Zeiten bieten

uns interessante Erkenntnisse über die
damalige Ingenieurbaukunst. Das Näh-
maschinenwerk Wittenberge doku-
mentiert eindrücklich, wie Ingenieure
Neues entwickeln, das über Generatio-
nen Bestand hat.“

Die amerikanische Singer Manufactu-
ring Company hatte für ihr zweites
Nähmaschinenwerk in Europa – nach
dem im schottischen Clydebank bei
Glasgow von 1883 – einen verkehrs-
günstigen Standort mit viel Platz
gesucht. Singer fand ihn im Osten von
Wittenberge. Die aufstrebende Indu-
striestadt bot einen Eisenbahnknoten
zwischen Berlin, Hamburg und Magde-
burg, außerdem einen Hafen allein für
Singer direkt an der Elbe, schließlich
eine große Anzahl von Arbeitskräften
aus der ländlichen Prignitz und Alt-
mark. Auf dieser Basis begann in Wit-

tenberge 1904 die Herstellung von
Nähmaschinen. Allmählich entstand
hier die größte Fabrik zwischen Berlin
und Hamburg mit bis zu 3.200 Beschäf-
tigten. Ende 1991 stellte sie die Nähma-
schinenproduktion ein; seitdem dienen
die Bauten als Gewerbehof „Veritas
Park“.

Alle technischen und historischen Hin-
tergründe zum Nähmaschinenwerk
Wittenberge sind in der Publikation
von Sven Bardua zusammengefasst, die

in der Schriftenreihe „Historische
Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst in
Deutschland“ erscheint. Seit 2007
erhielten 31 Bauwerke eine solche Aus-
zeichnung. Die eigens hierzu herausge-
brachte Schriftenreihe porträtiert alle
ausgezeichneten Bauwerke. Weitere
Informationen zu den Wahrzeichen
sowie zu den jeweiligen Publikationen
finden Sie unter: wahrzeichen.inge-
nieurbaukunst.de/

Die Auszeichnungsreihe „Historische
Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst in
Deutschland“ wird unterstützt vom
Bundesministerium für Wohnen, Stadt-
entwicklung und Bauwesen, den Inge-
nieurkammern der Länder und dem
gemeinnützigen Förderverein „Histori-
sche Wahrzeichen der Ingenieurbau-
kunst in Deutschland“.

Weitere Informationen finden Sie
unter: www.bingk.de. 

Kontakt: 
Eva Hämmerle 
Kommunikation & Presse 
+49 (0) 30-2589 882-23 
+49 (0) 179-509 66 53
haemmerle@bingk.de www.bingk.de
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Mit freundlicher Unterstützung durch:

Foto: © Sven Bardua
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Die laufende Novellierung der Hono-
rarordnung für Architekten und Inge-
nieure (HOAI) unter den geänderten
aktuellen politischen Vorzeichen der
bevorstehenden Bundestagsneuwahl
im Februar 2025 stand im Fokus der
diesjährigen AHO-Herbsttagung, die
am 05. Dezember 2024 vor mehr als 150
Teilnehmern im Ludwig-Erhard-Haus in
Berlin stattfand.

Besonderes Interesse fand der Vortrag
der Leiterin der Abteilung Wirtschafts-
politik aus dem für die HOAI federfüh-
renden Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz (BMWK), Dr.
Elga Bartsch, die zum aktuellen Stand
der HOAI-Novellierung berichtete und
einen Ausblick gab, wie es mit der
HOAI-Reform unter den geänderten
politischen Randbedingungen weiter-
geht. Sie betonte, dass sowohl mit dem
vom Bundesbauministerium (BMWSB)
vorgelegten Planungsbereichsgutach-
ten als auch mit dem vom BMWK
beauftragten Honorargutachten, das
kurz vor dem Abschluss steht, beein-
druckende wissenschaftliche Grundla-
gen und ein starkes, solides Fundament
für die Weiterentwicklung der HOAI
vorliegen, auf das sich auch eine neue
Bundesregierung stützen kann. Frau
Dr. Bartsch unterstrich, dass die fachli-
che Arbeit an der HOAI-Reform in
ihrem Haus fortgeführt wird, gab aber
auch unmissverständlich zu verstehen,
dass bis zum Februar 2025 nicht die
notwendige Zeit für die Durchführung

eines geordneten Novellierungsver-
fahrens verbleibt. Sie betonte aber
nochmals, dass die erarbeiteten Gut-
achten eine zukunftstaugliche Grund-
lage, für die von einer neuen Bundesre-
gierung abzuschließende HOAI-
Reform darstellen. Sie dankte dem
Gutachterteam um Professor Christian
Stoy und allen Beteiligten aus den
Kammern und Verbänden der Archi-
tekten und Ingenieure für Ihre Mitwir-
kung an dem komplexen Novellie-
rungsprozess.

Der AHO-Vorstandsvorsitzende Dipl.-
Ing. Klaus-D. Abraham machte deut-
lich, dass die Zeit zur Umsetzung der

HOAI-Reform und die Aktualisierung
der Leistungsbilder und der Honorarta-
feln drängt. Angesichts der wirtschaft-
lichen Randbedingungen und der
Situation der überwiegend mittelstän-
disch geprägten Planungsbüros, die
mit erheblichen Kostensteigerungen
konfrontiert sind, ist eine umgehende
Anpassung der Honorartafeln, die seit
2013 unverändert sind, besonders für
die Stadt- und Flächenplanungen von
existentieller Bedeutung. Der AHO
wird sich gemeinsam mit der Bundesar-
chitektenkammer und Bundesinge-
nieurkammer und allen Kammern und
Verbänden für das direkte Aufgreifen
der HOAI-Reform in den Koalitionsver-
trag der neuen Bundesregierung mit
dem Ziel einsetze, die HOAI-Reform
schnellstmöglich abzuschließen. Er
betonte aber auch, dass direkt nach
Abschluss der HOAI-Novellierung eine
wissenschaftliche Grundsatzuntersu-
chung zur Struktur, dem Planungsauf-
wand und den Kosten in Architektur-
und Ingenieurbüros notwendig ist, um
die HOAI insgesamt auf belastbare
Datengrundlagen zu stellen.

Nicht zuletzt anlässlich des Internatio-
nalen Tag des Ehrenamtes dankte er
allen ehrenamtlich an dem Novellie-
rungsprozess beteiligten Architekten
und Ingenieuren für ihre fachliche
Expertise und ihr unglaubliches Enga-
gement.

Einen äußerst gelungenen Überblick
über das Sachverständigengutachten
zur Überarbeitung der Honorarberech-
nung der HOAI gab Professor Dr. Chri-
stian Stoy, der mit seinem Gutachter-
team das Kunststück fertigbrachte, in
nur sieben Monaten Bearbeitungszeit
alle Honorartafeln der HOAI zu model-
lieren und fortzuschreiben. Im Ergeb-
nis sehen die Empfehlungen sowohl
für die Flächenplanungen als auch für
die Objekt- und Fachplanungen eine
deutliche Anhebung der Honorarta-
feln vor, was insbesondere auf die
deutliche Steigerung der Anforderun-
gen im Rahmen der rechtlichen und
technischen Rahmenbedingungen in
den letzten zehn Jahren und der damit
verbundenen Steigerung des Pla-
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AHO-Herbsttagung 2024 – 
Vorgezogene Bundestagswahl 
verzögert Abschluss der HOAI-Reform

Klaus-D. Abraham; Dr. Elga Bartsch

AHO-Herbsttagung am 05.12.2024
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nungsaufwandes, aber auch der erheb-
lichen Kostensteigerungen in den Pla-
nungsbüros, zurückzuführen ist. Für
den Bereich der Flächenplanungen ist
die Weiterentwicklung der Berech-
nungsmodelle hinsichtlich einer
„Dynamisierung“ der Honorartafeln
zu erwähnen. Darüber hinaus wurde
für ein neues Leistungsbild Städtebau-
licher Entwurf eine Honorartafel ent-
wickelt. Neben der Fortschreibung der
Honorartafeln wurden die Regelungen
des zugrundeliegenden Planungsbe-
reichsgutachten überprüft und kon-
kretisiert.

Schließlich wies auch Prof. Stoy am Bei-
spiel der veränderten Planungszeiten
auf die Notwendigkeit einer zukünfti-
gen Grundsatzuntersuchung hin, um in
jeder Hinsicht belastbare Datengrund-
lagen zu ermitteln.

Ein besonderer Höhepunkt der Tagung
war der Vortrag von Professor Dr. jur.
Andreas Jurgeleit, Richter am Bundes-
gerichtshof, der die Sichtweise des VII.
Zivilsenats des Bundesgerichtshofes zu
dem Vorschlag für ein Gebäudetyp- E-
Gesetz darstellte. Unter Verdeutli-
chung der bestehenden zivilrechtli-
chen Gesetzeslage und insbesondere
der Rechtsprechung des VII. Zivilsenats
des Bundesgerichtshofes betonte Prof.
Jurgeleit, dass diese einem einfachen
und kostengünstigen Bauen nicht ent-
gegenstehen, sondern die berechtig-
ten Interessen aller an einem Bauvor-
haben Beteiligten schützen. So sei
innovatives Bauen auf dieser Grundla-
ge – wie die bautechnische Entwick-
lung seit dem Inkrafttreten des Bürger-
lichen Gesetzbuches zum 01.01.1900
zeigt - stets möglich. Wichtig war und
ist, dass die Vertragsparteien sich über
neue Bauweisen oder die Verwendung
neuer Stoffe eindeutig vertraglich ver-
ständigen. Prof. Jurgeleit sparte nicht

mit Kritik an dem vom Bundesjustizmi-
nisterium vorgelegten Gesetzentwurf,
der aus seiner Sicht in einem Schnell-
verfahren ohne hinreichende fachkun-
dige Begleitung tiefgreifende Ände-
rungen des Bauvertragsrechts vorsieht,
ohne deren Wirkungen vertieft durch-
dacht zu haben. Aus seiner Sicht sei der
Gesetzentwurf in der vorliegenden
Form abzulehnen, weil insbesondere
der Mangelbegriff des Werkvertrags-
rechts grundlegend verkannt werde.
Der Gesetzentwurf ist deshalb zur Her-
beiführung seines Ziels nicht geeignet,
da die bei der Errichtung von Wohnge-
bäuden typischerweise gegebene Lei-
stungskette nicht bedacht werde und
eine Bindung der Gerichte an sicher-
heitsrelevante Normungen mit dem
Demokratieprinzip nicht zu vereinba-
ren sei.

In der angeregten Diskussion wurde
auch aus den Erfahrungen in der Praxis
deutlich, dass ein Abweichen von den
allgemeinen anerkannten Regeln der
Technik auch mit anwaltlicher Unter-
stützung zu erheblichen Unsicherhei-
ten führt, welche Anforderungen an
die Aufklärung des Bauherrn bei
Abweichung von den allgemeinen
anerkannten Regeln der Technik von-
nöten sind und wie diese rechtswirk-
sam vereinbart werden können. Hier
wäre es lohnenswert, dass sich das Bun-
desjustizministerium mit Hilfestellun-
gen und Textvorschlägen für die Auf-
klärung beschäftige, wie das beispiels-
weise mit der Regelung des Artikel 249
§ 2 EGBGB zu Informationspflichten
bei Verbraucherbauverträgen bereits
vollzogen wurde.

Wie in jedem Jahr wurden im Rahmen
der AHO-Herbsttagung die wesentli-
chen Ergebnisse der von AHO, Verband
beratender Ingenieure (VBI) und der
Bundesingenieurkammer beim Institut

für Freie Berufe (IFB Nürnberg) beauf-
tragten Jahresumfrage zur wirtschaft-
lichen Lage der Ingenieure und Archi-
tekten für das Jahr 2023 vorgestellt.
Der AHO-Vorstandsvorsitzende konnte
erneut ein überwiegend positives Bild
der wirtschaftlichen Situation von
Ingenieur- und Architekturbüros im
Jahr 2023 darstellen. Dies verdeutli-
chen nicht zuletzt die nach wie vor sta-
bilen Umsätze und Renditen, auch
wenn diese wegen der teilweise inho-
mogenen Struktur der beteiligten Pla-
nungsbüros unterschiedlich ausfallen.
Ungebrochen ist dagegen die Nachfra-
ge nach fest angestellten Ingenieuren
und Architekten. Zwar ist die Nachfra-
ge nach fest angestellten Ingenieuren
mit 20,4% etwas gesunken, dagegen
meldeten 43,55 % der befragten Archi-
tekturbüros einen zusätzlichen Bedarf
an Architekten an. Um diese notwendi-
gen Architekten und Ingenieure zu
gewinnen, müssen die Büros tiefer in
die Tasche greifen, denn die erwarte-
ten Bruttojahresgehälter von vollzeit-
beschäftigten Architekten und Inge-
nieuren sind in den vergangenen Jah-
ren deutlich gestiegen. Die gesamten
Ergebnisse der Jahresumfrage und wei-
tere Informationen sind unter
www.aho.de abrufbar. Dort finden Sie
auch den AHO-Stundensatzrechner.

Verantwortlich:
Ronny Herholz, Geschäftsführer
AHO, Ausschuss der Verbände und
Kammern der Ingenieure und
Architekten für die Honorarordnung
e.V.
Tauentzienstraße 18
10789 Berlin
Tel.: +49 30 3101917-0
aho@aho.de
www.aho.de
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E-Rechnung ab 01.01.2025
Übersicht eRechnungs-Viewer ist online

Ab dem 1. Januar 2025 wird die elektronische Rechnung (eRechnung) im Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen (B2B) in
Deutschland verpflichtend. Unternehmen müssen dann in der Lage sein, eRechnungen zu empfangen und weiterzuverar-
beiten. Zur lesbaren Darstellung von eRechnungen benötigt man einen Viewer. Daher stellt der BVSB Bundesverband Soft-
ware und Digitalisierung im Bauwesen e. V. auf einer Webseite eine Übersicht mit den gängigen Visualisierungs-Software-
tools (viele davon kostenlos) zusammen:  

www.bvbs.de/erechnung

Weitere Informationen finden Sie auch online auf der Seite des Deutschen Ingenieurblatts (https://www.deutsches-inge-
nieurblatt.de/news/newsdetail/service-neue-uebersicht-von-e-rechnung-viewern) 
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Der Deutsche Ingenieurbaupreis geht
dieses Jahr nach Essen. Das Ingenieur-
büro Ripkens Wiesenkämper Beraten-
de Ingenieure PartGmbB erhielt am 28.
November bei einer feierlichen Preis-
verleihung im Deutschen Technikmu-
seum in Berlin den mit 30.000 Euro
dotierten Staatspreis für den Luft-
schiffhangar in Mülheim an der Ruhr.
Mit dem erstmals ausgelobten Nach-
wuchspreis (10.000 Euro) wurde das
Ingenieurbüro Pyttlik & Bormann S.À
R.L für das CLTECH Brettsperrholzwerk
in Kaiserslautern ausgezeichnet. Die
Verleihung nahmen Klara Geywitz,
Bundesministerin für Wohnen, Stadt-
entwicklung und Bauwesen, und Dr.-
Ing. Heinrich Bökamp, Präsident der
Bundesingenieurkammer, vor rund 200
Gästen vor.

Klara Geywitz, Bundesministerin für
Wohnen, Stadtentwicklung und Bau-
wesen: „Egal wo Menschen sich auf-
halten, sie sind umgeben von Inge-
nieurleistungen. Mit unserem Staats-

preis möchten wir diese Leistung am
Bau sichtbar machen. Ingenieurinnen
und Ingenieure beeinflussen mit ihrem
Tun unsere gebaute Umwelt. Sie tra-
gen zu mehr Innovation und Nachhal-
tigkeit im Bauen bei – das zeigen unse-
re prämierten Projekte eindrücklich.
Natürlich arbeiten sie nicht alleine,
deshalb beglückwünsche ich ebenso
die Bauherrinnen und Bauherren, die
die Umsetzung ermöglicht haben. Ich
freue mich, dass wir dieses Jahr mit
dem Nachwuchspreis auch die Leistun-
gen von jungen Talenten würdigen
und der Öffentlichkeit zugänglich
machen konnten.“

Dr.-Ing. Heinrich Bökamp, Präsident
der Bundesingenieurkammer: „Das
Siegerprojekt des Deutschen Inge-
nieurbaupreises zeigt auf beeindruk-
kende Weise, dass es sich auszahlt,
mutig und im Team neue Wege zu
gehen. Der Einsatz nachhaltiger Bau-
stoffe ist beispielgebend. Damit wird
ein wichtiger Beitrag zum nachhalti-

gen, zukunftsfähigen Bauen geleistet.
Ich gratuliere den Preisträgern ganz
herzlich. Auch den anderen Projekten,
die mit Auszeichnungen geehrt wur-
den, zolle ich meinen Respekt.“

Der Deutsche Ingenieurbaupreis ist als
Staatspreis der bedeutendste Preis für
Bauingenieurinnen und -ingenieure in
Deutschland und wird alle zwei Jahre
verliehen – dieses Jahr zum fünften
Mal. Er wird gemeinsam vom Bundes-
ministerium für Wohnen, Stadtent-
wicklung und Bauwesen (BMWSB) und
der Bundesingenieurkammer (BIngK)
vergeben. Das Wettbewerbsverfahren
wurde vom Bundesamt für Bauwesen
und Raumordnung (BBR) durchge-
führt. Zusätzlich wurden für vier Pro-
jekte Auszeichnungen verliehen, die
mit je 4.000 Euro dotiert sind. Erstmalig
erfolgte das Auswahlverfahren in zwei
Stufen. In einer ersten Preisgerichtssit-
zung wurden Projekte für die engere
Wahl nominiert, die anschließend
durch Jurymitglieder besichtigt wur-
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Deutscher Ingenieurbaupreis 2024 
feierlich in Berlin verliehen

Außenansicht auf Hangartor Quelle: WDL/Stefan Lamberty Montagezustand Quelle: CLTECH GmbH

Deutscher Ingenieurbaupreis 2024 – 
Nachwuchspreis (dotiert mit 10.000 Euro)

Projekt: 
CLTECH Brettsperrholzwerk in Kaiserslautern
Ingenieurbüro: Pyttlik & Bormann S.À R.L, Grevenmacher,
Luxemburg
Bauherrschaft: CLTECH GmbH & Co. KG, Kaiserslautern

Deutscher Ingenieurbaupreis 2024 –
Staatspreis (dotiert mit 30.000 Euro)

Projekt: Luftschiffhangar in Mülheim an der Ruhr
Ingenieurbüro: Ripkens Wiesenkämper Beratende
Ingenieure PartGmbB, Essen
Tragwerksplanung: Ripkens Wiesenkämper 
mit Marx Krontal Partner, MKP GmbH, Hannover 
Bauherrschaft: Westdeutsche Luftwerbung Theodor Wüllen-
kemper GmbH & Co. KG, Mülheim an der Ruhr
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den. Anschließend stimmte die Jury in
einer zweiten Preisgerichtssitzung
über die Preisträger und Auszeichnun-
gen ab.

Aus der Jurybewertung des
Staatspreis-Projekts

Der Luftschiffhangar gewinnt den
Deutschen Ingenieurbaupreis 2024,

weil alle Kriterien der Auslobung –
Gestaltung, Konstruktion, Innovation,
Ressourceneffizienz und Nachhaltig-
keit – in diesem Projekt in vorbildlicher
Weise umgesetzt wurden. Der im Inne-
ren an eine Kathedrale erinnernde
Luftschiffhangar ist ein imposantes
Beispiel für die konsequente Umset-
zung des Holzbaus. Die Fachwerkträ-

ger und alle Knotenpunkte sind als rei-
ne Holzverbindungen ausgeführt. Die-
se innovative Konstruktion stellt einen
bedeutenden Fortschritt im Holzbau
dar. Die Dimensionierung des Hallen-
tragwerks und die Verwendung von
vorgefertigten, rückbaubaren Elemen-
ten zeugen von einer durchdachten,
von Anfang an integralen und BIM-
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Rennrodelbahn Oberhof, Foto Fotoloft Erfurt

Projekt: Rennrodelbahn Oberhof
Ingenieurbüro: HOFFMANN.SEIFERT.PARTNER architekten
ingenieure Partnerschaftsgesellschaft (HSP), Suhl
Bauherrschaft: 
Zweckverband Thüringer Wintersportzentrum Oberhof

Projekt: Neues Schiffshebewerk Niederfinow
Generalplanung: 
Tractebel Hydroprojekt GmbH, Weimar
Bauherrschaft: 
WNA Berlin, Wasserstraßen-Neubauamt, Berlin

Auszeichnungen (dotiert mit je 4.000 Euro)

Neues Schiffshebewerk Niederfinow, 
Foto Bundesanstalt für Wasserbau Karlsruhe

Projekt: Werk- und Forschungshalle 
Diemerstein in Frankenstein
Ingenieurbüro: Wissenschaftliche Mitarbeiter:innen des t-lab
Holzarchitektur und Holzwerkstoffe, RPTU Kaiserslautern-
Landau unter Leitung von Prof. Dr.-Ing. Jürgen Graf und graf
ingenieure, Heubach
Bauherrschaft: Stiftung für die TU Kaiserslautern
(inzwischen: Stiftung für die RPTU) / Villa Denis GmbH,
Frankenstein

Projekt: Müngstener Brücke in Solingen-Schaberg
Ingenieurbüro: IGS INGENIEURE GmbH & Co. KG, Weimar
Bauherrschaft: DB Netz AG Regionalbereich West, Düsseldorf
(seit 1. 1. 2024: DB InfraGO)

Werk- und Forschungshalle Diemerstein in Frankenstein, 
Foto Andreas Labes

Solingen-Schaberg, Foto Wave in Motion GmbH
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gestützten Planung. Die vom frühzeiti-
gen Dialog zwischen Holzbau, Trag-
werksplanung und Maschinenbau
geprägte Planung zeigt, wie innovati-
ve Lösungen in die Praxis umgesetzt
werden können. Vor diesem Hinter-
grund beeindruckt auch die Bauzeit
von nur sechs Monaten. Der Luftschiff-
hangar verknüpft in idealer Weise
Ingenieurbaukunst mit Nachhaltig-
keitskriterien. Die Holzkonstruktion ist
rückbaubar, so dass eine Wiederver-
wendung der Bauteile möglich ist. Die
Fundamente des Vorgängerbaus wur-
den vor Ort gebrochen und direkt wie-
der eingebaut, der Boden des Hangars
besteht aus gebrauchten Betonplatten
und die Aluminiumdeckung ist sorten-
rein rückbaubar und recycelbar.

Aus der Jurybewertung des
Nachwuchspreises

Der über 34 Meter spannende, 2,60
Meter hohe hybride Fachwerkträger,
der die Ausbildung eines sehr ressour-
censparenden Dachtragwerks ermög-
licht, wurde von der Jury als besonders
preiswürdig hervorgehoben. Durch die
innovative Kombination von Eichen-
schwachholz mit den Stahlzugdiago-
nalen konnte eine schlanke und CO2-

minimierte Konstruktionsweise mit
geringer Bauhöhe realisiert werden.
Das Betreten von Neuland bei der Ver-
wendung von Schwachholz im Holzbau
betrifft sowohl die konstruktive Ausbil-
dung als auch deren Bemessung. Die
Nutzung von lediglich entrindeten Höl-
zern ermöglichte zudem eine neue
gestalterische Sprache und verleiht
dem Tragwerk seine einzigartige Cha-
rakteristik. Hervorzuheben ist die kur-
ze Planungs- und Ausführungszeit, die
nur durch eine vertrauensvolle und
kooperative Zusammenarbeit aller
Beteiligten möglich war.

Projekte in der engeren Wahl

Projekt: Ehemalige Wäscherei Spindler
im Spreekarree, Berlin-Spindlersfeld
Ingenieurbüro: EiSat GmbH, Gesell-
schaft Beratender Ingenieure für Bau-
wesen, Berlin
Bauherrschaft: SF Projektentwick-
lungsgesellschaft mbH c/o Hilpert
GmbH, Würzburg

Projekt: Behelfsbrücken über die Ahr
Ingenieurbüro: PlannIng GmbH, Bad
Neuenahr-Ahrweiler
Bauherrschaft: Stadt Bad Neuenahr-
Ahrweiler

Jury 
Deutscher Ingenieurbaupreis 2024

Dirk Scheinemann, Abteilungsleiter B
im Bundesministerium für Wohnen,
Stadtentwicklung und Bauwesen
Prof. Dr.-Ing. Helmut Schmeitzner, Vor-
stand Bundesingenieurkammer
Prof. Dr.-Ing. Sabine Flamme, Vorstand
Institut für Infrastruktur Wasser Res-
sourcen Umwelt, FH Münster
Andreas Keil, Partner bei schlaich ber-
germann partner (Juryvorsitz)
Helmut Meyer, Gesellschafter, Transso-
lar Energietechnik GmbH
Birga Ziegler, Geschäftsführung m2ing
GmbH
Petra Wesseler, Präsidentin des Bundes-
amtes für Bauwesen und Raumord-
nung Berlin

Weitere Informationen:
https://www.bbr.bund.de/deutscher-
ingenieurbaupreis-2024

Kontakt:
Eva Hämmerle
Kommunikation & Presse
+49 (0) 30-2589 882-23
haemmerle@bingk.de
www.bingk.de
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Das neue „Jahrbuch „Ingenieurbau-
kunst“ zeigt wieder eine Auswahl der
wichtigsten aktuellen Bauwerke Made
in Germany und diskutiert die Zukunft
des Planens und Bauens. Herausgege-
ben von der Bundesingenieurkammer
werden damit die Leistungen des deut-
schen Bauingenieurwesens dokumen-
tiert. Die beteiligten Ingenieurinnen
und Ingenieure beschreiben die bau-
technischen Herausforderungen und
erläutern die konkreten Lösungen bei
Planung und Ausführung. Das Jahr-
buch Ingenieurbaukunst 2025 ist eine
Hommage an das Bauingenieurwesen,
ein Forum für aktuelle Debatten rund
um das Planen und Bauen – diesmal ins-
besondere zu klimagerechten und
zuverlässigen Infrastrukturen – sowie
eine Würdigung von Manfred Curbach.

Vor dem Hintergrund der Klimakrise
muss nicht das Überschreiten, sondern
das Einhalten von Grenzen – konkre-
ter: der Klimaverträglichkeit – zur
obersten Maxime der Ingenieurtätig-

keit werden. Auch im Jahrbuch „Inge-
nieurbaukunst 2025“ werden wieder
interessante Bauwerke, die von Inge-
nieurinnen und Ingenieuren aus
Deutschland geplant und gebaut wur-
den, mit kurzen Beiträgen von ihnen
selbst vorgestellt. So berichten zum

Beispiel knippershelbig über das zirku-
läre Pilotprojekt The Cradle in Düssel-
dorf, Bollinger+Grohmann über die
schwebende Aufstockung des Wien
Museums, Hartwich Bernhardt Inge-
nieure über die Nashorn-Pagode im
Zoo Berlin, Pirmin Jung und Züblin Tim-
ber über ein modulares Studierenden-
wohnheim in Heidelberg oder wh-p
Ingenieure über Umbau und Aufstok-
kung des Schicklerhauses Berlin sowie
Buro Happold und Polyplan Kreiken-
baum über eine schwimmende Bade-
landschaft im Hafen von Göteborg.

Jahrbuch Ingenieurbaukunst 2025

Bundesingenieurkammer (Hrsg.)
192 Seiten | Softcover | Deutsch
ISBN print: 978-3-433-03457-6
ISBN print + ePDF: 978-3-433-03458-3

https://www.ernst-und-sohn.de/inge-
nieurbaukunst-2025-made-in-germany

Jahrbuch der Ingenieurbaukunst erschienen
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1. Einführung

Die Zunahme von Star-
kregenereignissen und
deren verheerende Aus-
wirkungen auf städtische
Gebiete haben in den
letzten Jahren erhebliche
Aufmerksamkeit erlangt.
Insbesondere in Deutsch-
land waren zahlreiche
Städte und Gemeinden
von schweren Starkre-
gen- und damit verbun-
denen Hochwasserereig-
nissen betroffen. Darun-
ter das Wesselbachtal in
Nordrhein-Westfalen,
dessen Schäden in Abbil-
dung 1 dargestellt sind.
Die katastrophalen Fol-
gen solcher Ereignisse sind auf die
Nicht-Prognostizierbarkeit von Stärke
und Ort solcher Ereignisse zurückzu-
führen. Die Urbanisierung verstärkt
diese Auswirkungen zusätzlich, da ver-
siegelte Flächen die Abflusssituation

verschlechtern. Vor diesem Hinter-
grund haben sich Schutzmaßnahmen
gegen Starkregenereignisse als drin-
gend notwendig erwiesen.

Das Ziel dieser wissenschaftlichen
Arbeit bestand darin, Maßnahmen

gegen Überflutungen
aus Starkregenereignis-
sen im Wesselbachtal in
Nordrhein-Westfalen zu
untersuchen. Hierbei
konzentriert sich die
Arbeit auf strukturelle
Maßnahmen, also Maß-
nahmen, die eine direkte
Barriere zwischen Hoch-
wasser und dem zu schüt-
zenden Bereichen dar-
stellen. Hierzu gehören
beispielsweise Schutz-
wände, Ableitungskanä-
le und Rückhaltebecken.
Die Wirksamkeit dieser
vorgeschlagenen Maß-
nahmen sollte anhand
ausgewählter Starkre-

genereignisse hinsichtlich der Redukti-
on von Überflutungsflächen und -tie-
fen, Fließgeschwindigkeiten und Ab-
flüssen an kritischen Orten entlang des
Hauptfließweges untersucht werden.

2. Hochwasser 2021

Die Hochwasserka-
tastrophe im Juli
2021 in West- und
Mitteleuropa wurde
als "Jahrhunderter-
eignis" eingestuft.
Ein Tiefdruckgebiet
namens Bernd löste
dieses seltene Un-
wetter aus, das mas-
sive Regenfälle und
Überschwemmun-
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3. Preis an Paula Schnitzer für ihre Bachelor-Arbeit:

Untersuchung struktureller Maßnahmen zur Eindämmung der
Auswirkungen von Überflutungen aus Starkregenereignissen
im Wesselbachtal
Erstprüfer: Prof. Dr.-Ing. Reinhard Hinkelmann (TU Berlin)
Zweitprüferin: Prof. Dr. Eva Paton (TU Berlin)
Betreuer/in: Dr.-Ing. Franziska Tügel (TU Berlin), Lennart Steffen, M.Sc. (TU Berlin)

Abbildung 1: Schäden am Martha-Müller-Seniorenzentrum im Wesselbachtal
(Krombusch, 2021)

Abbildung 2:
Niederschlagssummen
vom 12.-15. Juli 2021 in
Deutschland (Junghä-
nel et al., 2021)

Bau 4-24 Umbruch 1.qxd  17.12.2024  13:53 Uhr  Seite 59



gen verursachte. Besonders betroffen
waren Nordrhein-Westfalen und
Rheinland-Pfalz, wo innerhalb von 24
Stunden 100 bis 150 Liter Regen pro
Quadratmeter fielen (Bpb, 2021)
(Abbildung 2). Die Folgen waren ver-
heerend, mit schweren Schäden an
Infrastrukturen, über 180 Todesopfern
in Deutschland und geschätzten finan-
ziellen Schäden von über 40 Milliarden
Euro (Schäfer et al., 2021).

3. Methoden

Um die Wirkung struktureller Maßnah-
men auf Hochwasserereignisse zu
untersuchen, wurde das robuste 2D

Flachwassermodell hms++ angewen-
det und die Oberflächenströmung im
betrachteten Einzugsgebiet für ver-
schiedene Maßnahmenszenarien simu-
liert. Das Flachwassermodell hms++
wurde am Fachgebiet für Wasserwirt-
schaft und Hydrosystemmodellierung
der Technischen Universität Berlin ent-
wickelt. Es ermöglicht die Modellie-
rung von Flachwasserströmungen, Nie-
derschlag, sowie Infiltration in varia-
blen räumlichen und zeitlichen Auflö-
sungen (Simons et al., 2014). Im Rah-
men dieser Arbeit wurde hms++ zur
Untersuchung von Wassertiefen,
Abflüssen und Strömungsgeschwindig-
keiten im Wesselbachtal eingesetzt.

4. Untersuchungsgebiet

Das untersuchte Einzugsgebiet Wessel-
bachtal in Nordrhein-Westfalen liegt in
der Gemeinde Hohenlimburg und
erstreckt sich über etwa 3 km2. Es ist
von steilen Hängen umgeben. Durch
das EZG verläuft der Wesselbach, wel-
cher den Hauptfließweg darstellt und
an welchem sich talwärts ein Sied-
lungsgebiet befindet. Das Gelände ist
von großen Höhenunterscheiden
geprägt. Die topografischen Merkmale
begünstigen plötzliche Hochwasserer-
eignisse, indem Wasser schnell von den
Hängen abfließt und sich im Tal auf-
staut. Die begrenzten Flächen zur
Ableitung von Wasser sowie die dichte
Bebauung in den Siedlungen behin-
dern den effizienten Abfluss über-
schüssigen Wassers, was zu Stauungen
führen kann. Das Wesselbachtal war
stark vom Hochwasser 2021 betroffen.
Die Niederschlagsintensität am Ereig-
nistag erreichte bis zu 1,7 mm/min,
gemessen an der Station Hagen-Hol-
tenheim, die in unmittelbarer Nähe des
Einzugsgebiets liegt. Insgesamt wur-
den 145 mm in einem Zeitraum von 200
Minuten gemessen. (Tügel et al., 2023)

5. Simulationen

Ausgangspunkt der durchgeführten
Simulationen bildet das digitale Gelän-
demodell des Einzugsgebiets mit einer
Rastergröße von 2 m x 2 m. Die Simula-
tion erstreckt sich über einen Zeitraum
von zwei Stunden, anhand von zwei
verschiedenen Niederschlagsereignis-
sen. Diese sind Teil einer Auswahl von
Starkregenereignissen, welche vom
Fachgebiet für Ökohydrologie und
Landschaftsbewertung der TU Berlin
nach Filterung und Analyse 1-minüti-
ger Messdaten aller DWD-Bodenstatio-
nen in Deutschland seit 1990 ausge-
wählt wurden. Untersucht werden die
Ergebnisse anhand von maximalen und
durchschnittlichen Wassertiefen und
Fließgeschwindigkeiten, sowie deren
zeitlichen Verläufen. Die Referenzsi-
mulation des Einzugsgebiets wird mit
der unveränderten Modellgrundlage
durchgeführt und dient als Vergleichs-
maßstab für weitere Simulationen, bei
denen strukturelle Maßnahmen in das
digitale Geländemodell integriert wer-
den. Diese Vergleichsgrundlage er-
möglicht die Bewertung der Wirksam-
keit der Maßnahmen. Die Referenzsi-
mulation zeigt, dass die höchsten Was-
sertiefen und Fließgeschwindigkeiten
entlang des Wesselbachs im besiedel-
ten Gebiet auftreten. Dies ist in Abbil-
dung 3 dargestellt.

Baukammer
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Abbildung 3: Maximalwerte der Wassertiefe in [m] (links) und Fließgeschwindigkeit in [m/s]
(rechts) infolge Niederschlagsereignis 1 (mit QGIS erstellt) 

Abbildung 4: Differenz der maximalen (links) und der durchschnittlichen Wassertiefe in [m]
(rechts) (mit QGIS erstellt)
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Die erste untersuchte Maßnahme stellt
eine Mauer dar. Diese kann als Schutz-
mauer oder als idealisierter Wall ange-
nommen werden, an der eine erste
grobe Abschätzung hinsichtlich der
Auswirkungen und Effektivität einer
solchen Barriere vorgenommen wird.
Die Mauer umschließt den südlichen
Teil des Siedlungsgebiets und durch-
kreuzt die zwei Hauptfließwege. Sie
soll als Grenze zwischen dem Sied-
lungsgebiet und den steilen Hängen
dienen und so den anfallenden Abfluss
aufstauen und/oder umleiten. Es wur-
den in einer iterativen Vorgehensweise
verschiedene Varianten entwickelt.
Eine Mauer mit durchgehender Höhe
von 3 m erwies sich als kaum effektiv.
Die maximalen Wassertiefen und Fließ-
geschwindigkeiten änderten sich im
Einzugsgebiet nur um -10 bis +10 cm
bzw. um -10 bis + 10 m/s. Grund dafür
ist ein frühzeitiges Überströmen der
Mauer an den Stellen der Hauptfließ-
wege. Es kommt somit nur zu einer
geringen zeitlichen Verschiebung der
Maximalwerte. Da eine weitere Anpas-
sung der Höhe der Mauer als unreali-
stisch erachtet wird, wurden in einer
weiteren Variante Staumauern model-
liert. Das bedeutet, um die Mauer zu
modellieren, wurde nicht mehr die
Geländehöhe um einen bestimmten
Wert erhöht, sondern es wurde eine
globale Höhe für die Oberkante der
Mauer festgelegt. Das Unterbrechen
beider Hauptfließwege mittels Stau-
mauern erwies sich als weitaus effekti-
ver. Die vor den Mauern entstandenen
Stauseen halten zu Beginn der Simula-
tion viel Wasser zurück, bis die Kapazi-
tät erschöpft ist. Eine Änderung der
Wassertiefe und der Fließgeschwindig-
keit ist im gesamten Siedlungsgebiet
entlang des Hauptfließweges deutlich
erkennbar. Der Maximalwert der Was-

sertiefe ist von etwa 5 m auf 4 m gefal-
len und die maximale Fließgeschwin-
digkeit wurde von 0,5 m/s auf 0,2 m/s
gesenkt. Um eine bessere Vergleich-
barkeit der Simulationsergebnisse zu
ermöglichen, werden diese anhand
von Differenzwerten analysiert. Dazu
wird die Wassertiefe bzw. Fließge-
schwindigkeit der Referenzsimulation
von der entsprechenden Wassertiefe
bzw. Fließgeschwindigkeit der unter-
suchten Maßnahmenvariante subtra-
hiert. Beispielhaft ist dies anhand der
Wassertiefe in Abbildung 4 dargestellt.
Man erkennt die grünen Bereiche, in
denen die Werte abgenommen haben,
sowie die blauen Bereiche vor den
Mauern, in denen sich das Wasser auf-
staut.

Die Maßnahme 2 umfasst zwei Varian-
ten, die darauf abzielen, Oberflächen-
abflüsse aus den Hängen des südlichen
Teils des EZG zu kontrollieren. Es wer-
den zwei Kanäle entlang der Hänge

mit Rückhaltebecken modelliert, um
den Hauptfließweg zu unterbrechen
und das Wasser in Kanäle umzuleiten.
Die Einleitung des Wassers in den
Kanal stellt hierbei eine Herausforde-
rung dar. Um diese zu realisieren, wird
an und zwischen den Einleitungspunk-
ten der Kanäle eine Mauer modelliert.
Im weiteren Untersuchungsverlauf
wurde die Höhe der Mauer am Einlei-
tungspunkt erhöht sowie entlang des
Kanals verlängert. Diese Anpassungen
führen zu einer stärkeren Abnahme
der Wassertiefe entlang des Wessel-
bachs (Abbildung 5). Auch die Fließge-
schwindigkeit zeigt eine positive Ver-
änderung. Die angepasste Mauer wird
zwar erst etwas später überströmt, was
eine leichte Verbesserung darstellt,
aber keine signifikanten Effekte
bringt. Die Analyse der zeitlichen Ver-
läufe bestätigt diese Ergebnisse. Die
Maßnahmen führen zu einer zeitlichen
Verschiebung der Maximalwerte der
Wassertiefe und Fließgeschwindigkeit

Das Seniorenheim stellte während des
Starkregenereignisses einen besonders
kritischen Ort dar. Daher wird an die-
sem Ort eine gesonderte Maßnahme
untersucht. Ziel ist es, das Wasser vor
dem Seniorenheim abzufangen, mit-
tels eines Kanals umzuleiten und in
einem Becken aufzufangen. Das Umlei-
ten des Wassers brachte für das Senio-
renheim äußerst positive Effekte her-
vor. Die Wassertiefe am Seniorenheim
nimmt ab, hinter dem Becken ist sie
jedoch höher als in der Referenzsimu-
lation, was auf eine Erschöpfung des
Beckens und ein Überlaufen hinweist
(Abbildung 6). Die Fließgeschwindig-
keit zeigt ebenfalls eine Verringerung
am Seniorenheim, hinter dem Becken
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Abbildung 5: Differenz der maximalen (links) und der durchschnittlichen Wassertiefe (rechts)
in [m] (mit QGIS erstellt)

Abbildung 6: Differenz der maximalen (links) und der durchschnittlichen Wassertiefe (rechts)
in [m] (mit ParaView erstellt)
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ist sie angestiegen. Eine Mauer am 
Becken soll in der nächsten Phase die-
sem Problem entgegenwirken. Die
weiteren Simulationen zeigen jedoch,
dass auch ein Rückhaltebecken mit
vierfachem Fassungsvermögen keine
großen positiven Effekte bringt und
das Überlaufen des Beckens zeitlich
nur um einige Sekunden verschoben
wird. Bei dieser Maßnahme sind somit
nicht nur die positiven Effekte auf das
Seniorenheim zu beachten, sondern
auch die negativen Auswirkungen auf
die umliegenden Bereiche.

6. Ergebnisse

Die Simulationen zeigen, dass die
Unterbrechung beider Fließwege mit-
tels Staumauern die Effizienteste der
untersuchten Maßnahmen ist, um
maximale Wassertiefen und Fließge-
schwindigkeiten entlang des Haupt-
fließweges zu reduzieren. Das Ableiten
des Wassers durch einen Kanal erwies
sich als weniger effektiv, da der natür-
liche Hauptfließweg in einen Kanal
umgeleitet werden muss, was einen
hohe Aufwand darstellt.

Die Modellierung von Maßnahmen an
speziellen kritischen Orten, wie einem
Kanal mit Rückhaltebecken am Senio-

renheim, zeigte eine deutliche Redu-
zierung von Wassertiefen und Fließge-
schwindigkeiten. Allerdings ist die Aus-
wirkung auf andere Gebiete zu berück-
sichtigen. Die Simulationen verdeutli-
chen, dass das Wasser eher umgeleitet
als zurückgehalten wurde. Daher wäre
es sinnvoll, weiter zu untersuchen, wie
sich diese Umleitung auf das gesamte
Gebiet auswirkt und ob das Wasser von
dort aus möglicherweise weiter umge-
leitet werden sollte.

7. Schlussfolgerungen und Ausblick

Trotz der erzielten Fortschritte konnte
im Rahmen dieser Arbeit keine Lösung
gefunden werden, die das Siedlungs-
gebiet vollständig vor den Auswirkun-
gen eines extremen Niederschlagser-
eignisses schützen kann. Dies verdeut-
licht, dass es keine perfekte Lösung
gegen Hochwasserkatastrophen gibt
und dass beim Hochwasserschutz nicht
alleinig auf strukturelle Maßnahmen
gesetzt werden sollte. Es ist auch wich-
tig, natürliche und nicht-strukturelle
Maßnahmen zu berücksichtigen.
Zusätzlich sollte beachtet werden, dass
die Ergebnisse dieser Untersuchungen
nicht uneingeschränkt auf das tatsäch-
liche Szenario übertragen werden kön-

nen. Für präzisere Aussagen wäre bei-
spielsweise die Verwendung eines
noch höher auflösenden und damit
genaueren DGM erforderlich. Dennoch
bieten die Ergebnisse dieser Arbeit
einen ersten Eindruck über die Effi-
zienz der verschiedenen Maßnahmen
und bieten einen Ansatzpunkt für
zukünftige Forschungen. Durch eine
Weiterentwicklung und Optimierung
der Maßnahmen kann untersucht wer-
den, inwiefern strukturelle Maßnah-
men einen Schutz vor Hochwasserkata-
strophen in Gebieten mit solch unvor-
teilhaften geografischen Randbedin-
gungen bieten.
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Berechnungen im Bereich der Boden-
dynamik sind aufgrund der schwierig
zu erfassenden dynamischen Belastun-
gen einerseits und dem komplexen
Verhalten des Bodens als Überträger
dynamischer Lasten andererseits nur
durch Modellbildung möglich. Die Bil-
dung eines Modells zur Lösung boden-
dynamischer Problemstellungen erfor-
dert die Kenntnis verschiedener Para-
meter, welche das dynamische Verhal-
ten des Bodens abbilden. Zur Bestim-
mung repräsentativer Bodenkennwer-
te sind Materialuntersuchungen not-
wendig, welche durch Messverfahren
realisiert werden. Ein solches Labor-
messverfahren ist der Resonant
Column Versuch zur Bestimmung des
dynamischen Elastizitätsmoduls,
Schubmoduls und der Dämpfung einer
Bodenprobe. Der Versuch beruht auf
der eindimensionalen Wellenausbrei-
tung. Eine zylindrische Bodenprobe
wird dabei harmonisch angeregt,
wodurch Wellen in der Probe erzeugt
werden. Durch Variation der Anre-
gungsfrequenz und gleichzeitige Mes-
sung der Schwingungsamplitude wird
die niedrigste Eigenfrequenz (bei
Amplitudenmaximum) des Systems
(bestehend aus Gerät und Probe)
ermittelt. Unter Berücksichtigung der
Proben- und Gerätekennwerte (u.a.
Geometrie, Massen) kann die jeweilige
Wellengeschwindigkeit in der Probe
ermittelt werden, woraus schließlich
die Verformungsmoduln bestimmt
werden. [18, 44, 49]

Da im Resonant Column Versuch das
System aus Gerät und Probe zu Torsi-
onsschwingungen angeregt wird, muss
aufgrund der Trägheit nicht nur die
Systemmasse selbst, sondern auch ihre
Verteilung innerhalb des Systems (aus-
gedrückt durch das Massenträgheits-
moment) berücksichtigt werden. Im
Vergleich zur Probengeometrie ist die
Geometrie des Versuchsgeräts kompli-
ziert. Bereits die Berechnung des Mas-

senträgheitsmoments einfacher Geo-
metrien kann jedoch komplex sein,
weshalb zur Bestimmung des Massen-
trägheitsmoments des Geräts eine
andere Herangehensweise gewählt
werden muss. Im Zuge der Systemkali-
brierung wird das Massenträgheitsmo-
ment des Geräts daher versuchstech-
nisch ermittelt. Hierbei sind verschiede-
ne Methoden der Kalibrierung mög-
lich. Der mathematische Hintergrund
ist dabei für alle Methoden gleich und
ergibt sich aus dem Zusammenhang
zwischen der Systemeigenkreisfre-
quenz ˆ, Systemrotationssteifigkeit kı
und dem Massenträgheitsmoment des
Systems J:

Bei der Kalibrierung erfolgt die Ermitt-
lung des Massenträgheitsmoments
durch Messung der Eigenfrequenz des

Systems bestehend aus einer Kalibrier-
probe mit bekannten Material-para-
metern und Gerät. Die Unterschiede
der verschiedenen Methoden finden
sich vor allem in der anschließenden
rechnerischen Auswertung der Kali-
briermesswerte. Der größte Unter-
schied liegt dabei darin ob Materialpa-
rametern der Kalibrierproben in die
Auswertung miteinfließen oder durch
Einsatz zusätzlicher Kalibriergewichte
die Auswertung ohne Materialparame-
ter auskommt. Die Kalibrierung erfolgt
unter Einsatz von Kalibrierproben aus
Aluminium, welche durch unterschied-
liche Durchmesser und infolgedessen
unterschiedliche Torsionssteifigkeiten
und Eigenfrequenzen ein breites Fre-
quenzintervall zwischen 10 und 250 Hz
abdecken.

Die vorgestellte Gerätevariante des
Resonant Column Geräts vom Typ Har-
din kennzeichnet sich durch die Beson-
derheit gegenüber anderen Geräteva-
rianten durch Aufbringen von Vertikal-
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kräften Bodenproben unter anisotro-
pen Spannungen untersuchen zu kön-
nen. Dies ermöglichen die Lagerungs-
bedingungen der Probe, wobei eine
Seite der Probe fest eingespannt ist
und die andere Seite der Probe dreh-
bar. Die Drehung wird jedoch durch ein
Bauteil begrenzt, welches als Drehfe-
der fungiert und gleichzeitig Vertikal-
kräfte übertragen kann („fixed-partly
fixed“ Konfiguration, siehe Abbildung
1), während andere Gerätevarianten
ohne ein solches Bauteil in der Dre-
hung „frei“ sind und keine Vertikal-
kräfte übertragen können. Der Einfluss
der Drehsteifigkeit dieses Verbin-
dungsbauteils (= Verbindung zwischen
Torsions- und Vertikalantrieb) auf die
im Zuge der Kalibrierung gemessenen
Systemeigenfrequenzen wurde unter-
sucht, indem drei unterschiedlich dreh-
steife Verbindungsbauteile getestet
wurden.

Außerdem wurden weitere Einflüsse

auf die im Zuge der Kalibrierung
gemessenen Eigenfrequenzen unter-
sucht. Dies beinhaltet den Einfluss aus
Vertikalspannungen infolge der Über-
tragung von Vertikalkräften durch das
Verbindungsbauteil auf die Probe, den
Einfluss aus Zelldruck, den Einfluss der
Kalibrierprobensteifigkeiten (durch
Variation der Kalibrierproben-durch-
messer und -größen) sowie den Einfluss
der Anregungsamplitude.

Eine erste Kalibrierreihe erfolgte unter
Einsatz des standardmäßig verbauten
Verbindungsbauteils als torsionssteife-
re Variante (VBT 1), welches zur Unter-
suchung steiferer Proben eingesetzt
werden soll. Im Rahmen der ersten
Kalibrierreihe konnte ein Einfluss des
Zelldrucks ausgeschlossen werden. Der
Einfluss von Vertikalspannungen er-
wies sich als vernachlässigbar klein
bzw. ein möglicher Einfluss wird von
Messungenauigkeiten überkompen-
siert. Ein Einfluss der Anregungsampli-

tude auf die Eigenfrequenzen konnte
festgestellt werden. Je größer dabei
die Amplitude war, desto kleiner
waren die gemessenen Eigenfrequen-
zen. Ein größeres Massenträgheitsmo-
ment ruft eine niedrigere Eigenfre-
quenz hervor. Daraus ließ sich die
Erklärung ableiten, dass mit größer
werdender Amplitude eine größere
Gerätemasse angeregt wird und die
Eigenfrequenzen niedriger werden.
Ebenfalls konnte eine Abhängigkeit
der Systemeigenfrequenz von der Tor-
sionssteifigkeit bzw. dem Proben-
durchmesser der Kalibrierproben
bestätigt werden. Eine höhere Steifig-
keit infolge größeren Durchmessers
führte zu einer größeren Eigenfre-
quenz des Systems aus Gerät und Probe
(vgl. Formel oben).

Ein Vergleich der Systemeigenfrequen-
zen mit Frequenzen, welche an einem
Resonant Column Gerät vom Typ Sto-
koe („fixed-free“ Konfiguration bzw.
Gerät ohne Verbindungsbauteil) unter
Einsatz derselben Kalibrierproben
gemessen wurden, offenbarte höhere
mit dem Typ Hardin gemessene Eigen-
frequenzen und damit erwartungsge-
mäß ein steiferes Systemverhalten,
welches im Wesentlichen bei torsions-
weicheren Kalibrierproben zu beob-
achten war (vgl. Abbildung 3). Dies
lässt sich auf das Verbindungsbauteil
zurückführen.

Weiter traten bei torsionsweicheren
Kalibrierproben Unregelmäßigkeiten
in Form von mehrfache, nah beieinan-
der-liegende Systemeigenfrequenzen
auf, wobei je nach Amplitude verschie-
dene Eigenfrequenzen dominierten
bzw. zuvor dominierende Eigenfre-
quenzen bei höheren Amplituden
nicht mehr festzustellen waren. Die
Ergebnisse der betreffenden Kalibrier-
proben wurden in der späteren Kali-
brierauswertung aus-geschlossen. Zur
Klärung eines Zusammenhangs der
Unregelmäßigkeiten mit dem torsions-
steiferen Verbindungs-bauteil wurden
Kalibrierreihe 2 und 3 durchgeführt.

Kalibrierreihe 2 wurde unter Einsatz
einer Sonderanfertigung des Verbin-
dungsbauteils als torsionsweichere
Variante (VBT 2) zur Untersuchung
weicher Proben durchgeführt. Die Er-
gebnisse der zweiten Kalibrierreihe
waren nicht den Erwartungen entspre-
chend, da sich VBT 2 als steifer als VBT
1 erwies und zu einem „noch“ steife-
ren Systemverhalten führte. Darüber
hinaus konnten die aus Kalibrierreihe 1
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Abbildung 2: Verbindungsbauteile (v.r.n.l.): Standardbauteil VBT 1 (steif),
Sonderanfertigung VBT 2 („weich“), konstruiertes neues Verbindungsbauteil VBT 3 (weich)

Abbildung 1: Resonant Column Gerät Typ Hardin (“fixed-partly fixed” Konfiguration)
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bekannten Unregelmäßigkeiten auch
bei mittelgroßen Kalibrierproben
beobachtet werden. Dies bestätigte
den Zusammenhang der Unregelmä-
ßigkeiten mit dem Verbindungsbau-
teil. 

Zur Untersuchung
weicher Proben wur-
de stattdessen ein
neues torsionsweiches
Verbindungsbauteil
konstruiert (VBT 3
[neu]) und dessen Eig-
nung in einer dritten
Kalibrierreihe gete-
stet. Die Ergebnisse
zeigten ein deutlich
weicheres Systemver-
halten und nahezu
übereinstimmende
Eigenfrequenzen des
Systems mit den am
Gerät vom Typ Stokoe
gemessenen System-
eigenfrequenzen,
was den Erwartun-
gen entsprach.

In der Auswertung
der Kalibrierung
wurde auf Grundla-

ge eines Vergleichs der Kalibrier-
methoden und einer Kombination aus
verschiedenen Kalibriermethoden eine
Methode zum Ablauf der Kalibrierung
entwickelt, welche die vergleichsweise

besten Resultate erwarten lässt. Die
Kalibrierauswertung bestätigte eine
Frequenzabhängigkeit des Massen-
trägheits-moments bei Einsatz der Kali-
brierproben, welche in der Auswer-
tung zukünftiger Versuche an Boden-
proben berücksichtigt werden muss.
Diese ist auf diverse Fehler und eine
nicht perfekte Modellierung des
Systems zurückzuführen. Die Berück-
sichtigung dieser Frequenzabhängig-
keit erfolgt indirekt durch Korrektur
der gemessenen Eigenfrequenzen.
Dazu wurde ein Korrekturverfahren
auf Grundlage der Kalibriermesswerte
mit Kalibrierproben durchgeführt,
welches die Korrektur zukünftiger Ver-
suche an Bodenproben ermöglicht.

Baukammer

Abbildung 3: Abhängigkeit der gemessenen Eigenfrequenzen von
der Systemsteifigkeit (= abhängig vom Kalibrierproben-durchmes-
ser und der Gerätesteifigkeit (ohne [= Stokoe Gerät] und mit
verschiedenen VBT)
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Senatsverwaltung für Wirtschaft, 
Energie und Betriebe
Abgeordneter Harald Laatsch (AfD)

über die Präsidentin des
Abgeordnetenhauses von Berlin
über Senatskanzlei – G Sen –

Antwort auf die Schriftliche Anfrage
Nr. 19/20774 vom 05.11.2024 über
Zur Sanierung des Internationalen
Congress Centrum (ICC)

Im Namen des Senats von Berlin beant-
worte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie
folgt:

Vorbemerkung der Verwaltung:

Das Internationale Congress Centrum
(ICC Berlin) gilt nicht nur als Ikone der
High-Tech-Architektur, sondern war bis
zur Überführung in den Stillstandsbe-
trieb im Jahr 2014 Europas größtes
Kongresszentrum und ein wichtiger
Bestandteil der Messe- und Kongress-
landschaft in Berlin. Mit einem Interes-
sensbekundungsverfahren, welches
die BIM Berliner Immobilienmanage-
ment GmbH 2018/2019 durchführte,
wurde die grundsätzliche Marktgän-
gigkeit des ICC bewiesen. Nun steht der
finale Schritt an, im förmlichen Verga-
beverfahren einen Erbbauberechtig-
ten zu ermitteln. Der Berliner Senat hat
der Absicht zugestimmt, im Rahmen
eines Konzeptverfahrens einen passen-
den privaten Investor für die Grund-
stücke Messedamm 11 (ICC und ICC-
Parkhaus) und Messedamm 9 (Park-
platz) zu finden. Ziel des Konzeptver-
fahrens ist es, Investorinnen/Investoren
zu finden, die die Verpflichtung zur
Wiederinbetriebnahme des ICC für
eine vom Land Berlin mitgetragene
Nutzung für Kunst, Kultur- und Krea-
tivwirtschaft sowie Innovation und
Technologie mit flexibel – im Bedarfs-
fall auch für Kongresse und Konferen-
zen – nutzbaren Flächen, ohne einen
finanziellen Beitrag des Landes Berlin
übernehmen. Die Senatsverwaltung
für Wirtschaft, Energie und Betriebe
(SenWiEnBe) hat die BIM GmbH zur
Durchführung eines Konzeptverfah-
rens beauftragt. Das ICC wird durch

den die im Vergabeverfahren ermittel-
ten Investor/Investorin saniert und
modernisiert auf der Grundlage der
vom Senat von Berlin vorgegebenen
Rahmenbedingungen und Prämissen,
jedoch nicht „unter Leitung des Berli-
ner Senats“, wie der Fragesteller in sei-
nem Vorwort ausführt.

Vorbemerkung des Abgeordneten:

Laut des Artikels der Berliner Zeitung
vom 08.10.24 gibt es neue Pläne für
eine umfassende Sanierung und
Umnutzung des ICC als denkmalge-
schütztes Gebäude. Unter der Leitung
des Berliner Senats und mit Hilfe priva-
ter Investoren sollen nicht nur das ICC
selbst modernisiert, sondern auch zwei
neue Gebäude auf den angrenzenden
Grundstücken errichtet werden. Ein
internationaler Wettbewerb soll bis
2026 ein Nutzungskonzept hervorbrin-
gen. Ziel ist es, das ICC zu einem multi-
funktionalen Veranstaltungszentrum
zu entwickeln.

Berliner ICC in Charlottenburg: Neue
Pläne für das denkmalgeschützte
Gebäude (berliner-zeitung.de)

1. Welche spezifischen Anforderungen
sollten potenzielle Investoren, bzw.
Wettbewerbsteilnehmer erfüllen, um
am geplanten Wettbewerb für die

Sanierung und Neuentwicklung des
ICC-Standortes teilzunehmen?

Zu 1.: Das Vergabeverfahren wird als
ein mehrstufiges wettbewerbliches
Dialogverfahren durchgeführt. Für die
Teilnahme am Wettbewerbsverfahren
(1. Verfahrensstufe) sind Eignungskri-
terien nachzuweisen und Mindestan-
forderungen zu erfüllen, die von der
Befähigung und Erlaubnis zur Berufs-
ausübung über die wirtschaftliche und
finanzielle Eignung bis hin zur techni-
schen und beruflichen Leistungsfähig-
keit reichen. Die Teilnahmekriterien
werden transparent und für alle
zugänglich zum Start des Vergabever-
fahrens auf der Vergabeplattform des
Landes Berlin veröffentlicht.

2. Wie werden die 1,6 Millionen Euro
für die geplante Wettbewerbsförde-
rung im Detail eingesetzt? (Erbitte
Auflistung der einzelnen Positionen.)

Zu 2.: Die Kosten im Zusammenhang
mit der Durchführung des Vergabever-
fahrens gliedern sich nach einer Schät-
zung der BIM wie folgt auf. Hierbei ist
zu beachten, dass nicht alle Positionen
bis zum Abschluss des Verfahrens kon-
kret beziffert werden können (z.B.
Rechtsanwaltskosten), sondern ledig-
lich eine Schätzung darstellen.

Siehe Tabelle

Denkmalschutz
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Drucksache 19 / 20 774 · Schriftliche Anfrage · 19. Wahlperiode

Schriftliche Anfrage des Abgeordneten Harald Laatsch (AfD)vom 5. November 2024 
(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 5. November 2024)

Zur Sanierung des Internationalen Congress Centrum (ICC)
und Antwort vom 15. November 2024 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 20. Nov. 2024)

Erstellung einer Metastudie mit
Schadstoffkataster

ca. 169.000,00 € brutto

Marketingagentur ca. 114.000 € brutto

Verfahrensbegleitung + Vorprüfbüro ca. 85.000 € brutto

Rechtsberatung ca. 214.000 € brutto

Verkehrswertgutachten ca. 18.000 € brutto

Sachverständiger Denkmalschutz ca. 17.600 € brutto

Sachverständiger Brandschutz ca. 44.800 € brutto

Managementvergütung BIM
(Konzeptverfahren)

ca. 530.000 € brutto

Erstellung Machbarkeitsstudie 200.000 € brutto

Baufachliche Begleitung BIM 119.000,00 € brutto

Geschätzte Gesamtsummen (brutto) ca. 1.511.400 € brutto
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Wie in dem Schreiben an den Haupt-
ausschuss vom 26.09.2023 erläutert,
sind ferner Haushaltsmittel für Auf-
wandsentschädigungen der Bietenden
sowie für eine Provision an die BIM bei
erfolgreichem Abschluss des Erbbau-
rechtsvertrages vorzusehen.

3. Aus welchen Titeln des Berliner
Haushaltsplans werden die 1,6 Millio-
nen Euro entnommen?

Zu 3.: Die für die Durchführung des
Vergabeverfahrens notwendigen
Haushaltsmittel werden aus dem Titel
54010, Kapitel 1330, entnommen. Die
Kosten für die Erstellung der Machbar-
keitsstudie wurden aus Titel 68307,
Kapitel 1320 entnommen.

4. Gibt es einen Plan B, falls bis 2026
kein tragfähiges Nutzungskonzept
vorliegt? Welche Schritte oder Pla-
nungsalternativen hat der Senat, falls
der Wettbewerb keine zufriedenstel-
lenden Ergebnisse liefert?

Zu 4.: Der Anspruch der SenWiEnBe ist
es, einen erfolgreichen Abschluss des
Vergabeverfahrens sicherzustellen.
Daher wurde als Verfahrensart das
Konzeptverfahren gewählt. Dieses
wird als wettbewerblicher Dialog
durchgeführt. Der wettbewerbliche
Dialog ist immer dann die vorzugswür-
dige Verfahrensart, wenn der Auftrag-
geber mögliche Lösungen nicht vor-
wegnehmen möchte, sondern prozes-
sual mit einbeziehen möchte, was der
Markt an technischen, finanziellen
oder rechtlichen Lösungen zu bieten
hat. In der Dialogphase werden alle
Aspekte des Auftrags und die besten
Lösungen mit den Bieterinnen und Bie-
tern gemeinsam erarbeitet. Ziel des
Dialogs ist es, zusammen mit den aus-
gewählten Interessentinnen und Inter-
essenten zu ermitteln und festzulegen,

wie die Anforderungen am besten
erfüllt werden können. Diese prozes-
suale Vorgehensweise ermöglicht es,
bereits im Verfahren konsensuale Zwi-
schenergebnisse zu erzielen und ist
damit in diesem Fall das erfolgverspre-
chendste und effizienteste Verfahren.

5. Welche Maßnahmen werden ergrif-
fen, um die Finanzierung des Projekts
frühzeitig abzusichern, falls private
Investoren ausbleiben?

Zu 5.: Es ist, wie bereits dargestellt,
nicht vorgesehen, dass das Land Berlin
sich mit eigenen Mitteln an der Sanie-
rung des ICC beteiligt. Das Konzeptver-
fahren hat zum Ziel, eine private Inve-
storin oder einen privaten Investor
unter den genannten Vorgaben zu fin-
den.

6. Wie wird sichergestellt, dass die
Denkmalschutzauflagen im der Sanie-
rung und Modernisierung des ICC ein-
gehalten werden?

Zu 6.: Die künftige Investorin oder der
künftige Investor hat die Pflicht zu
einem denkmalgeschützten Umbau
und zur Altlastensanierung des ICC. Als
Grundlage für das Vergabeverfahren
liegt daher ein vollumfängliches Denk-
malpflegekonzept vor. Inhalt des
Denkmalpflegekonzeptes ist eine aus-
führliche Herleitung und Erläuterung
des Denkmalwertes sowie die Doku-
mentation und Analyse des Bestandes.
Hierbei werden die unbedingt erhal-
tenswerten Bereiche definiert und ein
Leitfaden für den künftigen Umgang
mit der historischen Bausubstanz dar-
gelegt. Das Denkmalpflegekonzept
wird auf der Vergabeplattform abruf-
bar sein. Die Jury wird von einem Denk-
malschutzgutachter in allen Verfah-
rensphasen beraten. Als Fachverwal-
tung wird das Landesdenkmalamt das

Verfahren begleiten. Die Zuschlagskri-
terien zur Bewertung der Angebote/
Lösungsvorschläge ab der Dialogphase
beinhalten als unverzichtbaren zu
bewertenden Aspekt der Grundstücks-
entwicklung auch den Denkmals-
schutz.

7. Welche städtebaulichen Konzepte
werden verfolgt, um das ICC sowie die
möglichen neuen Gebäude harmo-
nisch in das bestehende Umfeld zu
integrieren?

Zu 7.: Im Zuge der Vorbereitung des
Vergabeverfahrens wurde die Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung, Bau-
en und Wohnen durch die Senatsver-
waltung für Wirtschaft, Energie und
Betriebe damit betraut, eine Grundla-
genermittlung bezüglich der bei einer
Bebauung der im Verfahren befindli-
chen Grundstücke zu beachtenden
technischen, statischen, verkehrlichen,
wasserwirtschaftlichen und denkmal-
relevanten Aspekte durchzuführen,
sowie das mögliche Maß der baulichen
Nutzung der Liegenschaften anhand
von städtebaulichen Studien zu unter-
suchen und zu quantifizieren. Insbe-
sondere die Lage der Grundstücke im
Stadtgebiet, stadträumliche Bezüge,
die Planungen zum Autobahndreieck
Funkturm und die zum Stadteingang
West sind definierende Parameter, die
als Grundlage für eine Bebauung in der
Machbarkeitsstudie ausformuliert sind.
Die Machbarkeitsstudie ist Teil der Ver-
gabeunterlagen.

Berlin, den 15.11.2024

In Vertretung

Michael B i e l
Senatsverwaltung für Wirtschaft,

Energie und Betriebe
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Schriftliche Anfrage des Abgeordneten Harald Laatsch (AfD) vom 5. November 2024 
(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 5. November 2024)

Sanierung vom Teufelsberg
und Antwort vom 15. November 2024 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 18. Nov. 2024)

Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung, Bauen und
Wohnen
Abgeordneter Harald Laatsch (AfD)

über die Präsidentin des
Abgeordnetenhauses von Berlin
über Senatskanzlei - G Sen -

Antwort auf die Schriftliche Anfrage
Nr. 19/20775 vom 5. November 2024
über Sanierung vom Teufelsberg

Im Namen des Senats von Berlin beant-
worte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie
folgt:

Die Schriftliche Anfrage betrifft zum

Teil Sachverhalte, die der Senat nicht
aus eigener Zuständigkeit und Kennt-
nis beantworten kann. Er ist gleich-
wohl bemüht, Ihnen eine Antwort auf
Ihre Frage zukommen zu lassen und
hat daher das Bezirksamt Charlotten-
burg-Wilmersdorf von Berlin um eine
Stellungnahme gebeten, die von dort
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in eigener Verantwortung erstellt und
dem Senat übermittelt wurde. Sie ist in
die nachfolgende Beantwortung ein-
geflossen.

Vorwort des Abgeordneten:
Laut Pressemitteilungen, gibt es eine
Investorengruppe, vertreten durch
Herrn Hartmut Gruhl, die Pläne zur
behutsamen Sanierung der ehemali-
gen Abhörstation verfolgt, die sowohl
die historischen Gebäude als auch
mögliche kulturelle Nutzungskonzep-
te umfassen sollen. Medienberichten
zufolge könnten hierbei Ausstellungs-
flächen, eine Museumsstraße sowie
gastronomische und kulturelle Ange-
bote in Betracht kommen, um den Ver-
fall der historischen Gebäude aufzu-
halten und den Ort für die Öffentlich-
keit zugänglich zu machen.

Frage 1:
In welchem Verhandlungsstand befin-
den sich aktuell die Gespräche zwi-
schen dem Senat, der Denkmalbehörde
und der Investorengruppe um Herrn
Hartmut Gruhl zur Sanierung und

künftigen Nutzung des Teufelsberg-
Areals?

Antwort zu 1:
Das Landesdenkmalamt Berlin und die
untere Denkmalschutzbehörde des
Bezirksamts Charlottenburg-Wilmers-
dorf von Berlin stehen im Austausch
mit dem Investor und den von ihm
beauftragten Planern, die zu einver-
nehmlichen Abstimmungen von Pla-
nungen führten.

Frage 2:
Welche konkreten Schritte sind bereits
seitens des Senats oder der Denkmal-
behörde unternommen worden, um
die Pläne zur Sanierung zu unterstüt-
zen oder voranzubringen?

Antwort zu 2:
Die Denkmalbehörden unterstützen
die Überlegungen zur Wiedernutzbar-
machung der Denkmale und haben
keine grundsätzlichen Bedenken.

Frage 3:
Sind bereits Genehmigungen für die
angedachte kulturelle Nutzung des

Areals in Aussicht gestellt oder im
Genehmigungsverfahren?

Antwort zu 3:
Eine temporäre kulturelle Nutzung
wurde bereits positiv beschieden.

Frage 4:
Welche zusätzlichen Maßnahmen wer-
den erwogen, um die bauliche und
denkmalgerechte Nutzung des Teufels-
bergs langfristig zu sichern?

Antwort zu 4:
Das Bezirksamt Charlottenburg-Wil-
mersdorf hat hierzu einen Jour fixe mit
dem Vorhabenträger und den berühr-
ten Fachämtern eingerichtet.

Berlin, den 15. November 2024

In Vertretung

Prof. Kahlfeldt
Senatsverwaltung für

Stadtentwicklung, Bauen und
Wohnen

Denkmalschutz
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Schriftliche Anfrage der Abgeordneten Katharina Senge (CDU) vom 18. September 2024
(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 20. September 2024)

Denkmalschutz im Rudolf-Wilde-Park und 
am U-Bhf. Rathaus Schöneberg
und Antwort vom 7. Oktober 2024 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 8. Oktober 2024)

Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung, Bauen und Wohnen
Abgeordnete Katharina Senge (CDU)

über die Präsidentin des
Abgeordnetenhauses von Berlin über
Senatskanzlei - G Sen -

Antwort auf die Schriftliche Anfrage
Nr. 19/20386 vom 18. Sept. 2024 über
Denkmalschutz im Rudolf-Wilde-Park
und am U-Bhf. Rathaus Schöneberg

Im Namen des Senats von Berlin beant-
worte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie
folgt:

Frage 1:
Ist es mit den Vorschriften des Denk-
malschutzes vereinbar, dass die BVG
den denkmalgeschützten U-Bhf. Schö-
neberg durch das Anbringen von Holz-
oder Spanplatten auf den transparen-
ten Glasfronten der zum Rathaus Schö-
neberg gelegenen Seite verunstaltet
hat?

Antwort zu 1:
Es handelt sich hierbei um eine tempo-
räre Havarie-Maßnahme. Durch einen
Vandalismus-Angriff wurde die Ein-
fachverglasung großflächig zerstört.
Aufgrund der scharfen Kanten bestand
Gefahr für Leib und Leben, sodass eine
sofortige provisorische Sicherung un-
umgänglich wurde.

Frage 2:
Ist dem Senat bekannt, dass der U-Bhf.
Schöneberg mit seiner transparenten
Gestaltung einer eigentlichen Tunnel-
anlage zum Park hin ein Alleinstel-
lungsmerkmal in Berlin hat?

Antwort zu 2:
Ja, die Denkmalbegründung des Lan-
desdenkmalamtes Berlin führt dazu
u.a. aus: „Die Brücke ist in ihrer Art ein-
malig in Berlin und nach ihrer architek-
tonischen Durchbildung und der
städtebaulichen Wirkung ein herausra-
gendes technisches Denkmal.“

Frage 3:
Wer hat die Verkleidung der Glasflä-
chen genehmigt, der Bezirk oder die
Senatsverwaltung, oder erfolgte die
Maßnahme ohne Genehmigung?

Antwort zu 3:
Da es sich um eine temporäre Notsiche-
rung handelt wurde keine Genehmi-
gung eingeholt, sondern per Email die
Denkmalbehörden informiert. Dieses
Verfahren ist zwischen der BVG und
den Denkmalbehörden so abgestimmt,
um in Notsituationen sofort Abhilfe
schaffen zu können und die Fahrgäste
nicht zu gefährden.

Frage 4:
Ist dem Senat bekannt, dass die ehe-
mals weißen Span- oder Holzplatten
zur Verkleidung der Glasflächen nun-
mehr komplett mit Symbolen des Fuß-
ballvereins Hertha BSC übermalt wur-
den und das gesamte Denkmal in sei-
ner Wirkung stark beeinträchtigt ist?
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Antwort zu 4:
Auf Rückfrage bei der BVG teilte diese
mit, dass das Graffiti das Ergebnis einer
weiteren Vandalismus-Attacke sei und
die BVG Anzeige gegen Unbekannt
erstattet habe. Aufgrund der Beweis-
aufnahme der Polizei sei die Fläche bis-
her nicht zur Beseitigung des Graffitis
freigegeben.

Frage 5:
Wer ist für die Beseitigung der Graffiti-
bemalung verantwortlich und wann
erfolgt diese?

Antwort zu 5:
Verantwortlich ist die BVG. Aufgrund
der Beweisaufnahme der Polizei sei
laut Aussage der BVG die Fläche bisher
nicht zur Beseitigung des Graffitis frei-
gegeben.

Frage 6:
Wird die BVG verpflichtet, den licht-

durchfluteten Charakter des Bahnhofs
durch Demontage der Spanplatten und
Erneuerung der Verglasung wieder
herzustellen und wann wird das erfol-
gen?

Antwort zu 6:
Denkmalpflegerisches Ziel ist es, das
ursprüngliche Erscheinungsbild wie-
derherzustellen. Dazu bedarf es restau-
ratorischer Untersuchungen und einer
fundierten Planung. Die Denkmalbe-
hörden sind dazu im Austausch mit der
BVG. Nach der Planung erfolgt die
denkmalrechtliche Genehmigung,
anschließend die Ausschreibung der
Bauleistungen.

Frage 7:
Wer ist für die Beseitigung der Graffiti-
bemalung im Bereich der Zugangstrep-
pen in der denkmalgeschützten Park-
anlage zuständig und wann erfolgt
diese?

Antwort zu 7:
Im Rahmen der anstehenden Baumaß-
nahmen hat die BVG zugesagt alle Flä-
chen in ihrem Zuständigkeitsbereich
professionell von Graffitis zu bereini-
gen. Für alle anderen Flächen ist der
Bezirk Tempelhof-Schöneberg zustän-
dig.

Berlin, den 07.10.2024

In Vertretung

Machulik
Senatsverwaltung für

Stadtentwicklung, Bauen und
Wohnen
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Schriftliche Anfrage der Abgeordneten Daniela Billig (GRÜNE) vom 18. September 2024 
(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 19. September 2024)

Denkmalschutz und Klimaanpassung
und Antwort vom 28. September 2024 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 1. Oktober 2024)

Senatsvderwaltung für 
Stadtentwicklung, Bauen und
Wohnen
Abgeordnete Daniela Billig (GRÜNE)

über die Präsidentin des
Abgeordnetenhauses von Berlin über
Senatskanzlei - G Sen -

Antwort auf die Schriftliche Anfrage
Nr. 19/20364 vom 18. September 2024
über Denkmalschutz und
Klimaanpassung

Im Namen des Senats von Berlin beant-
worte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie
folgt:

Frage 1:
Welche Strategie verfolgt der Senat,
um Menschen, die in denkmalge-
schützten Gebäuden leben und arbei-
ten, vor den Auswirkungen zunehmen-
der Extremwetterereignisse zu schüt-
zen?

Frage 2:
Welche Maßnahmen ergreift der
Senat, um Menschen, die in denkmal-
geschützten Gebäuden bzw. Gebäu-
den im Ensembleschutz arbeiten, vor
den Auswirkungen einer Zunahme

extremer Wetterereignisse, zu schüt-
zen? Bitte aufgeschlüsselt mindestens
für Hitzewellen, Starkregenereignisse
und Stürme beantworten.

Frage 3:
Welche Maßnahmen ergreift der
Senat, um Menschen, die in denkmal-
geschützten Gebäuden bzw. Gebäu-
den im Ensembleschutz leben, vor den
Auswirkungen einer Zunahme extre-
mer Wetterereignisse, insbesondere
Hitzewellen; zu schützen?

Antwort zu 1-3:
Hier sei zunächst auf die Fortschrei-
bung des Berliner Energie- und Klima-
schutzprogramms (BEK) verwiesen
(https://www.parlament-berlin.de/
ados/19/IIIPlen/vorgang/d19-0778.pdf),
dort heißt es u.a. ab S.120:

G-6 Strategie für denkmalgeschützte
Gebäude und sonstige „besonders
erhaltenswerte Bausubstanz“ im Sinne
des Klimaschutzes entwickeln und
umsetzen. (…) Daher ist es vor dem
Hintergrund des Klimanotstands not-
wendig, auch diese Gebäudegruppen
unter Beachtung baukultureller Quali-

täten und Nachhaltigkeitsaspekte zu
adressieren und insbesondere bei
anstehenden Sanierungsanlässen indi-
viduelle, aber zeitgemäße Maßnah-
men zur Reduzierung der Treibhaus-
gasemissionen in baukulturell verträg-
licher Weise umzusetzen. (…) Die
öffentliche Hand soll ihrer Vorbild-
funktion gerecht werden und geneh-
migungsfähige Beispiele für Klima-
schutzmaßnahmen an denkmalge-
schützten Gebäuden und BEB veröf-
fentlichen und eine Nachahmung
bewerben. (…) Die Praxis zeigt, dass
insbesondere Ausstattung, Qualifizie-
rung und Wissensstand der zuständi-
gen Behörden nicht den aktuellen Her-
ausforderungen an die Handlungser-
fordernisse einer klimaschutzgerech-
ten und energieeffizienten Ertüchti-
gung des baulichen Bestands entspre-
chen. Hier sind umfangreiche
Maßnahmen der fachlichen Qualifizie-
rung und des interdisziplinären Wis-
sensaustausches nötig.

Die wichtigsten und effektivsten Maß-
nahmen im Gebäudesektor konzen-
trieren sich auf die Bestandsgebäude.
Hierzu zählt die energetische Sanie-
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rung bisher nicht oder nur teilweise
sanierter Gebäude.

Ein relevanter Anteil des Berliner
Gebäudebestands steht unter Denk-
malschutz. Die Vorgaben und Zielstel-
lungen aus den Berliner Strategien, die
für den nicht denkmalgeschützten
Gebäudebestand entwickelt wurden
und werden, sind grundsätzlich auch
auf Denkmale übertragbar. Für diesen
Anteil des Gebäudebestandes müssen
Planungen und Maßnahmen zur ener-
getischen Ertüchtigung und zum
Schutz vor Starkregenereignissen oder
Stürmen allerdings mit besonderer
Sensibilität, Sorgfalt, Maßhaftigkeit
und auf den Einzelfall bezogen erfol-
gen.

Aus diesem Grund hat das Landesdenk-
malamt jüngst unterschiedliche Hand-
reichungen und Leitfäden zu Themen
des Klimaschutzes und der Klimaanpas-
sung erarbeitet oder mitgeschrieben.
Diese sind auf der Webseite des Lan-
desdenkmalamts abrufbar:

• Solarleitfaden (erschienen 2023),

• Leitfaden Denkmale & Energieeffi-
zienz (erscheint 09/2024), beinhaltet
auch Fragen des sommerlichen Wär-
meschutzes,

• Katalog zum denkmalverträglichen
Sonnenschutz (erschienen 2020), in
Zusammenarbeit mit der BIM,

• Mitwirkung an VDL-Arbeitsheften
zu Themen der Energieeffizienz.

Des Weiteren werden in zahlreichen
Infoveranstaltungen und Tagungen
regelmäßig Best-Practice-Beispiele vor-
gestellt, um Planenden Anregungen
für die Anpassung von denkmalge-
schützten Bestandsgebäuden zu
geben.

Reaktion auf Hitzewellen

Bei Gebäudesanierungen: Abstim-
mung denkmalverträglicher Konzepte
zur Raumkühlung (ggf. unter Bezug
auf historische Techniken und Systeme)
und Nachrüstung von Sonnenschutz ,
Abstimmung denkmalverträglicher
Konzepte für Außenanlagen, Fassa-
dengrün usw. Das Landesdenkmalamt
wirkt zudem am Hitzeaktionsplan für
Berlin mit.

Reaktion auf Starkregenereignisse

Das Landesdenkmalamt begleitet Pla-
nungen der Bezirke sowie des Senats
zur Umsetzung von (auch aus dem BEK
herrührenden) Schwammstadtkonzep-
ten und zur Klimaanpassung von Frei-
flächen bzw. Grünanlagen.

In Bezug auf die Anpassung des Gebäu-
debestands zur Bewältigung größerer
Regenmengen stehen die Denkmalbe-
hörden im Austausch mit Planenden
für denkmalverträgliche Lösungen
(z.B. Anpassung von Entwässerungsan-
lagen).

Reaktion auf Stürme

Bei Planungen für Gebäudesanierun-
gen werden regelmäßig solche Wetter-
ereignisse berücksichtigt und zum Bei-
spiel statische Anforderungen an Trag-
werkskonstruktionen oder Befesti-
gungstechniken von Dachdeckungen
mitgedacht. Für geeignete Lösungen
am Denkmal steht das Landesdenkmal-
amt beratend zur Verfügung.

Entsprechende Best-Practice-Beispiele
werden in Fachaustauschen und
Tagungen zur Wissensvermittlung vor-
gestellt.

Frage 4:
Wie bewertet der Senat den Einsatz
von Klimaanlagen wie Wärmepumpen
bei Gebäuden im Ensembleschutz, ins-
besondere, wenn Maßnahmen wie im
BIM-Katalog Sonnenschutz und innen-
liegende Wärmedämmung nicht aus-
reichend sind oder nicht in Frage kom-
men?

Antwort zu 4:
Werden technische Lösungen zur
Gebäudekühlung erforderlich, müssen
individuelle Lösungen gefunden wer-
den, die sich am jeweiligen denkmal-
geschützten Bestand verträglich um-
setzen lassen. Die Denkmalbehörden
beraten hierzu entsprechend. Wärme-
pumpen werden auch zur Gebäudebe-
heizung bereits an vielen Denkmalen
eingesetzt. Grundsätzlich sollten je-
doch solche Wärme- und Kühlkonzep-
te immer ganzheitlich und unter
Berücksichtigung vorhandener Be-
standsqualitäten und organisatori-
scher Möglichkeiten entwickelt wer-
den. Informationen hierzu finden sich
auch im Leitfaden Denkmale und Ener-

gieeffizienz. Auch Photovoltaikanla-
gen können unter Umständen zur
Energiegewinnung für die Gebäude-
kühlung beitragen. Hierfür liegt der
Solarleitfaden vor.

Frage 5:
Wie bewertet der Senat die negativen
gesundheitlichen Auswirkungen durch
zunehmende Hitzewellen für die
Bewohnerinnen und Bewohner in Ber-
lin?

Antwort zu 5:
Der Senat ist sich der von Sommerhitze
ausgehenden Risiken für die Gesund-
heit der Berliner Bevölkerung ein-
schließlich besonders gefährdeter
Gruppen ebenso bewusst wie der Tat-
sache, dass Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler eine Zunahme von
Häufigkeit und Dauer von Hitzewellen
prognostizieren. Die Anpassung an
diese laut Weltgesundheitsorganisati-
on relevanteste Folge der Klimakrise
stellt die öffentliche Daseinsvorsorge
vor eine große Aufgabe, der sich der
Senat bewusst ist. So beschloss die
Gesundheitsministerkonferenz im Jahr
2020 ein Maßnahmenpaket unter dem
Titel „Der Klimawandel – eine Heraus-
forderung für das deutsche Gesund-
heitswesen“, welches als erste von
neun Maßnahmen die Erstellung von
Hitzeaktionsplänen innerhalb von fünf
Jahren aufführt. Seit 2022 engagiert
sich der Senat im „Aktionsbündnis Hit-
zeschutz Berlin“ für eine bessere Vor-
sorge und Vorbereitung im Gesund-
heits- und Pflegewesen etwa durch
Musterhitzeschutzpläne, Weiterlei-
tung von Hitzewarnungen und die
Öffentlichkeitskampagne „Bärenhitze.
Berlin bleibt cool!“ Aktuell sind Senat
und Bezirke mit der gemeinsamen
Erarbeitung eines landesweiten Hitze-
aktionsplans in einer ressortübergrei-
fenden Arbeitsgruppe befasst.

Berlin, den 28.09.2024

In Vertretung

Prof. Kahlfeldt
Senatsverwaltung für

Stadtentwicklung, Bauen und
Wohnen

Denkmalschutz
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Zwischen Bäumen und Bierkrügen ver-
birgt sich im Berliner Prater pralle
Geschichte. Sie ist geprägt von Lebens-
lust, Solidarität und politischem Enga-
gement.

In den Häuserreihen des Prenzlauer
Bergs weist an der Kastanienallee nur
ein Leuchtschild auf den Pratergarten
hin. Versteckt liegt er im Innersten der
Stadt, hinter der Berliner Straßenbe-
bauung. Das macht ihn zu einem
besonders idyllischen Ort, zu einem
Inbegriff des gemütlichen Biergartens.
Doch hinter den lauschigen Bäumen
und dem kühlen Bier verbirgt sich eine
bewegte Geschichte, die von Arbeiter-
kämpfen und politischen Umwälzun-
gen, von Volksbespaßung und Hoch-
kultur geprägt ist. Wer davon weiß, der
fühlt hier 200 Jahre Berlin, fühlt
Geschichte in intensiv gelebter Weise.
Ursprünglich im 19. Jahrhundert ge-
gründet, war der Pratergarten von
Anfang an ein beliebter Treffpunkt für
die Berliner Bevölkerung. Mit seinem
rustikalen Charme und der entspann-
ten Atmosphäre zog er Menschen aus
allen Schichten an, die hier bei Kaffee
oder einem kühlen Getränk dem hekti-
schen Treiben der Stadt entfliehen
konnten. Er ist einer der ältesten Bier-
gärten Berlins und entstand um 1830,
als die Gegend des Prenzlauer Bergs
noch außerhalb der Stadt lag. Zum Pra-
tergarten fuhr man hinaus ins Grüne. 

Arbeiter, Ausschank, Ausflüge 

In den Anfängen von Freizeit und Aus-
flügen, die für die arbeitenden Bewoh-
ner in dem rasch überbevölkerten Ber-
lin so wichtig wurden, war es üblich,
dass die Besucher ihr Getränk selbst
mitbringen konnten. Der eigene Kaf-
fee wurde vor Ort aufgebrüht. Jeder
sollte sich den Besuch leisten können.
Familien verbrachten ganze Tage hier.
Ein Ausflug in den Prater blieb ein Aus-
flug ins Grüne, selbst als der Prenzlauer
Berg schon dicht besiedelt war. Der Pra-
ter wurde ein Ort bevorzugt für die
hier lebenden Arbeiter. So fand hier
1871 die Gründungsversammlung des
Allgemeinen Deutschen Arbeiterver-
eins statt. Auch Rosa Luxemburg und

Augst Bebel hielten Reden im Prater-
Saal, als im Prenzlauer Berg Armut und
Unmut gleichermaßen zunahmen. Ab
1954 wurde der Prater-Garten als HO-
Gaststätte geführt – für die Qualität
der Bewirtung nicht unbedingt förder-
lich.

Erholung vor der Freilichtbühne

Schon früh gab es in dem Garten mit
Ausschank eine Freilichtbühne. Bespa-
ßung diente der Erholung. Die Seiltän-
zer waren bekannt, ihre Unfälle – zum
Glück nur selten tödlich – machten
Schlagzeilen. Aufführungen aller Art
belustigten das Publikum. Auch nach
dem Krieg wurde Programm geboten.
Gustav „Bubi“ Scholz
erinnerte sich an
1949: „Die Kasta-
nien, unter denen
wir saßen, waren
noch grau vom
Trümmerstaub,
den der Krieg in
ihre Stämme
geblasen hatte.“
Nach einer Prügelei
im Prater, mit erfolgreichem Ausgang
für ihn, begann in diesem Jahr seine
Boxerkarriere. Schlägereien waren
nicht selten – das pralle Leben in all sei-
nen Facetten.

Die Bühne, das Leben

Schon 1856 bauen die Besitzer des Pra-
ters neu: Anstelle der unauffälligen
kleinen Gebäude entsteht an der Stra-
ßenseite ein zweigeschossiger Kopf-
bau mit einem Anbau, der als Tanz-
und Veranstaltungssaal genutzt wer-
den kann. Geschwoft wird hier viel –
der sonntägliche Tanztee bleibt bis
1990 eine feste Einrichtung –, doch es
wird auch den Reden der Sozialdemo-
kraten gelauscht. Ab 1949 diente der
Prater lange Zeit als DEFA-Filmtheater.
Diese bunte Mischnutzung ist Charak-
teristikum des Praters durch die Zeiten
hindurch. Immer war er eng mit der
kulturellen Szene Berlins verbunden.
Der Kinderzirkus gastierte neben dem
avantgardistischen Theaterensemble,
Punker hörten ihr Konzert, wo kurz

davor im Nebensaal noch Fasching
gefeiert wurde.

Seit 2017 findet eine umfassende
Sanierung des Prater-Gebäudes statt.
Auch das ist ein bisschen Prater: Nicht
immer findet hier alles in Harmonie
statt. So bunt die Nutzung, so unter-
schiedlich die Interessen. Wohl auch
deshalb wartet man schon lange auf
die Wiedereröffnung. 

Es liegt sicher nicht an den Ausführen-
den. Sie ergänzen ihre Arbeit mit Herz-
blut und eigenen Erinnerungen: „Als
ich mich einmal als Jugendlicher Mitte,
Ende der 80er Jahre heimlich in den
Saal schlich, traute ich meinen Augen

kaum: Es fanden gera-
de die DDR-Meister-
schaften der Body-
builder statt. Alle
sahen aus wie
Goldbroiler“, erin-
nert sich Restaura-
tor Jan-Marek
Buch. Mit Gold hat-
te er nun, 30 Jahre

später, bei seinen
Arbeiten im großen Saal wieder viel zu
tun. Trotz aller verschiedenen Nutzun-
gen und Fassungen in russisch Grün,
die zu den Zeiten des Praters als DDR-
Kreiskulturhaus angebracht wurden,
konnten die Restauratoren eine Art-
déco-Deckengestaltung in verschiede-
nen Goldtönen wieder zum Vorschein
bringen. Nach Jahrzehnten ohne
Tageslicht wurden die Fenster wieder
geöffnet. Den stählernen Brandschutz-
bühnenvorhang beließ man in Gold.
Der allerdings stammt aus einer ande-
ren Epoche: 1994 zog die Volksbühne
hier ein. Sie nutzte den Saal als Aus-
weichbühne während der Instandset-
zung ihres nahe gelegenen Haupthau-
ses und empfand das nie als Kompro-
miss. Denn schon von 1947 bis 1949 war
hier die Volksbühne beheimatet. In
den 1990er Jahren, bis zu Beginn der
umfassenden Restaurierungsarbeiten,
brachten im Prater legendäre Inten-
danten aufsehenerregende Stücke
aufs Parkett. Der Saal wurde in
Schwarz gehüllt, allein der Vorhang
glänzte in Gold. René Pollesch, 2024
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Treten Sie ein in die Welt des Berliner Prater-Biergartens

Geselligkeit trifft Geschichte
Beatrice Härig

„Die Protagonisten 
werden sich wandeln, 
das Denkmal bleibt.“

Dr. Peter Schabe, Referent der 
DSD-Abteilung Denkmalförderung 
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unerwartet gestorben, war der letzte
in der Reihe, seine fünfteilige Prater-
Saga weit bekannt. Auch zukünftig soll
die Volksbühne den Saal nutzen – man
darf gespannt sein.   

Für Restaurator Jan-Marek Buch und
seinen Kompagnon Andreas Schudro-
witz ist der Prater nicht nur wegen sei-
ner Geschichte – es sind nicht nur die
persönlichen Erlebnisse gemeint – ein
außergewöhnlicher Arbeitsplatz. Schu-
drowitz: „Wie unglaublich kaputt hier
alles war. Wir haben so viele Stunden
quer unter der Decke gehangen und
mühsam gearbeitet. Das erträgt man
nur mit Leidenschaft fürs Objekt – und
mit viel Spaß.“

Die Prater-Galerie

„Ich habe alle früheren Leiterinnen
und Leiter besucht“, erzählt die Kura-
torin der Prater-Galerie Lena Prents,
die zurzeit in einem Provisorium auf
den Wiedereinzug in den südlichen Teil
des Prater-Gebäudes wartet. Sie hat
sich viel mit dem Prater in DDR-Zeiten
beschäftigt. Mit Filmen und Publikatio-
nen erarbeitet sie die Geschichte dieses
Ortes. Dazu gehört, dass es hier ab
1967 mit der Galerie am Prater die erste
selbstorganisierte Galerie in Ostberlin
gab. „Ich bin sehr begeistert davon,
was sie geleistet haben und wie sie mit
Zensur umgegangen sind. Es war ein
sehr wichtiger Ort für die Kunstszene
in Prenzlauer Berg“, sagt Prents. Tat-
sächlich hat die lange Zwangspause
auch etwas Gutes: Die Prater-Galerie
hat sich zum Archiv des Praters entwik-
kelt. Trotz aller Recherche: „Es gibt
immer noch Löcher in der Geschichte,
die wollen wir weiter aufarbeiten.“
Dabei sollen die Protagonisten der
1960er bis 1980er Jahre mit einbezo-
gen werden. Ein digitales Archiv ist
geplant für und von Menschen aus
dem Kiez. „Das Interesse ist groß. Da
freuen sich viele.“ Auch der Bastard-
Club in der Nachwendezeit gehört zur
Geschichte. In dessen Räumen wird die
Prater-Galerie wieder einziehen. Seit
2023 gibt es einen Audioguide im Pro-
gramm. Großartig begleitet er den
Zuhörer mit Informationen und Klang-
collagen über das Gelände des Praters
wie in einer Zeitreise. 

An der anderen Seite des Gebäudes, an
der Kastanienallee schließt sich die Tor-
durchfahrt an. Sie entstand 1875 im
Zuge einer Überbauung der Einfahrt.
Ihre Kreuzgewölbe wurden mit einer
feinen, dekorativen Malerei ausgestal-
tet, rahmende Bänder und Schablonie-

rungen schmücken drei Joche. Die zwei
Längswände gliedern Pilaster und gro-
ße, zurückgesetzte Rundbogenfelder.
„Die schönste Durchfahrt von Berlin“,
so nennt sie Dr. Peter Schabe, Referent
in der DSD-Denkmalförderung. „Sie
präsentiert eines der wenigen, über-
kommenen Beispiele einer beidseitig
offenen, reich gestalteten, spätklassizi-
stischen Durchfahrt in der Stadt.“ 

Schönste Durchfahrt Berlins

Die Schönheit wird gefördert durch das
Glück der Wiederentdeckung: Ein wah-
res Stück verwahrlostes Berlin zeigte
sich hier jahrelang, eine grobe Holz-
decke fing die Stuckstücke auf, die
bereits herunterfielen. Erst nach der
ersten Voruntersuchung 2006 konnte
man ahnen, dass sich darüber ein auf-
wendig bemaltes Kreuzgewölbe
befand. „Die Malereien waren jahr-
zehntelang überstrichen“, erinnert
sich Restaurator Buch. „Da ist ein Ort,
den man schon immer kennt, und dann
entdeckt man so was. Das ist Restaura-
torenglück.“ Doch bei der Restaurie-
rung fanden sie üblen Hausschwamm.
Eine außergewöhnliche Rettungsakti-
on begann: Die restaurierten Gewölbe-
kappen wurden abgenommen, der
Schwamm wurde beseitigt, eine neue

Unterkonstruktion als Träger zum Sta-
bilisieren eingezogen. Und die Gewöl-
bezwickel wieder aufmontiert. „Das
war schon auch für uns eine außerge-
wöhnliche Maßnahme“, meint Jan-
Marek Buch.  

Peter Schabe, in der DSD seit vielen Jah-
ren für Berlin zuständig, hat schon viel
in der Stadt gesehen und große Projek-
te begleitet. Bedeutende Denkmale
wie Gedächtniskirche und Berliner
Dom. Und eben den Prater an der
Kastanienallee. Der hat auch für Peter
Schabe etwas Emotionales: „Der Prater
ist ein Ort, der so sehr diese Stadt ist,
dahin führt der Berliner gern seine
Besucher aus.“ Er ist kein Touristen-
Hotspot, aber doch ist der Biergarten
mit seinen 800 Plätzen an sonnigen
Tagen gut gefüllt mit Besuchern von
nah und fern. Nicht nur des Denkmals
wegen wünscht Schabe sich nach dem
Abschluss der Restaurierungsarbeiten
eine baldige Wiederbelebung der
Gebäude. „Hier soll bald wieder Leben
einziehen. Man tut dem Ort unrecht,
wenn man sein Potenzial blockiert.“ 

Vom Gartenlokal bis zur Guppy-Schau,
von Kaffeekrug bis Klassenkampf: ver-
schiedene politische Systeme, Kunst in
allen Ausrichtungen und vor allem viel
Vergnügen und Kiezleben hat der Pra-
ter seit seinem Bestehen erlebt. Er ist
bereit für die nächste Epoche. Denn,
wie es Peter Schabe sagt: „Die Protago-
nisten werden sich wandeln, das Denk-
mal bleibt.“

� www.denkmalschutz.de/prater-
berlin

Erstveröffentlichung: 
Monumente 3/2024
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Wir beschäftigen uns 
mit diesem Ort.

Und mit den Menschen, 
die an diesem Ort vor uns

waren.“

Lena Prents, Prater-Galerie

Der Pratergarten Im Prenzlauer Berg

Er gilt nicht nur als der älteste Biergarten Berlins, er ist auch eng mit der
Geschichte des Prenzlauer Bergs als Arbeiterbezirk verbunden. In den 1830er
Jahren lag er noch vor den Toren Berlins. Als 1880 die Freiluftbühne eröffnet
wird, ist aus dem einfachen Bierausschank eine beliebte Vergnügungsstätte
geworden, die bereits von hohen Wohngebäuden umbaut ist. Kinder sind will-
kommen, das Programm mit Varieté und Operette ist beliebt, getanzt wird viel.
Der Pratergarten war außerdem ein politischer Versammlungsort. Nach den
Kriegen wird das Prater-Gebäude an der Kastanienallee zum Kreiskulturhaus
des Bezirks. Die Prater-Galerie bezieht ihre Räume. 1991 war zunächst Ende mit
dem Vergnügen im Prater, bis 1996 der Biergarten wieder eröffnet wurde. Die
Volksbühne inszenierte legendäre Stücke im Saal. Seit 2017 wird das Gebäude
restauriert. Der Durchgang von der Straße zum Biergarten erhielt seine lange
verbauten Malereien zurück –  beides unterstützt von der DSD. 

Bald sollen Theater und Prater-Galerie wieder einziehen können. Bei gutem
Wetter gilt aber schon jetzt: Der Biergarten ist geöffnet!
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Der Referentenentwurf zum Vergabe-
rechtstransformationsgesetz hat auch
für die Vergabe von Architekten- und
Ingenieurleistungen weitreichende
Auswirkungen.

Ausgangssituation

Zu der im Koalitionsvertrag vorgesehe-
nen Vergaberechtstransformation hat
das Bundesministerium für Wirtschaft
und Klimaschutz im Jahr 2023 eine
breitenöffentlichkeitswirksame Kon-
sultation zu fünf Aktionsfeldern durch-
geführt. Am 30.09.2024 hat das BMWK
den Referentenentwurf zum Vergabe-
rechtstransformationsgesetz (Ver-
gRTransfG) an die Bundesressorts ver-
sandt.

Zusammenfassung

Bauauftrag: Trotz einer gutachterli-
chen Bestätigung durch Prof. Dr. Burgi
war jüngst umstritten, ob Planungslei-
stungen für die Schwellenwertberech-
nung als Teil eines Bauauftrags gewer-
tet werden konnten. Hierzu präzisiert
der Entwurf, dass ein Bauauftrag
sowohl die Planung als auch die Aus-
führung von Bauleistungen enthalten
kann und eine gleichzeitige Ausschrei-
bung nicht erforderlich ist. Dabei sind
die Lose für Planungsleistungen nach
der VgV und nicht nach der VOB zu ver-
geben.

Digitalisierung: Künftig sollen alle Aus-
schreibungen im Ober- wie Unter-
schwellenbereich auf einer zentralen
Plattform (www.oeffentlicheverga-
be.de) zu finden sein. Die Korrespon-
denz in Nachprüfungsverfahren, z.B.
Einreichen von Nachprüfungsanträ-
gen, erfolgt künftig in Textform, so
dass statt Post und Fax dann E-Mails
ausreichen. Für den Zugang wird auf
den Eingang der E-Mails auf dem Ser-
ver abgestellt. Einfache Nachfragen
und Terminabstimmungen können
telefonisch erfolgen. Mündliche Ver-
handlungen können als Videoverhand-
lungen durchgeführt werden. 

Eignungsnachweise: Der Auftragge-
ber (AG) muss die Leistung auch wei-
terhin so eindeutig wie möglich,
jedoch nicht mehr erschöpfend
beschreiben. Für Auftragnehmer (AN)
gilt, dass künftig Eigenerklärungen das

Mittel zum Eignungsnachweis sind.
Planer können sich also mit zunächst
weniger Aufwand bewerben und müs-
sen erst bei Aussicht auf den Auftrag
Nachweise wie z.B. eine Kammermit-
gliedschaft oder Bauvorlageberechti-
gung beibringen. Der Ausschluss bei
fehlender Eignung gilt auch für Unter-
auftragnehmer. 

Losgrundsatz: Der Losgrundsatz in § 97
GWB wird beibehalten und klarge-
stellt, dass ausnahmsweise nicht nur
die Zusammenfassung aller, sondern
erst recht die gemeinsame Vergabe
von (nur) mehreren Losen zulässig ist.
Dies setzt jedoch die Rechtfertigung
(statt des bisherigen Erforderns) durch
wirtschaftliche, technische oder – neu –
zeitliche Gründe voraus. Der Entwurf
hebt hervor, dass dies z.B. für beschleu-
nigten Infrastrukturausbau in Betracht
kommt, typischer Mehraufwand durch
Losvergabe jedoch nicht zählt. Zudem
soll der AG den AN seinerseits ver-
pflichten, bei der Erteilung von Unter-
aufträgen mittelständische Interessen
besonders (z.B. durch Unterlosvergabe
oder wechselnde Nachunternehmer)
zu berücksichtigen. 

Nachhaltigkeit: Neu wird mit § 120a
GWB-E die Berücksichtigung sozialer
und umweltbezogener Kriterien kon-
kretisiert, welche bislang im freien
Ermessen des AG stand. Nunmehr soll
mindestens eines der Kriterien – vor-
nehmlich in der Leistungsbeschreibung
– berücksichtigt werden; für ausge-
wählte Beschaffungsgegenstände
besteht darüber hinaus eine Berück-

sichtigungspflicht. Bei Planungslei-
stungen erlangen hier das Bundesregi-
ster Nachhaltigkeit sowie die Ökobi-
lanz und Recyclierbarkeit von Baustof-
fen Bedeutung. 

Unterangebote: Können ungewöhn-
lich niedrige Honorare vom Bieter
nicht aufgeklärt werden, hat der AG
bislang ein freies Ermessen, ob er das
Angebot ablehnt. Dies wird durch eine
Soll-Vorgabe ersetzt, um seriöse Bieter
vor Dumping-Konkurrenten zu schüt-
zen. Mit der Änderung wird auch die
drittschützende Wirkung der Vor-
schrift für Mitbieter gestärkt. 

UVgO: Für den Unterschwellenbereich
ist in der UVgO eine Erhöhung der
Direktauftragswertgrenze auf 15.000
Euro vorgesehen. So muss für die Vor-
bereitung oder Unterstützung eines
Vergabeverfahrens z.B. durch qualifi-
zierte Vergabeberater kein zusätzli-
ches Vergabeverfahren durchgeführt
werden. Über dies soll auf eine Eig-
nungsprüfung verzichtet werden,
wenn die Eignung im letzten Jahr bei
vergleichbaren Aufträgen bereits fest-
gestellt wurde.

Erstveröffentlichung: 
IBR November 2024
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Vergaberechtstransformation für Planer
Justiziar Dr. Alexander Petschulat, Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen

Informationsportal zum GEG
Vom Bundesinstituts für Bau, Stadt- und Raumforschung (BBSR) gibt es ein
grundlegend neu gestaltetes Informationsportal zum GEG: www.bbsr-
geg.bund.de

Dort wird u.a. erläutert, welche Bedingungen bei der Heizungswahl im Detail
gelten und welche Standardtechnologien in Frage kommen. Verschiedene, neu
erarbeitete Praxishilfen unterstützen Privatleute bei Fachfragen und bei der
Heizungswahl. Auch die weiteren Regelungen des GEG sind auf der Website
anwenderfreundlich aufbereitet.

Das Portal richtet sich in erster Linie an Privatleute, bietet aber sicherlich auch
für Energie-Effizienz-Experten einen guten Überblick über aktuelle
Regelungen.
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Aus einer Pressemitteilung1 des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Kli-
maschutz (BMWK) wurde bekannt,
dass am 30.09.2024 der Referentenent-
wurf zum Vergabetransformationspa-
ket zur Ressortabstimmung an die Bun-
desressorts versandt wurde. Der Erar-
beitung des Entwurfs ging eine öffent-
liche Konsultation von Fachkreisen,
Verbänden und der Zivilgesellschaft
voraus, bei der auch die Bundesinge-
nieurkammer eine Stellungnahme2

abgegeben hatte. Der Entwurf, der
bereits für das Frühjahr 2024 angekün-
digt war, ist nach Mitteilung des BMWK
derzeit noch in einer regierungsinter-
nen, vertraulichen Abstimmung zwi-
schen den Bundesministerien. Er wur-
de noch nicht in die Verbändeanhö-
rung gegeben. Wir werden diesen ver-
senden, sobald er uns vom BMWK
zugeht.

Vorab ist zu den Inhalten des Entwur-
fes folgendes bekannt:

Erleichterung von Direktvergaben

Der Entwurf des BMWK sieht unter
anderem vor, dass kleinere Aufträge als

Direktaufträge ohne aufwändiges Ver-
gabeverfahren einfacher vergeben
werden können. Die Möglichkeit, Auf-
träge per Direktvergabe anstatt über
komplizierte Ausschreibungen zu ver-
geben, soll bis zu einem Wert von
15.000 Euro möglich gemacht werden.
Zuvor waren es 1000 Euro. Innovative
Leistungen von Start-ups und gemein-
wohlorientierten Unternehmen sollen
bis zu einem Auftragswert von 100.000
Euro als Direktauftrag vergeben wer-
den können. 

Vereinfachte Nachweispflichten

Nachweispflichten, ob das bewerben-
de Unternehmen die angegebenen
Qualifikationen tatsächlich hat, sollen
nicht mehr alle Bieter erfüllen müssen –
sondern nur noch die Firmen, die den
Auftrag erhalten sollen. Wurde die Eig-
nung eines Unternehmens innerhalb
eines Jahres bereits festgestellt, muss
nicht erneut geprüft werden. 

Nachhaltigkeit fördern

Mit der Reform soll das Vergaberecht
nicht nur erleichtert, sondern auch
nachhaltiger ausgestaltet werden. In

Zukunft soll bei Vergaben mindestens
ein soziales oder umweltbezogenes
Kriterium einbezogen werden. Welche
Kriterien das sind und wie sie das
machen, soll den Vergabestellen über-
lassen bleiben.

Grundsatz der losweisen Vergabe

Vorgesehen ist auch eine Flexibilisie-
rung des Grundsatzes der losweisen
Vergabe. In Bereichen wie der Verteidi-
gungs- und Sicherheitsindustrie sowie
bei Infrastrukturprojekten sollen zur
Beschleunigung „Gesamtvergaben“
ermöglicht werden.

1 https://www.bmwk.de/Redaktion/
DE/Pressemitteilun-
gen/2024/09/20240930-habeck-ver-
gabetransformation.html

2 https://bingk.de/bingk-stellungnah-
me-zur-vergaberechtstransformati-
on-2023/
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Referentenentwurf zum
Vergabetransformationspaket
Markus Balkow

Bundeskabinett beschließt geänderte Fassung des
Gebäudetyp-E-Gesetzes
Markus Balkow

Das Bundeskabinett hat am 6. Novem-
ber 2024 den Gesetzentwurf zur zivil-
rechtlichen Erleichterung des Gebäu-
debaus (Gebäudetyp-E-Gesetz) be-
schlossen, zu dem auch die Bundesin-
genieurkammer eine Stellungnahme
abgegeben hatte.

Gegenüber dem Referentenentwurf
von Ende Juli 2024 enthält der be-
schlossene Regierungsentwurf Ände-
rungen in § 650a und § 650o Bürgerli-
ches Gesetzbuch (BGB).

Änderungen in § 650a BGB gegenüber
dem Referentenentwurf

In Absatz 3 wurde die bisherige von

vielen Seiten kritisierte Vermutungsre-
gelung ersetzt durch die Bestimmung,
dass technische Normen und Regeln,
die ausschließlich Komfort- oder Aus-
stattungsmerkmale betreffen ohne
ausdrückliche Vereinbarung nicht
Gegenstand der vertraglichen Lei-
stungspflicht sind. Damit wird klarge-
stellt, dass bestimmte technische Nor-
men und Regeln ohne ausdrückliche
Vereinbarung nicht Gegenstand der
vertraglichen Leistungspflicht sind. Ein
Abweichen von diesen Normen und
Regeln begründet in diesem Fall kei-
nen Sachmangel im Sinne des § 633
Absatz 2 Satz 2 BGB. Damit ist unab-
hängig davon, ob diese technischen

Normen und Regeln im Einzelfall als
anerkannte Regeln der Technik ange-
sehen werden, deren Einhaltung nicht
geschuldet. Wird die Einhaltung dieser
Normen dennoch gewollt, müssen sie
explizit vereinbart werden.

Dies soll auch für technische Normen
gelten, die die Nutzung von innovati-
ven, nachhaltigen oder kostengünsti-
gen Bauweisen oder Baustoffen erheb-
lich erschweren. Zur Bestimmung die-
ser Normen ermächtigt ein neuer
Absatz 4 die Bundesregierung zum
Erlass einer entsprechenden Rechtsver-
ordnung ohne Zustimmung des Bun-
desrates. Dies betrifft jedoch nur solche
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technischen Normen und Regeln, die
die Länder nicht zum Gegenstand des
Bauordnungsrechts gemacht haben (§
85a Musterbauordnung).

Änderungen in § 650o BGB gegenüber
dem Referentenentwurf

In Absatz 3 Nr. 2 wurde zusätzlich die
Auswirkungen auf die Kosten aufge-

nommen, auf die der Unternehmer
den Besteller bei Abweichungen hinzu-
weisen hat.

Außerdem wird in der Gesetzesbe-
gründung jetzt ausdrücklich klarge-
stellt, dass diese Regelungen neben
dem Gebäudebauvertrag auch für den
Architekten- und Ingenieurvertrag gel-
ten.

Stellungnahme der BIngK und Referen-
tenentwurf können Sie hier nachlesen:

https://bingk.de/bundeskabinett-
beschliesst-geaenderte-fassung-des-
gebaeudetyp-e-gesetzes/
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Pressemitteilung vom 1. Oktober 2024

Kilometerweit 
von einer echten Entlastung entfernt!
BVMB kritisiert das im Bundestag beschlossene 
vierte Bürokratieentlastungsgesetz

Dirk Stauf

Der Deutsche Bundestag hat am ver-
gangenen Donnerstag den Entwurf
der Bundesregierung für ein weiteres
Bürokratieentlastungsgesetz ange-
nommen. Es ist das inzwischen vierte
im Bunde und soll die deutsche Wirt-
schaft um rund 944 Millionen Euro pro
Jahr entlasten. „Eine weitere vertane
Chance“, kommentiert Michael Gilka,
Hauptgeschäftsführer der Bundesver-
einigung Mittelständischer Bauunter-
nehmen e.V. (BVMB), das neue Gesetz.
Das neue Regelwerk sieht beispielswei-
se vor, dass die Aufbewahrungspflich-
ten für Buchungsbelege verkürzt wer-
den, die Hotelmeldepflicht für Gäste
entfällt und Steuerbescheide künftig
digital zum Abruf bereitgestellt wer-
den können. „Das ist alles Krimskrams
für die Baupraxis und maximal das ver-
zweifelte Kurieren an Symptomen,
aber wir sind kilometerweit davon ent-
fernt, dass die Firmen eine echte Entla-
stung oder Erleichterung bekommen
würden“, analysiert Gilka speziell mit
Blick auf die Bauwirtschaft. Bauunter-
nehmen würden „ersticken in völlig
unsinnigen Dokumentationen und
Aufzeichnungen“, die aufgrund der
gesetzlichen Vorschriften zu erledigen
seien, „und die am Ende kein Mensch
überhaupt einmal liest.“ „Man könne
beispielweise dazu übergehen, Geneh-
migungen zu verschlanken und durch
eine Anzeigepflicht zu ersetzen. Da-
durch wären Verwaltungen stets aktu-
ell im Bilde und könnten einschreiten,
sofern Sie das für nötig erachten.“
Einen einmaligen großen Wurf wird es
beim Thema Bürokratieabbau nicht
geben, auch wenn das Politiker mit

ihren Ankündigungen und Entla-
stungspaketen immer suggerieren
wollen. „Kleinteiliges Überprüfen von
Standards führt eher zum Erfolg, auch
wenn nur langsam“, davon ist Gilka
überzeugt.

Baufirmen leiden massiv unter
überbordenden
Dokumentationspflichten

Vier von fünf mittelständischen Baufir-
men fühlen sich durch die aktuellen
bürokratischen Auflagen belastet und
gegängelt. Das hatte eine interne
Umfrage der Bundesvereinigung Mit-
telständischer Bauunternehmen e.V.
bei ihren Mitgliedsbetrieben ergeben.
„Vor allem die Mittelständler treffen
diese überbordenden bürokratischen
Vorgaben ganz besonders, weil sie
eben nicht über eine schlanke Verwal-
tung verfügen wie Großkonzerne“, kri-
tisiert Hauptgeschäftsführer Gilka.

Lieferkettensorgfaltspflicht, Arbeits-
zeitdokumentationen, „ein ganzer
Rucksack an Formularen“ bei Arbeit-
nehmerüberlassungen, unzählige Be-
richtspflichten zum Thema Nachhaltig-
keit und dann noch das geplante Bun-
destariftreuegesetz mit weiteren Do-
kumentationspflichten – „das läuft
alles genau in die falsche Richtung“, so
der Verbandsvertreter. Vorneherum
werde plakativ ein Bürokratieentlas-
tungsgesetz durch den Bundestag
getrieben, während zugleich durch die
Hintertüre durch anderweitige Neure-
gelungen noch mehr Bürokratie aufge-
baut werde als je zuvor. Entsprechend
sollte die Bundesregierung die Folgen-

abschätzung und Aufwandsermittlung
wie mit dem Praxischeck geschehen,
weiter etablieren und auf alle Politik-
felder ausrollen. „Dieser gute Ansatz
sollte weiter verfolgt werden“, so Gil-
ka.

Ampel fällt durch
Bürokratiewachstum auf

Vielfach werde das Übermaß an Büro-
kratie in der Bevölkerung belächelt, so
Gilka. Gerade den mittelständischen
Bauunternehmen sei zu dem Thema
aber das Lachen längst vergangen,
ergänzt er. Er verweist in diesem
Zusammenhang nicht nur auf den
immensen Zeit- und Personalaufwand,
sondern auch auf die drohenden Sank-
tionen, wenn ein Betrieb einmal in
dem ganzen Wirrwarr an Vorschriften
etwas übersehe. „Das behindert die
Baufirmen massiv, die aufgrund der
aktuellen konjunkturellen Lage ohne-
hin schon schwer zu kämpfen haben“,
so Gilka. Nicht nur die BVMB hatte
ursprünglich Hoffnungen darauf ge-
setzt, dass mit dem weiteren Bürokra-
tieentlastungsgesetz tatsächlich end-
lich einmal die Belastungen geringer
werden. „Aber das sind lauter Dinge,
die im täglichen Betrieb einer Baufirma
nicht einmal spürbar sein werden“,
schimpft Gilka. Besonders ärgert ihn,
dass im Vorfeld im Rahmen einer Ver-
bandsanhörung zahlreiche wirklich
praxisrelevante Punkte gemeldet wor-
den seien. „Entweder hat man diese
Ausführungen schlicht nicht gelesen
oder wieder einmal politisch alles bes-
ser gewusst“, spricht die BVMB von
einer „erneuten vertanen Chance“.
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„Leider redet die Politik immer von
Bürokratieabbau, aber wirksamer
Abbau findet in den Verwaltungen
und Behörden nicht statt“, stellt der
BVMB-Chef fest.

BVMB

Die BVMB ist ein bundesweit tätiger,
tarifpolitisch ungebundener Wirt-
schaftsverband, der die Wirtschafts-,
Markt- und Wettbewerbsinteressen
seiner mittelständischen Mitgliedsun-

ternehmen auf politischer Ebene sowie
gegenüber Auftraggebern aus allen
Baubereichen vertritt. Bereits seit 1964
setzt sich die Bundesvereinigung Mit-
telständischer Bauunternehmen e.V.
(BVMB) für die Interessen der mittel-
ständischen Bauwirtschaft ein. Unsere
Mitgliedsunternehmen erwirtschaften
mit ihren insgesamt mehr als 250.000
Mitarbeitern ein Umsatzvolumen von
rund 30 Mrd. Euro pro Jahr. Aufgrund
der Strukturen unserer Mitgliedsunter-

nehmen – von kleineren und größeren
– bis hin zu sehr großen Straßen-, Brük-
ken-, Hoch-, Erd-, Gleisbau- oder Bahn-
sicherungsunternehmen sowie deren
Lieferanten, deckt die BVMB einen
Großteil des Spektrums der deutschen
Bauwirtschaft ab.

Recht
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Berlin, 7.11.2024 - Mit Beginn des Jah-
res 2025 greift die EU-Taxonomie, die
auch für die Planungsbranche umfas-
sende Veränderungen mit sich bringt.
Für Planende wird es daher unverzicht-
bar, sich mit den Anforderungen an die
Berichterstattung vertraut zu machen.

Um Architektur- und Ingenieurbüros
auf die Veränderungen vorzubereiten
und die Unternehmen bei Adaption
und Umsetzung zu unterstützen,
haben der Verband Beratender Inge-
nieure VBI und die Bundesarchitekten-
kammer BAK gemeinsam einen praxis-
orientierten Leitfaden erarbeitet, der
ab sofort kostenfrei auf den Websites
beider Organisationen zur Verfügung
steht.

Als Klassifikationssystem der EU bewer-
tet die EU-Taxonomie wirtschaftliche
Aktivitäten nach ihrem Beitrag zur

ökologischen Nachhaltigkeit und setzt
dabei Standards für nachhaltiges Bau-
en. Die Einstufung wird erheblichen
Einfluss auf die Baupraxis nehmen,
sowohl in Architektur und Entwurf als

auch in der Planung von Ingenieurbau-
werken. Zudem wird das System den
Zugang zur Finanzierung nachhaltiger
Projekte regeln.

“Der Leitfaden von VBI und BAK gibt
den Planungsbüros Hilfestellung, um
sich in den komplexen Dokumenten
der EU-Taxonomie zurechtzufinden
und enthält konkrete Hinweise zur
Umsetzung der Standards”, erklärt
VBI-Präsident Jörg Thiele. “Damit kön-
nen Planende ihre Auftraggeber und
Bauherren, die der Berichterstattungs-
pflicht unterliegen, gezielt und kom-
petent beraten.”

Leitfaden downloaden: 
https://www.vbi.de/aktuelles/news/eu-
taxonomie-fur-planungsburos/

Praxis-Leitfaden EU-Taxonomie für Planungsbüros
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INFORMATIONSZENTRUM BETON Ausgewählte Produktinformationen

Unsere Beton-Seminare vermitteln
jährlich in kompakter und praxisnaher
Form die neuesten Entwicklungen in
der Betontechnik und im Betonbau.

Programm

Grundlagen Beton und Stahlbeton
• Aktueller Normungsstand
• Überblick Festbetoneigenschaften

und -klassifizierung nach
DIN 1045-neu

Ausschreibung nach neuer
DIN 1045
• Erstellung der Ausschreibung unter

Beachtung des BBQ-Konzeptes
• Bauteile/Bauwerke klassifizieren

und ausschreiben
• Änderungen während der Bauaus-

führung

Transportbeton
• Bestellen und Betonannahme nach

neuem BBQ-Konzept
• Übergabe und Verantwortlichkeiten
• Lieferscheinangaben und deren

Kontrolle

Qualitätssicherung und
Bauüberwachung
• Überwachungsklassen
• Augenscheinprüfung / Konsistenz /

Frischbetontemperatur
• Besonderheiten bei Luftporenbetonen
• Sonstige Baustellenprüfungen
• Festbetonprüfung
• Dokumentation

Nachhaltigkeit im Betonbau
• CO2-reduzierte Zemente der neusten

Generation – Umgang in der Praxis
(Herstellung, Verarbeitung, Nach-
behandlung)

• Nachhaltigkeitszertifizierung für
Transportbeton und Betonfertigteile

• Ressourcenschonende Betone
(R-Betone) in der Anwendung

Betonverarbeitung
• Fördern, Einbringen, was sind die

wesentlichen Änderungen
• Verdichten – neue Regelungen in

der Norm
• Betonieren bei hohen / tiefen

Temperaturen
• Nachbehandeln nach neuen Nach-

behandlungsklassen

Referenten:
Julian Biermann, M.Sc.
Dipl.-Ing. René Oesterheld
Dr.-Ing. Thomas Richter
Dipl.-Ing. (FH) André Weisner
(InformationsZentrum Beton GmbH)

• 13. Februar / Buxtehude
www.beton.org/13022025-buxtehude

• 18. Februar / Kiel
www.beton.org/18022025-kiel

• 20. Februar / Wismar
www.beton.org/20022025-wismar

• 25. Februar / Berlin
www.beton.org/25022025-berlin

• 27. Februar / Dresden
www.beton.org/27022025-dresden

• 4. März / Leipzig
www.beton.org/04032025-leipzig

• 6. März / Hildesheim
www.beton.org/06032025-hildesheim

• 27. März / Magdeburg
www.beton.org/27032025-magdeburg

Anerkennung
Die Teilnahmebescheinigung des Se-

minars gilt als Nachweis entsprechend
DIN 1045-2 und DIN 1045-3, wonach
Fach- und Führungskräfte im Betonbau
in Abständen von höchstens drei Jahren
geschult werden müssen.

Veranstalter
InformationsZentrum Beton GmbH
hannover@beton.org
www.beton.org

Mitveranstalter
Hochschule 21 Buxtehude, Fachhoch-
schule Kiel, Hochschule Wismar, Hoch-
schule für Technik und Wirtschaft Berlin
(HTW), Hochschule für Technik, Wirt-
schaft und Kultur Leipzig, Hochschule
für Technik und Wirtschaft Dresden,
Hochschule für angewandte Wissen-
schaft und Kunst Hildesheim, Hoch-
schule Magdeburg-Stendal

Teilnahme
Die Teilnahme an der Veranstaltung

kostet 349,- € zzgl. gesetzl. MwSt. 

Anmeldeschluss ist jeweils eine Woche
vor der Veranstaltung.

Für regelmäßige Informationen zu Se-
minaren, Symposien, Fachtagungen und
anderen Fortbildungsangeboten rund
um das Thema Beton abonnieren Sie
gerne unseren Mailservice Veranstaltun-
gen unter www.beton.org/mailservice

www.beton.org

Beton Seminare 2025
Aktuelle Betontechnik
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BAUKAMMER BERLIN
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Heerstraße 18/20, 14052 Berlin
Tel. (030) 79 74 43 - 0, Fax (030) 79 74 43 29
info@baukammerberlin.de
www.baukammerberlin.de




